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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zur 36. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung lade ich ein für 

 

Montag, 13. Oktober 2014, 16:00 Uhr, 

Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel. 

 

 

Tagesordnung I 

 

1. Einführung eines Stadtverordneten 

 

2. Mitteilungen 

 

3. Vorschläge der Ortsbeiräte 

 

4. Fragestunde 

 

5. Wahl der Mitglieder des Personalrates und der Stellvertreter in die 

Betriebskommission des Eigenbetriebes KASSELWASSER 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 

- 101.17.1443 -  

 

6. Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk XXII-Kassel-Jungfernkopf 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 

- 101.17.1452 -  

 

7. Einberufung des Wahlvorbereitungsausschusses 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Günther Schnell 

- 101.17.1442 -  
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8. Wahlen von hauptamtlichen Beigeordneten 

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Bernd Hoppe 

- 101.17.1449 -  

 

9. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. V/2 A „Sickingenstraße“ 

(Durchführungsvertrag, Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als 

Satzung) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: N.N. 

- 101.17.1436 - *) 

 

10. Zugang zu Gremien von KasselWasser und Stadtreinigern sicherstellen 

Gemeinsamer Antrag der Fraktion Kasseler Linke, FDP und 

Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen: 

Stadtverordnete Anke Bergmann 

- 101.17.1310 -  

 

11. Maßnahmen Minicars 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung: Stadtverordneter Sprafke 

- 101.17.1337 -  

 

12. Investitionen Flughafen Calden 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Axel Selbert 

- 101.17.1372 -  

 

13. Straßenbeitragssatzung 

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Bernd Hoppe 

- 101.17.1374 -  

 

14. Belgische Siedlung 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: N.N. 

- 101.17.1387 - *) 

 

15. Neugestaltung des Kommunalen Finanzausgleichs 

Antrag der SPD-Fraktion 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Hermann Hartig 

- 101.17.1416 -  
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16. Bericht zur Situation am Klinikum 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der CDU und Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 

- 101.17.1435 -  

 

17. Stockplatz 

Gemeinsamer Antrag der Fraktion Kasseler Linke und 

Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Berichterstatter/in: Stadtverordneter Bernd W. Häfner 

- 101.17.1437 -  

 

Tagesordnung II (ohne Aussprache) 

 

18. Brücke über Kreisel 

Antrag der FDP-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: N.N. 

- 101.17.1339 - *) 

 

19. Verkehrstechnisch sinnvolle Brückenlösung am "Kreisel" realisieren 

Antrag der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: N.N. 

- 101.17.1353 - *) 

 

20. Projekt Teen-Court 

Antrag der FDP-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Schule, Jugend und Bildung: N.N. 

- 101.17.1355 - *)          und Votum des Jugendhilfeausschusses 

 

21. Gewässerführung Dönchebach 

Antrag der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Umwelt und Energie: N.N. 

- 101.17.1368 - *) 

 

22. Kinderfreundliche Kommune 

Antrag der FDP-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Schule, Jugend und Bildung: N.N. 

- 101.17.1371 - *)*)          und Votum des Jugendhilfeausschusses 

 

23. Maßnahmen zur Entschärfung der Gefahrenstelle "Drei Brücken" für 

Radfahrer*innen 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: N.N. 

- 101.17.1385 - *) 
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Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Umwelt und Energie: N.N. 

- 101.17.1399 - *) 

 

25. Fernbusterminal 

Antrag der FDP-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: N.N. 

- 101.17.1403 - *) 

 

26. 9. Teilfortschreibung der Stadt Kassel zum Schulentwicklungsplan 

8. Teilfortschreibung 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Schule, Jugend und Bildung: 

Stadtverordnete Bergmann 

- 101.17.1404 -  

 

27. Vorstellung Jugendbus "B-Weg-Punkt" 

Antrag der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Schule, Jugend und Bildung: N.N. 

- 101.17.1421 - *) 

 

28. Planung zur Umgestaltung des Georg-Stock-Platzes 

Antrag der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: N.N. 

- 101.17.1428 - *) 

 

29. Öffnung des Brüder Grimm Museums bis zur Eröffnung der GRIMMWELT Kassel 

Antrag der CDU-Fraktion 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Kultur: Stadtverordneter Dr. Hanemann 

- 101.17.1429 -  

 

30. Keine Beteiligung Kassels an den Gemeinwohlkosten des Flughafens Calden 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen: 

Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 

- 101.17.1431 -  

 

31. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/72 „Westlich der Oberzwehrener Straße" 

(Aufstellungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: N.N. 

- 101.17.1433 - *) 

 

32. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/25 „Wegelänge", 

1. Änderung (Aufstellungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: N.N. 

- 101.17.1434 - *) 
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33. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2014; - Liste 3/2014 - 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen: 

Stadtverordneter Hermann Hartig 

- 101.17.1439 -  

 

34. Zusammenlegung der Gesundheitsämter von Stadt und Landkreis Kassel - 

Übertragung der Behördenzuständigkeit für § 10 Hessisches 

Freiheitsentziehungsgesetz (HFEG) 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen: 

Stadtverordneter Dieter Beig und 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung: N.N. 

- 101.17.1444 - *) 

 

35. Einleitung eines Wegeeinziehungsverfahrens nach § 6 des Hessischen 

Straßengesetzes für den öffentlichen Parkplatz Kurt-Wolters-Straße/Ecke 

Mönchebergstraße in der Gemarkung Kassel, Flur 1, Teilstück des Flurstücks 305/20 

und Flur 17, Teilstück des Flurstücks 90/24 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: N.N. 

- 101.17.1446 - *) 

 

36. Erhaltungs- und Gestaltungssatzung für die Villenkolonie Mulang 

Vorlage des Magistrats 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr: N.N. 

und 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und 

Gleichstellung: N.N. 

- 101.17.1448 - *) 

 

37. Jahresbericht Sozialamt vorstellen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

Berichterstatter/in des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport: N.N. 

- 101.17.1454 - *) 

 

 

Tagesordnung I 

 

 Es ist beabsichtigt, nachfolgende Tagesordnungspunkte in nicht öffentlicher Sitzung 

zu behandeln. 

 

38. Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Oberzwehren 

Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission 

Berichterstatter/in des Grundstücksausschusses: Stadtverordneter Markl 

- 101.17.1407 -  
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39. Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Oberzwehren 

Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission 

Berichterstatter/in des Grundstücksausschusses: Stadtverordneter Beig 

- 101.17.1415 -  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Petra Friedrich 

Stadtverordnetenvorsteherin 

 

 

 

*) Die Beschlussempfehlungen erhalten Sie am 13. Oktober 2014 als Tischvorlage. 
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Niederschrift 

über die 36. öffentliche Sitzung 

der Stadtverordnetenversammlung 

am Montag, 13. Oktober 2014, 16:00 Uhr 

im Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel 

 

Anwesend:  

 

Präsidium 

Petra Friedrich, Stadtverordnetenvorsteherin, SPD 

Volker Zeidler, Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher, SPD 

Gabriele Jakat, Stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin, SPD 

Jürgen Blutte, Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher, B90/Grüne 

Georg Lewandowski, Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher, CDU 

 

Stadtverordnete 

Dr. Rabani Alekuzei, Stadtverordneter, SPD 

Doğan Aydın, Stadtverordneter, SPD 

Anke Bergmann, Stadtverordnete, SPD 

Judith Boczkowski, Stadtverordnete, SPD 

Barbara Bogdon, Stadtverordnete, SPD 

Dietmar Bürger, Stadtverordneter, SPD 

Wolfgang Decker MdL, Stadtverordneter, SPD 

Dr. Manuel Eichler, Stadtverordneter, SPD 

Uwe Frankenberger MdL, Stadtverordneter, SPD 

Helene Freund, Stadtverordnete, SPD 

Christian Geselle, Fraktionsvorsitzender, SPD 

Dr. Rainer Hanemann, Stadtverordneter, SPD 

Hermann Hartig, Stadtverordneter, SPD 

Esther Kalveram, Stadtverordnete, SPD 

Christian Knauf, Stadtverordneter, SPD 

Stefan Kurt Markl, Stadtverordneter, SPD 

Heidemarie Reimann, Stadtverordnete, SPD 

Enrico Schäfer, Stadtverordneter, SPD 

Dr. Günther Schnell, Stadtverordneter, SPD 

Monika Sprafke, Stadtverordnete, SPD 

Norbert Sprafke, Stadtverordneter, SPD 

Harry Völler, Stadtverordneter, SPD 

Dieter Beig, Fraktionsvorsitzender, B90/Grüne 

Ruth Fürsch, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Birgit Hengesbach-Knoop, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Christine Hesse, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Dr. Andreas Jürgens, Stadtverordneter, B90/Grüne 

Eva Koch, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Thomas Koch, Stadtverordneter, B90/Grüne 

Dorothee Köpp, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Kerstin Linne, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Anja Lipschik, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Boris Mijatovic, Stadtverordneter, B90/Grüne 
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Joachim Schleißing, Stadtverordneter, B90/Grüne 

Karl Schöberl, Stadtverordneter, B90/Grüne 

Helga Weber, Stadtverordnete, B90/Grüne 

Bernd-Peter Doose, Stadtverordneter, CDU 

Norbert Hornemann, Stadtverordneter, CDU 

Dominique Kalb, Stadtverordneter, CDU 

Stefan Kortmann, Stadtverordneter, CDU 

Eva Kühne-Hörmann, Staatsministerin, Stadtverordnete, CDU 

Marcus Leitschuh, Stadtverordneter, CDU 

Dr. Michael von Rüden, Stadtverordneter, CDU 

Bodo Schild, Stadtverordneter, CDU 

Jutta Schwalm, Stadtverordnete, CDU 

Waltraud Stähling-Dittmann, Stadtverordnete, CDU 

Brigitte Thiel, Stadtverordnete, CDU 

Birgit Trinczek, Stadtverordnete, CDU 

Dr. Jörg Westerburg, Stadtverordneter, CDU 

Dr. Norbert Wett, Fraktionsvorsitzender, CDU 

Simon Aulepp, Stadtverordneter, Kasseler Linke 

Norbert Domes, Fraktionsvorsitzender, Kasseler Linke 

Renate Gaß, Stadtverordnete, Kasseler Linke 

Vera Katrin Kaufmann, Stadtverordnete, Kasseler Linke 

Axel Selbert, Stadtverordneter, Kasseler Linke 

Heinz Gunter Drubel, Stadtverordneter, FDP 

Frank Oberbrunner, Fraktionsvorsitzender, FDP 

Donald Strube, Stadtverordneter, parteilos 

Bernd Wolfgang Häfner, Fraktionsvorsitzender, FREIE WÄHLER 

Dr. Bernd Hoppe, Stadtverordneter, Demokratie erneuern 

Olaf Petersen, Stadtverordneter, Demokratie erneuern 

Jörg-Peter Bayer, Stadtverordneter, Piraten 

 

Ausländerbeirat 

Kamil Saygin, Vorsitzender des Ausländerbeirats 

 

Magistrat 

Bertram Hilgen, Oberbürgermeister, SPD 

Jürgen Kaiser, Bürgermeister, SPD 

Dr. Jürgen Barthel, Stadtkämmerer, SPD 

Anne Janz, Stadträtin, B90/Grüne 

Christof Nolda, Stadtbaurat, B90/Grüne 

Brigitte Bergholter, Stadträtin, SPD 

Martin Engels, Stadtrat, CDU 

Thomas Flügge, Stadtrat, B90/Grüne 

Esther Haß, Stadträtin, SPD 

Hendrik Jordan, Stadtrat, SPD 

Heike Mattern, Stadträtin, B90/Grüne 

Hans-Jürgen Sandrock, Stadtrat, SPD 

Richard Schramm, Stadtrat, B90/Grüne 

Hajo Schuy, Stadtrat, SPD 
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Schriftführung 

Nicole Eglin, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

Andrea Herschelmann, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

 

Verwaltung 

Sylke Welz, Hauptamt 

 

Entschuldigt: 

Stephan Amtsberg, Stadtverordneter, B90/Grüne 

Wolfram Kieselbach, Stadtverordneter, CDU 

Barbara Herrmann-Kirchberg, Stadträtin, CDU 

Annett Martin, Stadträtin, B90/Grüne 

Heinz Schmidt, Stadtrat, CDU 

Edith Schneider, Büro der Stadtverordnetenversammlung 

 

 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich eröffnet die mit der Einladung vom 2. Oktober 2014 

ordnungsgemäß einberufene 36. öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung, 

begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 

 

Sie teilt mit, dass 

Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher Blutte, Fraktion B90/Grüne 

Stadtverordneter Doose, CDU-Fraktion 

Stadtverordneter Drubel, FDP-Fraktion 

Stadtverordneter Kortmann, CDU-Fraktion 

Fraktionsvorsitzender Oberbrunner, FDP-Fraktion 

Frau Eglin, Schriftführung 

Frau Herschelmann, Schriftführung 

Frau Welz, Hauptamt 

Frau Rittgarn, Hauptamt 

der Veröffentlichung von Film- und Tonaufnahmen ihrer Person nicht zustimmen. 

 

Zur Tagesordnung 

 

Nachfolgende Tagesordnungspunkte werden abgesetzt: 

 

18. Brücke über Kreisel 

 Antrag der FDP-Fraktion 

 - 101.17.1339 - 

Der Antrag wurde von der Antrag stellenden Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung, 

Mobilität und Verkehr am 2. Oktober 2014 zurückgezogen. 

 

21. Gewässerführung Dönchebach 

 Antrag der CDU-Fraktion 

 - 101.17.1368 - 

Der Antrag wurde im Ausschuss für Umwelt und Energie am 7. Oktober 2014 wegen 

Beratungsbedarf abgesetzt. 
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23. Maßnahmen zur Entschärfung der Gefahrenstelle „Drei Brücken“ für  

 Radfahrer*innen 

 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

 - 101.17.1385 -, 

25. Fernbusterminal 

 Antrag der FDP-Fraktion 

 - 101.17.1403 - 

und 

28. Planung zur Umgestaltung des Georg-Stock-Platzes 

 Antrag der CDU-Fraktion 

 - 101.17.1428 - 

Die Anträge wurden im Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr am 

2. Oktober 2014 aus Zeitgründen nicht behandelt. 

 

Der Magistrat hat beantragt, die Tagesordnungspunkte 38 und 39 betr. 

Grundstücksangelegenheiten, in nicht öffentlicher Sitzung zu behandeln. 

Die Beschlussfassung über die nicht öffentliche Beratung erfolgt vor Aufruf des 

Tagesordnungspunktes 38. 

 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich teilt mit, dass sie die Tagesordnungspunkte 7 betr. 

Einberufung des Wahlvorbereitungsausschusses, 101.17.1442, und 8 betr. Wahlen von 

hauptamtlichen Beigeordneten, 101.17.1449, wegen Sachzusammenhangs gemeinsam 

zur Beratung aufrufen wird. Die Abstimmung erfolgt jedoch getrennt. 

 

 

Fraktionsvorsitzender Häfner, Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler, beantragt die 

Erweiterung der Tagesordnung I um den Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie 

Wähler betr. Auslagerung der documenta 14 nach Athen, 101.17.1464. 

Fraktionsvorsitzender Oberbrunner, FDP-Fraktion, spricht dagegen. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst gemäß § 10 (6) der Geschäftsordnung der 

Stadtverordnetenversammlung bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

 Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: Kasseler Linke 

Enthaltung: -- 

Nichtbeteiligung: FDP 

den 

 

Beschluss 

 

Dem Geschäftsordnungsantrag auf Erweiterung der TO I um den Antrag der 

Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler betr. Auslagerung der documenta 14 

nach Athen, 101.17.1464, wird zugestimmt. 

 

Der Aufruf erfolgt nach Tagesordnungspunkt 11. 
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Tagesordnungspunktes 

17. Stockplatz 

 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen Kasseler Linke und 

 Demokratie erneuern/Freie Wähler 

 - 101.17.1437 - 

in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr zur Beratung. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den 

 

Beschluss 

 

Dem Geschäftsordnungsantrag auf Überweisung des gemeinsamen Antrages der 

Fraktionen der Kasseler Linke und Demokratie erneuern/Freie Wähler betr. 

Stockplatz, 101.17.1437, in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr, wird zugestimmt. 

 

 

Weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung liegen nicht vor. 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich stellt die geänderte Tagesordnung fest. 

 

Tagesordnung  I 

 

1. Einführung eines Stadtverordneten 

 

Frau Sarah Hackfort, Fraktion B90/Grüne, hat ihr Mandat zum 30. September 2014 

niedergelegt. Entsprechend dem Wahlvorschlag der Fraktion B90/Grüne ist ab 1. Oktober 

2014 als nächster gewählter Bewerber in die Stadtverordnetenversammlung für die 

Fraktion B90/Grüne Herr Stephan Amtsberg nachgerückt. 

 

 

2. Mitteilungen 

 

Es liegen keine Mitteilungen vor. 

 

3. Vorschläge der Ortsbeiräte 

 

Es liegen keine Vorschläge der Ortsbeiräte vor. 

 

4. Fragestunde 

 

Die Fragen Nr. 382 bis 393 sind beantwortet. 

Die Fragen Nr. 387 und 388 wurden von der FDP-Fraktion zurückgezogen. 
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Betriebskommission des Eigenbetriebes KASSELWASSER 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1443 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung wählt die nachstehend genannten Personen in die 

Betriebskommission des Eigenbetriebes KASSELWASSER: 

 

als Mitglied  

 

1. Herrn Andre Gerth, Goethestraße 19, 17268 Boitzenburgerland, 

2. Herrn Michael Kunkel, Spessartweg 10, 34134 Kassel 

 

und als deren persönliche Vertreter 

 

1. Herrn Thomas Rüppel, Hasunger Straße 43, 34289 Zierenberg 

2. Frau Isabel Martin-Fritsche, Am Heimbach 18, 34121 Kassel“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Wahl der Mitglieder des Personalrates und der 

Stellvertreter in die Betriebskommission des Eigenbetriebes KASSELWASSER, 101.17.1443, 

wird zugestimmt. 

 

 

6. Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk XXII-Kassel-Jungfernkopf 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1452 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wählt Herrn Werner Hahn, geb. am  

9. September 1952 in Arolsen, Beruf: staatl. gepr. Betriebswirt, wh. Güntersloh 8, 

34128 Kassel, als Schiedsperson für den Bezirk XXII - Kassel-Jungfernkopf - für die 

nächste Amtsperiode. 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk XXII-Kassel-

Jungfernkopf, 101.17.1452, wird zugestimmt. 

 

 

Die Tagesordnungspunkte 7 und 8 werden gemeinsam zur Beratung aufgerufen. Die 

Abstimmung erfolgt jedoch getrennt. 

 

7. Einberufung des Wahlvorbereitungsausschusses 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

- 101.17.1442 - 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Wahlvorbereitungsausschuss ist einzuberufen. 

 

Er wird beauftragt, die Stelle einer hauptamtlichen Beigeordneten/eines hauptamtlichen 

Beigeordneten auszuschreiben. 

 

Stadtverordneter Dr. Schnell, SPD-Fraktion, begründet den gemeinsamen Antrag. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Enthaltung: Kasseler Linke 

den  

 

Beschluss 
 

Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. Einberufung des 

Wahlvorbereitungsausschusses, 101.17.1442, wird zugestimmt. 

 

Im Rahmen der Diskussion bringt Stadtverordneter Selbert, Fraktion Kasseler Linke, 

folgenden Änderungsantrag ein und begründet ihn. 
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Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der gestellte Antrag wird wie folgt geändert: 

 

Der Wahlvorbereitungsausschuss ist einzuberufen. 

 

Er wird beauftragt, die Stelle für zwei hauptamtliche Beigeordnete auszuschreiben. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler (2), 

  Stadtverordneter Bayer 

Enthaltung: Demokratie erneuern/Freie Wähler (1) 

den  

 

Beschluss 
 

Der Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke zum gemeinsamen Antrag der Fraktionen 

der SPD und B90/Grüne betr. Einberufung des Wahlvorbereitungsausschusses, 

101.17.1442, wird abgelehnt. 

 

 

8. Wahlen von hauptamtlichen Beigeordneten 

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 

- 101.17.1449 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird in dieser Wahlperiode keine Wahlen von 

hauptamtlichen Beigeordneten durchführen. 

 

Stadtverordneter Dr. Hoppe, Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler, begründet den 

Antrag. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke, Stadtverordneter Bayer 

Enthaltung: CDU 

den  

 

Beschluss 
 

Der Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler betr. Wahlen von 

hauptamtlichen Beigeordneten, 101.17.1449, wird abgelehnt. 
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(Durchführungsvertrag, Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als 

Satzung) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1436 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„1. Dem Durchführungsvertrag gemäß § 12 (1) Baugesetzbuch (BauGB) wird 

      zugestimmt. 

 

  2. Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. V/2 A  

      „Sickingenstraße“ wird       zugestimmt.  

 

      Der Behandlung der Anregungen gemäß Anlage 3 wird zugestimmt.  

 

      Der vorhabenbezogene Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. V/2 A „Sickingenstraße“ 

      wird nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: Kasseler Linke 

den  

 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. 

V/2 A „Sickingenstraße“ (Durchführungsvertrag, Behandlung der Anregungen und 

Beschlussfassung als Satzung), 101.17.1436, wird zugestimmt. 

 

 

10. Zugang zu Gremien von KasselWasser und Stadtreinigern sicherstellen 

Gemeinsamer Antrag der Fraktion Kasseler Linke, FDP und Demokratie erneuern/Freie 

Wähler 

- 101.17.1310 - 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

1. Jede Fraktion kann eine*n Stadtverordnete*n mit beratender Stimme und dem 

Recht Anfragen und Anträge zu stellen in die Betriebskommission von 

KasselWasser und den Stadtreinigern entsenden.  

2. Die beiden Betriebssatzungen werden entsprechend angepasst, die Regelungen 

sollen zeitnah wirksam werden. 
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Fraktionsvorsitzender Domes, Fraktion Kasseler Linke, begründet den gemeinsamen 

Antrag. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, Stadtverordneter Bayer 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Der gemeinsame Antrag der Fraktionen der Kasseler Linke, FDP und Demokratie 

erneuern/Freie Wähler betr. Zugang zu Gremien von KasselWasser und Stadtreinigern 

sicherstellen, 101.17.1310, wird abgelehnt. 

 

 

11. Maßnahmen Minicars 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

- 101.17.1337 - 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird gebeten, in den nächsten Monaten verstärkt Maßnahmen zu 

ergreifen, um die Rückkehrpflicht von Minicars und das sie betreffende Verbot, im 

Kasseler Straßenraum auf Fahrgäste zu warten (sogenannte Einsteiger), durchzusetzen. 

Dazu sollte ggf. die Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Kommunen intensiviert 

werden. Dem Rechtsausschuss ist in sechs Monaten über die Ergebnisse zu berichten. 

 

Stadtverordneter Dr. Eichler, SPD-Fraktion, begründet den gemeinsamen Antrag. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: Kasseler Linke, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. Maßnahmen 

Minicars, 101.17.1337, wird zugestimmt. 
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Im Rahmen der Diskussion bringt Stadtverordneter Selbert, Fraktion Kasseler Linke, 

folgenden Änderungsantrag ein und begründet ihn. 

 

 Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke 

 

Der Magistrat wird gebeten, in den nächsten Monaten verstärkt Maßnahmen zu  

ergreifen, um die Rückkehrpflicht von Minicars und das sie betreffende Verbot, im 

Kasseler Straßenraum auf Fahrgäste zu warten (sogenannte Einsteiger), sowie die 

Umsetzung des Mindestlohns ab 01.01.2015 für Taxi- und Minicarfahrer*innen 

durchzusetzen. Dazu sollte ggf. die Zusammenarbeit mit anderen Behörden und 

Kommunen intensiviert werden. Dem Rechtsausschuss ist in sechs Monaten über die 

Ergebnisse zu berichten. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke, Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Der Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke zum gemeinsamen Antrag der Fraktionen 

der SPD und B90/Grüne betr. Maßnahmen Minicars, 101.17.1337, wird abgelehnt. 

 

 

11.1 Auslagerung der documenta 14 nach Athen 

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 

- 101.17.1464 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, zu erklären, aus welchen Gründen er einer 

teilweisen Auslagerung der documenta nach Athen zugestimmt hat. 

 

Fraktionsvorsitzender Häfner, Demokratie erneuern/Freie Wähler, begründet den Antrag. 

Oberbürgermeister Hilgen nimmt Stellung zu den Redebeiträgen der Stadtverordneten und 

beantwortet die Frage warum die documenta 14 teilweise nach Athen ausgelagert wird. 

 

Nach Beantwortung durch Oberbürgermeister Hilgen, erklärt 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich den Antrag für erledigt. 
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12. Investitionen Flughafen Calden 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1372 - 

 

Geänderte Anfrage 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Ist es zutreffend, dass 18,1 Mio Euro, laut HNA vom 30.6.14, in der Flughafen 

GmbH in 2014 für Investitionen veranschlagt sind? 

2. Wenn nein, welche Summe ist veranschlagt? 

3. Welche konkreten Investitionen werden mit diesen ausgewiesenen Millionen des 

Investitionsplans 2014 finanziert? 

4. Ist es zutreffend, dass davon 12,8 Mio Euro im Wirtschaftsplan 2014 der Flughafen 

GmbH für Planungskosten veranschlagt sind? 

5. Welche konkreten Planungen werden mit diesen ausgewiesenen Millionen des 

Investitionsplans 2014 finanziert? 

6. Ist es zutreffend, dass 4,7 Mio Euro im Investitionsplan 2014 der Flughafen GmbH 

für Grunderwerb veranschlagt sind? 

7. Welche Flächen in welcher Lage wurden oder werden mit diesen veranschlagten 

Millionen für den Grunderwerb gekauft? 

8. Wem gehören die Grundstücke aktuell? 

9. Für welche Zwecke sollen diese Grundstücke erworben werden? 

10. Seit wann gilt der neue Verteilungsschlüssel (Land Hessen 85,16%, Gemeinde 

Calden 2,74%, Stadt Kassel 6,05%, Landkreis Kassel 6,05 %) für Investitionen in 

den neuen Flughafen? 

11. Auf welcher Beschlussgrundlage der Stadtverordnetenversammlung basiert diese 

grundlegende Änderung des Verteilungsschlüssels gegenüber der Regelung im 

Gesellschaftervertrag mit erheblicher Haushaltsrelevanz? 

12. Wie hoch ist die gesamte Summe der Investitionen für den Flughafenneubau in 

Calden inklusive der für 2014 geplanten Gelder? 

13. Wie hoch ist der aktuell prognostizierte Jahresverlust der Flughafen GmbH für 

2014 gegenüber den im Wirtschaftsplan 2014 angenommenen 8,1 Mio Euro? 

14. Wie kann der Magistrat den Grundsatz der Haushaltsehrlichkeit gewahrt sehen 

angesichts des errechneten Kasseler Anteils von 1.05 Mio Euro (13 % von 8.1 Mio 

Euro) Verlustübernahme für den Flughafen im Gegensatz zu seiner  Darstellung 

von lediglich 985.000 Euro (370.000 Euro + 615.000 Euro) in dem am 9.12.2013 

beschlossenen Haushaltsplan der Stadt Kassel (- in der Änderungsliste des 

Magistrats im Dezember war die Zahl ebenfalls nicht korrigiert worden)? 

 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich weist die Fraktion Kasseler Linke darauf hin, dass 

die Anfrage schon einmal von Stadtkämmerer Dr. Barthel beantwortet wurde.  

Sitzungsunterbrechung von 19:42 bis 19:45 Uhr wegen Beratungsbedarf der Fraktion 

Kasseler Linke. 

Stadtverordneter Selbert, Fraktion Kasseler Linke, teilt nach der Sitzungsunterbrechung 

mit, dass die Fraktion die Anfrage trotzdem von Stadtkämmerer Dr. Barthel beantwortet 

haben möchte. 
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Stadtkämmerer Dr. Barthel beantwortet die Anfrage. 

 

Nach Beantwortung durch Stadtkämmerer Dr. Barthel erklärt 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich die geänderte Anfrage für erledigt. 

 

 

13. Straßenbeitragssatzung 

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler 

- 101.17.1374 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Satzung über die Erhebung von Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel vom 29. März 

2004 in der Fassung der zweiten Änderung vom 27. Mai 2013 wird aufgehoben.  

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler, Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, Kasseler Linke (4) 

Enthaltung: Kasseler Linke (1) 

den  

 

Beschluss 
 

Der Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler betr. Straßenbeitragssatzung, 

101.17.1374, wird abgelehnt. 

 

 

14. Belgische Siedlung 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

- 101.17.1387 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

15. Neugestaltung des Kommunalen Finanzausgleichs 

Antrag der SPD-Fraktion 

- 101.17.1416 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

 

 



 

Niederschrift über die 36. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 13. Oktober 2014 

 

14 von 25 16. Bericht zur Situation am Klinikum 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der CDU und Demokratie erneuern/Freie Wähler 

- 101.17.1435 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

17. Stockplatz 

Gemeinsamer Antrag der Fraktion Kasseler Linke und Demokratie erneuern/Freie 

Wähler 

- 101.17.1437 - 

 

Abgesetzt. Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr. 

 

Tagesordnung II (ohne Aussprache) 

 

18. Brücke über Kreisel 

Antrag der FDP-Fraktion 

- 101.17.1339 - 

 

Abgesetzt 

 

19. Verkehrstechnisch sinnvolle Brückenlösung am "Kreisel" realisieren 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1353 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, den Platz der deutschen Einheit (PDE, „Kreisel“) gemäß 

den Vorschlägen der Ingenieurgesellschaft mbH Brilon, Bondzio, Weiser so umzubauen, 

dass die maßgeblichen Verkehrsströme durch ein Brückenbauwerk („Überflieger“) auf 

der Relation B83/Dresdner Straße entflochten werden. Entsprechende Fördermittel sind 

kurzfristig zu beantragen. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler (1), Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler (2) 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Der Antrag der CDU-Fraktion betr. Verkehrstechnisch sinnvolle Brückenlösung am "Kreisel" 

realisieren, 101.17.1353, wird abgelehnt. 
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Antrag der FDP-Fraktion 

- 101.17.1355 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat möge sich bei der Hessischen Landesregierung dafür einsetzen, dass das 

in den Städten Wiesbaden und Limburg sehr erfolgreich durchgeführte Projekt  

Teen-Court auch in Kassel zur Anwendung kommt. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Stadtverordneter Bayer 

Enthaltung: CDU, Kasseler Linke 

den  

 

Beschluss 
 

Der Antrag der FDP-Fraktion betr. Projekt Teen-Court, 101.17.1355, wird abgelehnt. 

 

 

21. Gewässerführung Dönchebach 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1368 - 

 

Abgesetzt 

 

 

22. Kinderfreundliche Kommune 

Antrag der FDP-Fraktion 

- 101.17.1371 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, sich bei dem von UNICEF Deutschland und dem 

Deutschen Kinderhilfswerk getragenen Verein „Kinderfreundliche Kommunen e. V.“  für 

die Teilnahme an dem Vorhaben „Kinderfreundliche Kommunen“ zur Umsetzung der 

UN-Konvention über die Rechte des Kindes zu bewerben. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler, Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke 

Enthaltung: -- 

den  
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Beschluss 
 

Der Antrag der FDP-Fraktion betr. Kinderfreundliche Kommune, 101.17.1371, wird 

abgelehnt. 

 

 

23. Maßnahmen zur Entschärfung der Gefahrenstelle "Drei Brücken" für 

Radfahrer*innen 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

- 101.17.1385 - 

 

Abgesetzt 

 

 

24. Bericht Alleenkonzept Holländische Straße 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 

- 101.17.1399 - 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Das Planungsbüro Foundation 5+ wird zeitnah in den Ausschuss für Umwelt und 

Energie eingeladen, um das im Auftrag des Umwelt- und Gartenamtes erarbeitete 

Grünkonzept zur Aufwertung der Holländischen Straße präsentieren zu können. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. Bericht 

Alleenkonzept Holländische Straße, 101.17.1399, wird zugestimmt. 

 

 

25. Fernbusterminal 

Antrag der FDP-Fraktion 

- 101.17.1403 - 

 

Abgesetzt 
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26. 9. Teilfortschreibung der Stadt Kassel zum Schulentwicklungsplan 

8. Teilfortschreibung 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1404 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die 9. Teilfortschreibung zum 

Schulentwicklungsplan der Stadt Kassel 8. Teilfortschreibung. 

 

Die Stadtverordnete Esther Kalveram, SPD-Fraktion, hat während der Beratung des 

Tagesordnungspunktes wegen Interessenwiderstreits den Sitzungssaal verlassen. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, FDP 

Ablehnung: CDU, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler, 

Stadtverordneter Bayer 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. 9. Teilfortschreibung der Stadt Kassel zum 

Schulentwicklungsplan 8. Teilfortschreibung, 101.17.1404, wird zugestimmt. 

 

 

27. Vorstellung Jugendbus "B-Weg-Punkt" 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1421 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, Vertreterinnen und Vertreter des Ev. 

Stadtjugendpfarramtes und der anderen Träger in den Ausschuss einzuladen, damit sie 

dort ihr Projekt Jugendbus „B-Weg-Punkt“ vorstellen können, das u.a. als Ersatz für 

das durch Streichung städtischer Zuschüsse nichterhaltene Jugendcafé in der 

Treppenstraße eine temporäre Nutzungsgenehmigung für das offene Jugendangebot in 

der Innenstadt beantragt hatte. 
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 Änderungsantrag der SPD-Fraktion 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, Vertreterinnen und Vertreter des Ev. 

Stadtjugendpfarramtes und der anderen Träger in den Ausschuss einzuladen, damit sie 

dort ihr Projekt Jugendbus „B-Weg-Punkt“ vorstellen können. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Ablehnung: CDU, Kasseler Linke, Stadtverordneter Bayer 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Dem Änderungsantrag der SPD-Fraktion zum Antrag der CDU-Fraktion betr. Vorstellung 

Jugendbus "B-Weg-Punkt", 101.17.1421, wird zugestimmt. 

 

 Durch Änderungsantrag der SPD-Fraktion geänderter Antrag der CDU-Fraktion 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, Vertreterinnen und Vertreter des Ev. 

Stadtjugendpfarramtes und der anderen Träger in den Ausschuss einzuladen, damit sie 

dort ihr Projekt Jugendbus „B-Weg-Punkt“ vorstellen können. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Dem durch Änderungsantrag der SPD-Fraktion geänderten Antrag der CDU-Fraktion betr. 

Vorstellung Jugendbus "B-Weg-Punkt", 101.17.1421, wird zugestimmt. 

 

 

28. Planung zur Umgestaltung des Georg-Stock-Platzes 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1428 - 

 

Abgesetzt 
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Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.17.1429 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, dafür zu sorgen, dass die Dauerausstellung im Brüder 

Grimm Museum bis zur Eröffnung der GRIMMWELT Kassel 2015 gezeigt und nicht – 

wie laut Medien geplant – im Herbst 2014 geschlossen wird. Für die GRIMMWELT 

vorzeitig aus der Dauerausstellung benötigte Ausstellungsstücke werden durch 

Gegenstände aus dem reichhaltigen Fundus ersetzt oder eine inhaltliche Alternative für 

die 2010 und 2011 grundlegend sanierten Räume geplant. Es ist sicherzustellen, dass 

für Einheimische und Touristen das Thema „Brüder Grimm“ im Palais Bellevue bis zur 

Eröffnung der GRIMMWELT ausreichend präsent und nutzbar ist. Dafür reicht die Schau 

im Erdgeschoss als Hinführung in die GRIMMWELT weder kultur- noch 

tourismuspolitisch aus. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: CDU, Kasseler Linke (4), Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Enthaltung: Kasseler Linke (1), FDP 

den  

 

Beschluss 
 

Der Antrag der CDU-Fraktion betr. Öffnung des Brüder Grimm Museums bis zur Eröffnung 

der GRIMMWELT Kassel, 101.17.1429, wird abgelehnt. 

 

30. Keine Beteiligung Kassels an den Gemeinwohlkosten des Flughafens Calden 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1431 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die Stadt Kassel wird sich weder im laufenden Betriebsjahr der Flughafengesellschaft 

Kassel-Calden noch in den Folgejahren an den sogenannten Gemeinwohlkosten 

beteiligen. Der Magistrat wird beauftragt, das Hessische Finanzministerium und die 

Landesregierung entsprechend zu unterrichten. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler (2), 

Stadtverordneter Bayer 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler (1) 

Enthaltung: -- 

den  
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Beschluss 
 

Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Keine Beteiligung Kassels an den 

Gemeinwohlkosten des Flughafens Calden, 101.17.1431, wird abgelehnt. 

 

 

 

31. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/72 „Westlich der Oberzwehrener Straße" 

(Aufstellungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1433 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Für das Gelände der ehemaligen hessischen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau 

und Floristik in Oberzwehren und angrenzende Flächen zwischen Oberzwehrener 

Straße, Heinrich-Plett-Straße, den Straßen Entenbühl und Auf dem Angel und dem 

Dönchebach soll gemäß § 30 Baugesetzbuch (BauGB) ein Bebauungsplan aufgestellt 

werden. Das Bebauungsplan-Verfahren wird beschleunigt nach § 13a BauGB 

durchgeführt. 

 

Ziel der Planung ist es, im nördlichen Abschnitt des Geltungsbereichs eine Reihenhaus-

Wohnbebauung und ergänzende gemischt nutzbare Baufelder zu ermöglichen. Zudem 

sollen Standorte für einen Gartenbaubetrieb und für eine Berufsschule geschaffen 

werden. Zur Erschließung sollen Wegeverbindungen und ein öffentlicher Grünzug mit 

unterschiedlichen Nutzungsangeboten das Gebiet durchqueren und für das umgebende 

Stadtgebiet öffnen.  

 

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. VIII/72 ‚Ökologische Siedlung 

Oberzwehren‘ vom 03.09.2007 wird hiermit aufgehoben.“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/72 „Westlich der 

Oberzwehrener Straße" (Aufstellungsbeschluss), 101.17.1433, wird zugestimmt. 
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1. Änderung (Aufstellungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1434 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Der rechtsverbindliche Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/25 ‚Wegelänge‘ soll 

geändert werden. Das Verfahren soll gemäß § 13a Baugesetzbuch im beschleunigten 

Verfahren erfolgen. Das Gebiet wird wie folgt eingegrenzt: Im Norden durch die 

Straßenmitte der ‚Korbacher Straße‘, im Osten durch die Straßenmitte der 

Felchenstraße, im Süden durch die Straßenmitte der „Wegelänge“, die östliche Grenze 

des Flurstückes 62/1 sowie eine ca. 160 m lange Linie 30 m südlich der 

Straßenbegrenzungslinie der ‚Wegelänge‘, im Westen durch die Straßenmitte der 

‚Wegelänge‘ sowie eine ca. 150 m lange Linie 25 m westlich der 

Straßenbegrenzungslinie der ‚Wegelänge‘ durch das Flurstück 72/3 (alle Flur 7, 

Gemarkung Nordshausen).  

 

Der erneute Aufstellungsbeschluss ist notwendig, da sich die städtebaulichen Ziele und 

die Rechtslage gegenüber dem früheren Aufstellungsbeschluss, bekannt gemacht am 

26.06.2002, geändert haben. 

 

Ziel der Planung ist es, auf Grundlage der Zielsetzungen des von der Stadtverordneten-

versammlung am 07.02.2011 beschlossenen ‚Entwicklungskonzeptes Nordshausen‘ die 

Festsetzungen des Bebauungsplanes den tatsächlichen Gegebenheiten im Plangebiet 

anzupassen sowie noch unbebaute Grundstücke entwickeln zu können.“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: Kasseler Linke 

den  

 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/25 „Wegelänge", 

1. Änderung (Aufstellungsbeschluss), 101.17.1434, wird zugestimmt. 

 

 

 Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Der rechtsverbindliche Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/25 ‚Wegelänge‘ soll 

geändert werden. Das Verfahren soll nicht gemäß § 13a Baugesetzbuch im 

beschleunigten Verfahren erfolgen. ……………“ 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler 

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Stadtverordneter Bayer 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Der Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke zum Antrag des Magistrats betr. 

Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/25 „Wegelänge", 

1. Änderung (Aufstellungsbeschluss), 101.17.1434, wird abgelehnt. 

 

 

33. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2014; - Liste 3/2014 - 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1439 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung bewilligt gemäß § 100 Abs. 1 HGO die in der 

beigefügten Liste 3/2014 enthaltene überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung 

 

im Ergebnishaushalt in Höhe von 32.000,00 € 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 

Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2014; - Liste 3/2014 -, 101.17.1439, 

wird zugestimmt. 
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Übertragung der Behördenzuständigkeit für § 10 Hessisches 

Freiheitsentziehungsgesetz (HFEG) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1444 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung stimmt der in dem beigefügten öffentlich-

rechtlichen Vertrag beschriebenen Verfahrensweise der Bildung eines gemeinsamen 

örtlichen Ordnungsbehördenbezirkes nach § 85 Abs. 2 HSOG zur Übertragung der 

Behördenzuständigkeit für Anordnung und Vollzug der sofortigen Ingewahrsamnahme 

nach § 10 HFEG zwischen der Stadt Kassel und den Städten und Gemeinden des 

Landkreises Kassel zu.“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Zusammenlegung der Gesundheitsämter von Stadt und 

Landkreis Kassel - Übertragung der Behördenzuständigkeit für § 10 Hessisches 

Freiheitsentziehungsgesetz (HFEG), 101.17.1444, wird zugestimmt. 

 

 

35. Einleitung eines Wegeeinziehungsverfahrens nach § 6 des Hessischen 

Straßengesetzes für den öffentlichen Parkplatz Kurt-Wolters-Straße/Ecke 

Mönchebergstraße in der Gemarkung Kassel, Flur 1, Teilstück des Flurstücks 305/20 

und Flur 17, Teilstück des Flurstücks 90/24 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1446 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Der Einziehung der in dem beigefügten Lageplan fett umrandet dargestellten 

öffentlichen Verkehrsfläche (Parkplatz mit Zufahrten) im Bereich der Kurt-Wolters-

Straße / Mönchebergstraße in der Gemarkung Kassel, Flur 1, Teilstück des Flurstücks 

305/20 und Flur 17, Teilstück des Flurstücks 90/24 für jeglichen Verkehr zum Wohl der 

Allgemeinheit wird zugestimmt.  

Das Wegeeinziehungsverfahren nach den Bestimmungen des Hessischen 

Straßengesetzes vom 09.01.1962 ist einzuleiten.“ 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: Demokratie erneuern/Freie Wähler 

den  

 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Einleitung eines Wegeeinziehungsverfahrens nach § 6 des 

Hessischen Straßengesetzes für den öffentlichen Parkplatz Kurt-Wolters-Straße/Ecke 

Mönchebergstraße in der Gemarkung Kassel, Flur 1, Teilstück des Flurstücks 305/20 und 

Flur 17, Teilstück des Flurstücks 90/24, 101.17.1446, wird zugestimmt. 

 

36. Erhaltungs- und Gestaltungssatzung für die Villenkolonie Mulang 

Vorlage des Magistrats 

- 101.17.1448 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Erhaltungs- und Gestaltungssatzung 

für die Villenkolonie Mulang in der aus der Anlage zu dieser Vorlage ersichtlichen 

Fassung.“ 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: Kasseler Linke (2) 

den  

 

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Erhaltungs- und Gestaltungssatzung für die Villenkolonie 

Mulang, 101.17.1448, wird zugestimmt. 

 

 

37. Jahresbericht Sozialamt vorstellen 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 

- 101.17.1454 - 

 

 Geänderter Antrag 

 

Der Magistrat wird gebeten, einmal jährlich nach Erscheinen im Ausschuss für Soziales, 

Gesundheit und Sport den Jahresbericht des Sozialamts zeitnah vorzustellen. 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

den  

 

Beschluss 
 

Dem geänderten Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Jahresbericht Sozialamt 

vorstellen, 101.17.1454, wird zugestimmt. 

 

 

Vor Aufruf des Tagesordnungspunktes 38 stellt Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich den 

Antrag des Magistrats auf Behandlung der Tagesordnungspunkte 38 und 39 in nicht 

öffentlicher Sitzung zur Abstimmung. Eine Begründung des Antrages wird nicht gewünscht. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP 

Ablehnung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler (2), 

 Stadtverordneter Bayer 

Enthaltung: Demokratie erneuern/Freie Wähler (1) 

den 

 

Beschluss 

 

Dem Antrag des Magistrats, die Tagesordnungspunkte 38 und 39 in nicht 

öffentlicher Sitzung zu behandeln, wird zugestimmt. 

 

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich gibt bekannt, dass die Tagesordnungspunkte  

 

38. Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Oberzwehren 

Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission 

- 101.17.1407 - 

und 

39. Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Oberzwehren 

Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission 

- 101.17.1415 - 

 

in nicht öffentlicher Sitzung behandelt werden. Siehe Niederschrift über den nicht 

öffentlichen Teil der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung. 

 

 

Ende des öffentlichen Teils der Sitzung: 20:50 Uhr 

 

 

 

Petra Friedrich Nicole Eglin 

Stadtverordnetenvorsteherin Schriftführerin 



Magistrat 

-I-/-10- 
 

29. September 2014 
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Vorlage Nr. 101.17.1443 

 

 

 

Wahl der Mitglieder des Personalrates und der Stellvertreter in die Betriebskommission 

des Eigenbetriebes KASSELWASSER 

 

 

Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung wählt die nachstehend genannten Personen in die 

Betriebskommission des Eigenbetriebes KASSELWASSER: 

 

als Mitglied  

 

1. Herrn Andre Gerth, Goethestraße 19, 17268 Boitzenburgerland, 

2. Herrn Michael Kunkel, Spessartweg 10, 34134 Kassel 

 

und als deren persönliche Vertreter 

 

1. Herrn Thomas Rüppel, Hasunger Straße 43, 34289 Zierenberg 

2. Frau Isabel Martin-Fritsche, Am Heimbach 18, 34121 Kassel“ 

 

Begründung: 

 

Der Betriebskommission des Eigenbetriebes KASSELWASSER gehören nach § 6 Abs. 2 Ziffer 

3 EigBGes in Verbindung mit § 8 Abs. 1 Nummer 6 der Betriebssatzung zwei Mitglieder des 

Personalrates des Eigenbetriebes an. Sie sind von der Stadtverordnetenversammlung auf 

Vorschlag des Personalrates zu wählen. 

 

Nach der Personalratswahl im Juni 2014 schlägt der Personalrat vor, die vorstehenden 

Mitglieder anstelle der am 25. Juni 2012 von der Stadtverordnetenversammlung –

Berufenen- in die Betriebskommission zu wählen.  

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 29. September 2014 beschlossen.  

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



Magistrat 

-I-/-30- 
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Vorlage Nr. 101.17.1452 

 

 

 

Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk XXII-Kassel-Jungfernkopf 

 

 

Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wählt Herrn Werner Hahn, geb. am  

9. September 1952 in Arolsen, Beruf: staatl. gepr. Betriebswirt, wh. Güntersloh 8, 

34128 Kassel, als Schiedsperson für den Bezirk XXII - Kassel-Jungfernkopf - für die 

nächste Amtsperiode. 

 

 

Begründung: 

 

Die Amtszeit des bisherigen Schiedsmannes Hans-Hermann Conzelmann ist am  

30. August 2014 abgelaufen. Herr Conzelmann steht für eine weitere Amtsperiode nicht 

zur Verfügung. Eine Neuwahl ist erforderlich. 

 

Der Ortsbeirat für den Stadtteil Jungfernkopf hat am 24. Juli 2014 vorgeschlagen, Herrn 

Werner Hahn für die nächste Amtsperiode zu wählen. Herr Hahn hat sich schriftlich bereit 

erklärt, im Falle seiner Wahl das Amt für die nächste Amtsperiode zu übernehmen. 

 

Er erfüllt die persönlichen Voraussetzungen für die Ausübung dieses Amtes nach § 3 des 

Hessischen Schiedsamtsgesetzes (HSchAG). Nach § 4 HSchAG ist die Schiedsperson von der 

Gemeindevertretung für fünf Jahre zu wählen. Zur Wahl einer jeden Schiedsperson bedarf 

es der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter.  

 

Der Magistrat hat der Vorlage in seiner Sitzung am 29. September 2014 zugestimmt. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



Stadtverordnetenversammlung 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
 

17. September 2014 
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Vorlage Nr. 101.17.1442 

 

 

 

Einberufung des Wahlvorbereitungsausschusses 

 

 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Wahlvorbereitungsausschuss ist einzuberufen. 

 

Er wird beauftragt, die Stelle einer hauptamtlichen Beigeordneten/eines hauptamtlichen 

Beigeordneten auszuschreiben. 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Günther Schnell 

 

 

 

Christian Geselle Dieter Beig  

Fraktionsvorsitzender SPD Fraktionsvorsitzender 

B90/Grüne 

 

   

   

   

   

   

   

   

 



 

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 

Demokratie erneuern/FREIE WÄHLER 

 

 

23. September 2014 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 2500 

fraktion@demokratieerneuern-freiewaehler.de 

Vorlage Nr. 101.17.1449 

 

 

 

Wahlen von hauptamtlichen Beigeordneten 

 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird in dieser Wahlperiode keine Wahlen von 

hauptamtlichen Beigeordneten durchführen. 

 

 

Begründung: 

 

Die Amtszeiten von Dr. Jürgen Barthel, Jürgen Kaiser und Anne Janz als hauptamtliche 

Beigeordnete enden am 31.7.2015, 14.12.2015 und 31.1.2016 

 

Der Respekt vor den Wählerinnen und Wählern, die im März 2016 zur Teilnahme an der 

Kommunalwahl aufgerufen sind, gebietet es, den Ausgang dieser Wahl abzuwarten. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Bernd Hoppe 

 

 

 

gez. Bernd W. Häfner 

Fraktionsvorsitzender 



Magistrat 

-VI-/-63- 
 

15. September 2014 
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Vorlage Nr. 101.17.1436 

 

 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. V/2 A „Sickingenstraße“ 

(Durchführungsvertrag, Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„1. Dem Durchführungsvertrag gemäß § 12 (1) Baugesetzbuch (BauGB) wird 

      zugestimmt. 

 

  2. Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. V/2 A  

      „Sickingenstraße“ wird zugestimmt.  

 

      Der Behandlung der Anregungen gemäß Anlage 3 wird zugestimmt.  

 

      Der vorhabenbezogene Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. V/2 A „Sickingenstraße“ 

      wird nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 

 

 

Dem Ortsbeirat Nord-Holland wurde die Vorlage zu seiner Sitzung am 03.07.2014 zur 

Anhörung vorgelegt. 

 

Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 

23.07.2014  und 15.09.2014 der Vorlage zugestimmt. 

 

Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), der Durchführungsvertrag (Anlage 2), die 

Behandlung der Anregungen (Anlage 3), die Begründung (Anlage 4), die Festsetzungen 

durch Text (Anlage 5) sowie eine unmaßstäbliche Verkleinerung des 

Bebauungsplanentwurfs (Anlage 6) sind beigefügt. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. V/2A „Sickingenstraße“

(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung)

E r l ä u t e r u n g

1. Bestandssituation

Auf dem Grundstück Sickingenstraße 35-37 befinden sich in zwei Gebäudeteilen ein Sportstudio sowie

der dazugehörige Eingangsbereich mit drei darüber liegenden Wohnungen. Die Grundstücke befinden

sich nicht im Bereich eines gültigen Bebauungsplanes. Sie liegen gemäß Flächennutzungsplan im Über-

gangsbereich von gemischten Bauflächen zu gewerblichen Bauflächen. Im Quartier Wolfhager- I Erz-

berger- I Schiller- und Sickingenstraße befinden sich neben Gewerbebauten bereits einige Wohnhäu-

ser, bzw. Wohn- und Geschäftshäuser. So ist auch das an das Baugrundstück Sickingenstraße 35-37

angrenzende Gebäude 33 ein Wohn- und Geschäftshaus. Der Gebäudeteil Sickingenstraße 35 als Teil

des Projektes wurde stets zu Wohnzwecken genutzt. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befin-

det sich ein Berufsbildungszentrum; daran schließt die Walter-Hecker-Schule an.

2. Anlass und Ziel der Planung

Der Vorhabenträger möchte den Gebäudekomplex zu Studentenwohnungen umnutzen und umbauen

sowie durch zwei neue Wohngebäude, ebenfalls mit Studentenwohnungen, erweitern. Mit der Nähe

zur Universität Kassel und der derzeitigen hohen Nachfrage nach preisgünstigem Wohnraum für stu-

dentisches Wohnen, ist die Umnutzung der Gewerbeimmobilie zu Wohnzwecken aus städtebaulichen

und sozialen Zwecken sinnvoll. In dem Gebiet zwischen Reuterstraße, Grüner Weg, Hoffmann-von-

Fallersleben-Straße und Wolfhager Straße ist eine Tendenz zu einer verstärkten Wohnungsnutzung

und somit eine Aufwertung des Quartiers zu erkennen, zu der das Projekt beitragen kann. Auch würde

so ein möglicher Leerstand der Bestandsimmobilie vermieden werden.

Der bauliche Bestand wird umgebaut und energetisch saniert. Im linken Gebäudeteil (Haus 1) wird der

jetzige Eingangsbereich zu 2 Wohnungen umgebaut. Die bisherigen Wohnungen in den Obergeschos-

sen werden in 4 Wohnungen aufgeteilt so dass im Haus 1 insgesamt 6 Wohnungen entstehen. Im rech-

ten Gebäudeteil (Haus 2), der bisher in allen drei Geschossen als Sportstudio genutzt wurde, werden

durch Umbau insgesamt 9 Wohnungen geschaffen. Zur Hofseite hin werden an die jeweiligen Wohnun-

gen Balkone angebracht Die rund 360 qm große Grünfläche im Hof steht zur gemeinschaftlichen Nut-

zung offen. Zur Arrondierung der Grundstücksfläche wird das Eckgrundstück Sickingenstraße / Wolf-

hager Straße hinzuerworben. Es entstehen zwei unabhängige Erweiterungsbauten. Der als Haus 3 be-

zeichnete, viergeschossige Erweiterungsbau liegt zum Teil auf dem Grundstück Sickingenstraße 35-37.

Der zweite Erweiterungsbau, als Haus 4 bezeichnet, liegt auf dem Eckgrundstück und wird fünfge-

schossig geplant. Im ersten Erweiterungsbau entstehen 8 und im zweiten entstehen 10 Wohnungen.

Für die insgesamt 33 Studentenwohnungen werden auf dem Grundstück 5 KFZ-Stellplätze errichtet.

Weiterhin ist geplant, in der überbreiten Sickingenstraße vor den Wohnhäusern einen Parkstreifen mit

Schrägaufstellung herzustellen. Die im Straßenraum vorhandenen 9 Längsparkplätze werden zu

Schrägparkplätzen umgebaut und durch 9 Parkplätze baulich ergänzt. Laut Stellplatzsatzung sind 33

Stellplätze (je Wohnung 1 Stellplatz) erforderlich. Da die Stellplätze in der Sickingenstraße öffentliche

Parkplätze sind, die nicht privat zugeordnet werden können, sind letztlich von den insgesamt 23 nach-

zuweisenden Stellplätzen noch 18 Stellplätze abzulösen. Zwischen dem Vorhabenträger und der Stadt

Kassel wird ein Durchführungsvertrag und ein Straßenausbauvertrag, abgeschlossen, in dem u.a. de-
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taillierte Vorgaben zur Anzahl, Größe, Gestaltung und Ausstattung der Parkplätze geregelt und die

Realisierung vertraglich gesichert werden. Zusätzlich werden die nach Stellplatzsatzung erforderlichen

Fahrradabstellplätze (zwei je Wohnung) und darüber hinaus weitere auf dem Grundstück hergestellt, so

dass insgesamt 71 Fahrradabstellplätze angeboten werden können.

Die im inneren Grundstücksteil verbleibende Grünfläche wird gärtnerisch angelegt und gepflegt. Ge-

mäß dem Freiflächenplan erfolgen fünf Baumpflanzungen von einheimischen Laubbäumen. Der Park-

streifen an der Sickingenstraße erhält satzungsgemäß vier Baumpflanzungen; geplant sind Ahorn oder

alternativ Eschen.

3. Verfahren

Das Verfahren zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gemäß § 12 Baugesetzbuch

(BauGB) erfolgt unter Anwendung des § 13 a BauGB als Bebauungsplanung der Innenentwicklung. Die

Voraussetzung zur Anwendung dieses Instrumentes ist gegeben, da der Geltungsbereich eine Größe

von ca. 2.220 qm umfasst, so dass die maximal überbaubare Grundfläche den Schwellenwert von

20.000 qm gem. § 13 a BauGB bei weitem nicht erreichen wird. Die Durchführung einer Vorprüfung i. S.

des § 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB ist nicht erforderlich. Des Weiteren wird der Bebauungsplan keine

Zulässigkeit von Vorhaben begründen, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-

keitsprüfung unterliegen oder die die Erhaltungsziele und den Schutzzweck von Gebieten von gemein-

schaftlicher Bedeutung und der europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzge-

setzes beeinträchtigen (§ 13 a Abs. 2 i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB). Damit werden die

Anforderungen, die an die Zulässigkeit der Aufstellung eines Bebauungsplanes gemäß des Verfahrens

nach § 13 a BauGB gestellt werden, erfüllt.

3.1 Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange / Öffentliche Auslegung

Die von der Planung berührten Ämter sowie Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden gemäß

§ 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 07.04.2014 bis einschl. 16.05.2014 beteiligt. Die öffentliche Ausle-

gung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte vom 14.04.2014 bis einschl. 16.05.2014. Aufgrund von Anregun-

gen/Hinweisen wurden die Begründung und der Bebauungsplan ergänzt. Eine erneute Auslegung war

infolge dessen nicht erforderlich, da es sich um redaktionelle oder erläuternde Ergänzungen in der Be-

gründung handelte sowie der Bebauungsplan durch eine bedingte Festsetzung (Nr. 1.0), der vom Vor-

habenträger schriftlich zugestimmt wurde, und um den Hinweis auf die Energieeinsparverordnung

(EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) ergänzt wurde.

4. Kosten

Der Vorhabenträger hat ein Planungsbüro mit der Erarbeitung des Bebauungsplanes beauftragt. Da es

sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt, werden sämtliche Kosten, die in Zusam-

menhang mit der Planung und der Ausführung stehen, vom Vorhabenträger übernommen.

5. Durchführungsvertrag

Gem. § 12 Abs. 1 BauGB ist mit dem Vorhabenträger ein Durchführungsvertrag abzuschließen. In dem

Durchführungsvertrag ist die Übernahme der Kosten, der Realisierungszeitraum und die genaue Be-

schreibung des Vorhabens festgelegt.

gez.

Flore

Kassel, 10.06.2014

















































































































































Stadtverordnetenversammlung 

Gemeinsamer Antrag der Fraktion Kasseler Linke, FDP und Demokratie erneuern/Freie 

Wähler 

 

14. Mai 2014 

1 von 2 

Vorlage Nr. 101.17.1310 

 

 

 

Zugang zu Gremien von KasselWasser und Stadtreinigern sicherstellen 

 

 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

1. Jede Fraktion kann eine*n Stadtverordnete*n mit beratender Stimme und dem 

Recht Anfragen und Anträge zu stellen in die Betriebskommission von 

KasselWasser und den Stadtreinigern entsenden.  

2. Die beiden Betriebssatzungen werden entsprechend angepasst, die Regelungen 

sollen zeitnah wirksam werden. 

 

 

Begründung: 

 

Da in der bestehenden Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Die Stadtreiniger Kassel 

11 Mitglieder und in der Betriebskommission von KasselWasser 7 Mitglieder von der 

Stadtverordnetenversammlung zu entsenden sind, werden die kleineren Fraktionen der 

Stadtverordnetenversammlung in den Gremien nicht repräsentiert. Dadurch können sie 

ihrer für eine demokratische Gesellschaft grundlegenden Verantwortung der Kontrolle 

durch die Opposition nicht in ausreichendem Maße nachkommen, da ohne einen 

Vertreter*in in den jeweiligen Gremien fundamentalste Informationen über die stadteignen 

Betriebe nicht zu erlangen sind. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Norbert Domes 

 

 

 

Norbert Domes Frank Oberbrunner Bernd Häfner 

Fraktionsvorsitzender 

Kasseler Linke 

Fraktionsvorsitzender FDP Fraktionsvorsitzender 

Demokratie erneuern/Freie 

Wähler 
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Stadtverordnetenversammlung 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
 

6. Juni 2014 

1 von 1 

Vorlage Nr. 101.17.1337 

 

 

 

Maßnahmen Minicars 

 

 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird gebeten, in den nächsten Monaten verstärkt Maßnahmen zu 

ergreifen, um die Rückkehrpflicht von Minicars und das sie betreffende Verbot, im 

Kasseler Straßenraum auf Fahrgäste zu warten (sogenannte Einsteiger), durchzusetzen. 

Dazu sollte ggf die Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Kommunen intensiviert 

werden. Dem Rechtsausschuss ist in sechs Monaten über die Ergebnisse zu berichten. 

 

 

Begründung: 

 

Insbesondere in jüngerer Zeit werden die Rückkehrpflicht von Minicars und das sie 

betreffende Verbot, im Straßenraum auf Fahrgäste zu warten, laufend verletzt. Dies 

verstößt gegen geltendes Recht und beeinträchtigt insbesondere Taxen, die als öffentliche 

Verkehrsmittel gelten und im Gegensatz zu den Minicars einer strengen öffentlichen 

Kontrolle unterliegen. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Manuel Eichler 

 

 

 

Christian Geselle  Eva Koch 

Fraktionsvorsitzender SPD  Stellv. Fraktionsvorsitzende 

B90/Grüne 

   

   

   

   

   

   

   

 



 

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 

Demokratie erneuern/FREIE WÄHLER 

 

 

13. Oktober 2014 

1 von 1 

Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 2500 

fraktion@demokratieerneuern-freiewaehler.de 

Vorlage Nr. 101.17.1464 

 

 

 

Auslagerung der documenta 14 nach Athen 

 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, zu erklären, aus welchen Gründen er einer 

teilweisen Auslagerung der documenta nach Athen zugestimmt hat. 

 

 

Begründung: 

 

Die Begründung erfolgt mündlich. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Bernd W. Häfner 

 

 

 

gez. Bernd W. Häfner 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 
 

30. Juni 2014 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1372 

 

 

 

Investitionen Flughafen Calden 

 

 

 

Anfrage 

 

 

Am 16.6.14 wurden die Fragen der Kasseler Linke zu neuen Investitionen der Flughafen 

Calden GmbH durch den Magistrat zum Teil nicht beantwortet. Um der 

Kontrollverpflichtung der Stadtverordnetenversammlung nachzukommen werden die 

Fragen präzisiert. 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Ist es zutreffend, dass 18,1 Mio Euro, laut HNA vom 30.6.14, in der Flughafen 

GmbH in 2014 für Investitionen veranschlagt sind? 

2. Wenn nein, welche Summe ist veranschlagt? 

3. Welche konkreten Investitionen werden mit diesen ausgewiesenen Millionen des 

Investitionsplans 2014 finanziert? 

4. Ist es zutreffend, dass davon 12,8 Mio Euro im Wirtschaftsplan 2014 der Flughafen 

GmbH für Planungskosten veranschlagt sind? 

5. Welche konkreten Planungen werden mit diesen ausgewiesenen Millionen des 

Investitionsplans 2014 finanziert? 

6. Ist es zutreffend, dass 4,7 Mio Euro im Investitionsplan 2014 der Flughafen GmbH 

für Grunderwerb veranschlagt sind? 

7. Welche Flächen in welcher Lage wurden oder werden mit diesen veranschlagten 

Millionen für den Grunderwerb gekauft? 

8. Wem gehören die Grundstücke aktuell? 

9. Für welche Zwecke sollen diese Grundstücke erworben werden? 

10. Seit wann gilt der neue Verteilungsschlüssel (Land Hessen 85,16%, Gemeinde 

Calden 2,74%, Stadt Kassel 6,05%, Landkreis Kassel 6,05 %) für Investitionen in 

den neuen Flughafen? 

11. Auf welcher Beschlussgrundlage der Stadtverordnetenversammlung basiert diese 

grundlegende Änderung des Verteilungsschlüssels gegenüber der Regelung im 

Gesellschaftervertrag mit erheblicher Haushaltsrelevanz? 

12. Wie hoch ist die gesamte Summe der Investitionen für den Flughafenneubau in 

Calden inklusive der für 2014 geplanten Gelder? 

13. Wie hoch ist der aktuell prognostizierte Jahresverlust der Flughafen GmbH für 

2014 gegenüber den im Wirtschaftsplan 2014 angenommenen 8,1 Mio Euro? 

14. Wie kann der Magistrat den Grundsatz der Haushaltsehrlichkeit gewahrt sehen 

angesichts des errechneten Kasseler Anteils von 1.05 Mio Euro (13 % von 8.1 Mio 

Euro) Verlustübernahme für den Flughafen im Gegensatz zu seiner  Darstellung 



 

Anfrage Fraktion Kasseler Linke Vorlage-Nr. 101.17.1372 

2 von 2 von lediglich 985.000 Euro (370.000 Euro + 615.000 Euro) in dem am 9.12.2013 

beschlossenen Haushaltsplan der Stadt Kassel (- in der Änderungsliste des 

Magistrats im Dezember war die Zahl ebenfalls nicht korrigiert worden)? 

 

Um schriftliche Antwort wird gebeten. 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Axel Selbert 

 

 

 

gez. Axel Selbert 

Stellv. Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 

Demokratie erneuern/FREIE WÄHLER 

 

 

3. Juli 2014 

1 von 1 

Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 2500 

fraktion@demokratieerneuern-freiewaehler.de 

Vorlage Nr. 101.17.1374 

 

 

 

Straßenbeitragssatzung 

 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Satzung über die Erhebung von Straßenbeiträgen in der Stadt Kassel vom 29. März 

2004 in der Fassung der zweiten Änderung vom 27. Mai 2013 wird aufgehoben.  

 

 

Begründung: 

 

Die Straßenbeitragssatzung benachteiligt die Grundstückseigentümer, die allein 

beitragspflichtig sind. 

 

Es gibt keine Pflicht der Gemeinden in Hessen, solche Beiträge zu erheben. 

 

Ein Drittel der hessischen Kommunen erheben keine Straßenbeiträge, darunter Frankfurt 

und Wiesbaden.  

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Bernd Hoppe 

 

 

 

gez. Bernd W. Häfner 

Fraktionsvorsitzender 



Stadtverordnetenversammlung 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
 

9. Juli 2014 

1 von 2 

Vorlage Nr. 101.17.1387 

 

 

 

Belgische Siedlung 

 

 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, gegenüber der Bundesregierung und der 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben auf eine sozialverträgliche und der 

Stadtteilentwicklung dienlichen Verkauf der sogenannten Belgischen Siedlung in 

Wehlheiden zu drängen. Basis der Verkaufsverhandlungen der BIMA mit Interessenten 

soll eine „Sozialcharta“ sein. 

 

Der Magistrat wird gebeten, die Beteiligten wie kaufwillige Wohnungsgesellschaften, 

die BIMA und die Mietervertreter, zu gemeinsamen Gesprächen unter Beteiligung der 

Stadt einzuladen, gegebenenfalls in Form eines sogenannten „Runden Tisches“, und 

auch bei der Suche von Kaufinteressenten BIMA und Mieter zu unterstützen. Die beiden 

Kasseler Bundestagsabgeordneten, die bisher schon in dieser Frage engagiert sind, 

sollten einbezogen werden. 

 

Die BIMA soll beim Verkauf der Belgischen Siedlung beachten, dass diese Siedlung ein 

stadtteilprägendes Element im Herzen des Stadtteils ist. Wird dies bei der Auswahl des 

Käufers/ Käuferin nicht berücksichtigt, verkommt ein wesentlicher Teil des Stadtteils 

mit den Folgen für den gesamten Stadtteil. 

 

 

Begründung: 

 

Der Erhalt der Siedlung in ihrer bisherigen Prägung mit durchaus bezahlbarem Wohnraum 

und einem guten Sozialgefüge ist im Interesse der Stadt. Die Siedlung steht unter 

Ensembleschutz und repräsentiert Abschnitte der deutschen politischen, Sozial und 

Literaturgeschichte. Ein Verkauf an eine sog. Heuschrecke schließt sich deshalb aus. 

 

Die bisherigen Mieter sind langjährige Mieter, die zum Teil bereit wären, ihre Häuser zu 

kaufen, zu einem großen Teil aber auch ältere Mieter, die nicht mehr bereit sind, sich 

langjährig für den Kauf eines Hauses finanziell zu binden. 

Die von der BIMA gegenüber den bisherigen Mietern geäußerten Verkaufskonditionen: 

Verkauf en bloc an den Meistbietenden, 5 jähriger Kündigungsschutz, Verzicht auf 

Luxussanierungen, Vorkaufsrecht für Einzelveräußerung, sehen diese als unzureichend an. 

 



 

Gemeinsamer Antrag von Fraktionen Vorlage-Nr. 101.17.1387 

 

2 von 2 Die Mieter fordern stattdessen, wie auch bereits von einem Kaufinteressenten in Aussicht 

gestellt: 

 10 jähriger Kündigungsschutz für die bisherigen Mieter 

 Verzicht auf Eigenbedarfskündigungen 

 Beschränkung der Mietanpassung auf ortsübliche Vergleichsmieten 

 Vorkaufsrecht auch für Familienangehörige der Mieter 

 Verzicht auf Eigenbedarfskündigungen für Mieter, die das 60. Lebensjahr vollendet 

haben oder behindert sind. 

 Die GWH hat auch erklärt, dass sie bereit wäre, jedes Jahr ein bestimmtes 

Kontingent an Häusern an die Mieter, die kaufen wollen, zu verkaufen. 

 

Der Kaufinteressent sei außerdem bereit, jedes Jahr ein bestimmtes Kontingent an Häusern 

an die Mieter, die kaufen wollen, zu verkaufen. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Norbert Sprafke 

 

 

 

Christian Geselle  Eva Koch 

Fraktionsvorsitzender SPD  Stellv. Fraktionsvorsitzende 

B90/Grüne 

   

   

   

   

   

   

   

 



 

Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung 

 

 

27. August 2014 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

buero@spd-fraktion-kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.1416 

 

 

 

Neugestaltung des Kommunalen Finanzausgleichs 

 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel fordert die Hessische 

Landesregierung und den Hessischen Landtag auf, bei der durch das Urteil des 

Staatsgerichtshofes notwendigen Neugestaltung des Kommunalen Finanzausgleiches 

folgende Grundsätze zu beachten: 

 

1. Alle Hessischen Kommunen müssen finanziell so ausgestattet werden, dass sie nicht 

nur ihre Pflichtaufgaben, sondern auch die gesellschafts- und sozialpolitisch 

notwendigen freiwilligen Aufgaben erfüllen können. 

 

2. Kultur und Sport dürfen nicht als ausschließlich freiwillige Aufgaben aus dem 

Kommunalen Finanzausgleich ausgeklammert werden. 

 

3. Auch für weitere gesellschafts- und stadtpolitisch unverzichtbare „freiwillige“ 

Aufgaben müssen den Kommunen hinreichend Mittel zur Verfügung stehen. 

 

4. Mit Spitzabrechnungen müssen Prognoseirrtümer – insbesondere hinsichtlich der 

kommunalen Erträge und Sozialausgaben – ausgeglichen werden, damit nicht 

erneut Fehlbeträge und Schulden auflaufen. 

 

5. Auf der Basis der Doppik sind alle Aufwandspositionen zu berücksichtigen, also 

auch Rückstellungen und Abschreibungen. 

 

Die KFA-Strukturreform ist mit den kommunalen Spitzenverbänden abzustimmen. 

 

Dem Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen ist bis zur 

Verabschiedung des Gesetzes in jeder Sitzung über den aktuellen Stand zum Thema zu 

berichten. 

 

 

 



 

Antrag SPD-Fraktion Vorlage-Nr. 101.17.1416 

2 von 2 Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Hermann Hartig 

 

 

 

gez. Christian Geselle 

Fraktionsvorsitzender 



Stadtverordnetenversammlung 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der CDU und Demokratie erneuern/Freie Wähler 
 

15. September 2014 

1 von 1 

Vorlage Nr. 101.17.1435 

 

 

 

Bericht zur Situation am Klinikum 

 

 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, über die Umstände des Wechsels an der Spitze des 

Aufsichtsrates der Gesundheit Nordhessen Holding (GNH) und das weitere Vorgehen in 

Bezug auf die Nachfolge von Herrn Dr. Sontheimer zu berichten. 

 

Der Bericht soll nach Möglichkeit in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung, 

spätestens jedoch in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen erfolgen. 

 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 

 

 

 

Dr. Norbert Wett Bernd Häfner  

Fraktionsvorsitzender CDU Fraktionsvorsitzender 

Demokratie erneuern/Freie 

Wähler 

 

   

   

   

   

   

   

   

 



Stadtverordnetenversammlung 

Gemeinsamer Antrag der Fraktion Kasseler Linke und Demokratie erneuern/Freie 

Wähler 

 

9. September 2014 

1 von 1 
Vorlage Nr. 101.17.1437 

 

 

 

Stockplatz 

 

 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung spricht sich für den Erhalt des Stockplatzes 

im Stadtteil Wehlheiden als Platz der Begegnung, Veranstaltungsfläche und 

öffentliche Nutzung aus. 

 

 

Begründung: 

 

Die Begründung Erfolgt mündlich. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Bernd W. Häfner 

 

 

 

Norbert Domes Bernd Häfner  

Fraktionsvorsitzender 

Kasseler Linke 

Fraktionsvorsitzender 

Demokratie erneuern/Freie 

Wähler 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 3310 

Telefax 0561 787 3312 

info@fdp-fraktion-kassel.de 
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Vorlage Nr. 101.17.1339 

 

 

 

Brücke über Kreisel 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, die Planungen für einen Brückenbau über den Kreisel 

beizubehalten, den Umbau des Kreisels in einer kleineren Variante zu entwerfen und 

dafür öffentliche Fördermittel zu beantragen. 

Über das Ergebnis ist im Ausschuss zu berichten. 

 

 

Begründung: 

 

Erfolgt mündlich. 

 

 

Berichterstatter: Stadtverordneter Heinz Gunter Drubel 

 

 

 

gez. Frank Oberbrunner 

Fraktionsvorsitzender 
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Vorlage Nr. 101.17.1353 

 

 

 

Verkehrstechnisch sinnvolle Brückenlösung am "Kreisel" realisieren 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, den Platz der deutschen Einheit (PDE, „Kreisel“) gemäß 

den Vorschlägen der Ingenieurgesellschaft mbH Brilon, Bondzio, Weiser so umzubauen, 

dass die maßgeblichen Verkehrsströme durch ein Brückenbauwerk („Überflieger“) auf 

der Relation B83/Dresdner Straße entflochten werden. Entsprechende Fördermittel sind 

kurzfristig zu beantragen. 

 

 

Begründung: 

 

Der PDE ist an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit angekommen und stellt als größter 

Kasseler Unfallschwerpunkt sicherheitstechnisch, verkehrstechnisch und 

volkswirtschaftlich einen Problemfall dar. In den nächsten Jahren wird an diesem 

hochbelasteten Verkehrsknoten das Verkehrsaufkommen deutlich steigen, Prognosen 

gehen von über 20 Prozent aus. Für diese Prognoseverkehrsstärken ist der PDE in seiner 

jetzigen Bau- und Betriebsform nicht leistungsfähig. Durch einen Umbau mit „Überflieger“ 

ließe sich die Verkehrsqualität für alle Verkehrsteilnehmer deutlich verbessern. Durch die 

Trennung der maßgeblichen Verkehrsströme würde sich auch die Verkehrssicherheit 

deutlich erhöhen. Ein leistungsfähiger PDE würde umliegende Wohngebiete in Waldau und 

Bettenhausen vom Verkehr entlasten und insbesondere die im Fahrzeugstau zusätzlich 

entstehenden hohen Abgasemissionen durch eine bessere Verkehrsabwicklung vermeiden. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 
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Projekt Teen-Court 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat möge sich bei der Hessischen Landesregierung dafür einsetzen, 

dass das in den Städten Wiesbaden und Limburg sehr erfolgreich durchgeführte 

Projekt  

Teen-Court auch in Kassel zur Anwendung kommt. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter: Stadtverordneter Donald Strube 

 

 

 

gez. Frank Oberbrunner 

Fraktionsvorsitzender 
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Gewässerführung Dönchebach 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Umwelt und Energie 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, im Ausschuss die notwendigen Maßnahmen 

und Kosten für den Umbau der Gewässerführung darzustellen, die ein 

Trockenfallen des Dönchebaches dauerhaft verhindern. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Stefan Kortmann 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 
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Kinderfreundliche Kommune 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, sich bei dem von UNICEF Deutschland und 

dem Deutschen Kinderhilfswerk getragenen Verein „Kinderfreundliche 

Kommunen e. V.“  für die Teilnahme an dem Vorhaben „Kinderfreundliche 

Kommunen“ zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte des Kindes zu 

bewerben. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter: Stadtverordneter Donald Strube 

 

 

 

gez. Frank Oberbrunner 

Fraktionsvorsitzender 
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Maßnahmen zur Entschärfung der Gefahrenstelle "Drei Brücken" für Radfahrer*innen 

 

 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird gebeten, die Gefahrenstelle für Radfahrer*innen  und den 

Individualverkehr an der Wolfhager Straße, drei Brücken, Fahrtrichtung Innenstadt, 

durch geeignete Maßnahmen zu entschärfen. Zu prüfen ist insbesondere, ob die 

Verengung von zwei auf eine Fahrspur in größerem Abstand vor der Einfahrt in den 

engen (zweiten) Tunnel erfolgen kann sowie ob vor und nach dem Bereich der engen 

Tunnel ein Schutzstreifen für Radfahrer*innen  angelegt werden kann.  

Gleichzeitig wird der Magistrat gebeten, die Zuständigkeit der Deutschen Bahn im Zuge 

der Maßnahme zu eruieren und im Ausschuss zu berichten.  

 

 

Begründung: 

 

Im Bereich der „Drei Brücken“ an der Wolfhager Straße steht in jede Richtung nur eine 

Fahrspur zur Verfügung, die von LKWs / PKWs und Radfahrer*innen  gemeinsam genutzt 

wird. Eine Ausweichmöglichkeit in Form eines Radweges oder eines für Radler 

freigegebenen Bürgersteiges ist aufgrund der beengten Gesamtsituation nicht vorhanden, 

sodass alle Radlerinnen sich zwangsläufig in den Verkehr auf der stark befahrenen 

Bundesstraße einordnen müssen.  

In diesem Bereich ist Tempo 30 angeordnet. Direkt vor der Verengung (zweiter Tunnel) 

werden die aus Richtung Harleshausen kommenden zwei Fahrspuren auf eine reduziert. Da 

die Fahrbahn ein leichtes Gefälle in Längsrichtung aufweist, fahren viele motorisierte 

Verkehrsteilnehmer trotz Tempo 30 mit erhöhter Geschwindigkeit aus Richtung 

Harleshausen zur Tunneldurchfahrt. Gerade auswärtige Fahrer*innen realisieren die 

Verengung oft zu spät und versuchen in diesem Bereich noch Radfahrer*innen  zu 

überholen. Bei Gegenverkehr gibt es keine Ausweichmöglichkeit, sodass Radfahrer*innen 

hier gefährlich gegen die Tunnelwand abgedrängt werden können.  

 

Eine Alternativroute steht in der Umgebung ebenfalls nicht zur Verfügung. Viele Kasseler 

Radfahrer*innen  scheuen sich, diese Engstelle aufgrund der geschilderten Situationen zu 

durchfahren. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Gernot Rönz 
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Christian Geselle  Dieter Beig 

Fraktionsvorsitzender SPD  Fraktionsvorsitzender 

B90/Grüne 
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Bericht Alleenkonzept Holländische Straße 

 

 

 

Gemeinsamer Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Umwelt und Energie 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Das Planungsbüro Foundation 5+ wird zeitnah in den Ausschuss für Umwelt und 

Energie eingeladen, um das im Auftrag des Umwelt- und Gartenamtes erarbeitete 

Grünkonzept zur Aufwertung der Holländischen Straße präsentieren zu können. 

 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Eva Koch 

 

 

 

Christian Geselle  Dieter Beig 

Fraktionsvorsitzender SPD  Fraktionsvorsitzender 

B90/Grüne 
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Fernbusterminal 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, ein Fernbuskonzept zur Einrichtung eines 

Fernbusterminals als zentrale Anlaufstelle für alle Fernbusunternehmen am Auestadion 

zu erstellen und erforderlichenfalls Gebühren für die Nutzung zu erheben. 

Da es sich beim Fernverkehr um eine Bundesaufgabe handelt, ist eine 

Finanzierungsmöglichkeit durch den Bund zu prüfen. 

Über das Ergebnis ist im Ausschuss zu berichten. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter: Stadtverordneter Heinz Gunter Drubel 

 

 

 

gez. Frank Oberbrunner 

Fraktionsvorsitzender 
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Vorlage Nr. 101.17.1404 

 

 

 

9. Teilfortschreibung der Stadt Kassel zum Schulentwicklungsplan 8. Teilfortschreibung 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadträtin Anne Janz 

 

Mitberichterstatter/-in:  

  

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die 9. Teilfortschreibung zum 

Schulentwicklungsplan der Stadt Kassel 8. Teilfortschreibung. 

 

 

Begründung: 

 

Schulträger sind verpflichtet, Schulentwicklungspläne für ihr Gebiet aufzustellen. 

Schulentwicklungspläne sind innerhalb von fünf Jahren nach der Zustimmung auf die 

Zweckmäßigkeit der Schulorganisation hin zu überprüfen und fortzuschreiben, soweit es 

erforderlich ist  

(§§ 145 (1) und (5) Hessisches Schulgesetz (HSchG)). Auch Organisationsänderungen 

müssen ihre Grundlage in einem Schulentwicklungsplan haben (§ 146 HSchG). Die 

Genehmigung des Planes obliegt dem Hessischen Kultusministerium. 

 

Das Hessische Kultusministerium hat der 8. Teilfortschreibung des 

Schulentwicklungsplanes (2012) mit Datum vom 02. Juli 2013 in Teilen zugestimmt.  

Ausgenommen wurden die drei kooperativen Gesamtschulen Carl-Schomburg-Schule, 

Joseph-von-Eichendorff-Schule und Schule Hegelsberg. Für diese drei Schulen wurde der 

Stadt Kassel als Schulträger die Auflage erteilt, bis zum 31.10.2014 eine Teilfortschreibung 

vorzulegen, in der die planerische Grundlage für die Aufhebung einer der drei genannten 

kooperativen Gesamtschulen geschaffen wird. 

 

Das Staatliche Schulamt für den Landkreis und die Stadt Kassel hat den beigefügten 

Entwurf der 9. Teilfortschreibung zur 8. Teilfortschreibung des Schulentwicklungsplanes 

vorab schulfachlich geprüft und ihn im Grundsatz befürwortet.  

Der Entwurf des Schulentwicklungsplanes ist am 13. Mai 2014 den Ortsbeiräten zur 

Anhörung zugesandt worden und wurde zur Kenntnis genommen. 

Die Abstimmung mit dem Landkreis Kassel als benachbartem Schulträger, sowie der 

Jugendhilfeplanung wurde durchgeführt (§ 145 (1) HSchG). 
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Die beantragten Schulorganisationsmaßnahmen im Bereich der kooperativen 

Gesamtschulen führen mit dieser Vorlage zu keiner Ausweitung von Haushaltsansätzen. 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 15. September 2014 beschlossen. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



 
 
 
 
 
 

Schulentwicklungsplan  
 

9. Teilfortschreibung 
 
 

zum Schulentwicklungsplan 8. Teilfortschreibung 
für die Gesamtschulen  

 
Carl-Schomburg-Schule 

 Joseph-von-Eichendorff-Schule 
 Schule Hegelsberg 

 
Entwurf Stand 24.4.2014 
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Kooperative Gesamtschulen KGS 

Die Schülerzahlen der Kasseler Gesamtschulen sind bis auf wenige Ausnahmen seit einigen  

Jahren rückläufig. Die Lage für die drei kooperativen Gesamtschulen im Kasseler Norden  

(Schule Hegelsberg, Carl-Schomburg-Schule) und Osten (Joseph-von-Eichendorff-Schule),  

die mit Erlass des Hessischen Kultusministeriums vom 02. Juli 2013 erneut mit Auflagen  

versehen  worden sind, stellt sich unverändert schwierig dar. Die Umsetzung des Konzeptes  

zur Stützung der Schulen hat nur in der Carl-Schomburg-Schule und mit Einschränkungen bei 

der Schule Hegelsberg Wirkung gezeigt. 

 

Während bei der Joseph-von-Eichendorff-Schule die Gesamtschülerzahlen seit Jahren  

unverändert stark rückläufig sind, sind die Zahlen der Schule Hegelsberg leicht rückläufig und 

die Schülerzahlen der Carl-Schomburg-Schule haben sich mit leichten Schwankungen positiv 

stabilisiert.  

 

 

 

Von den drei genannten Schulen hat die Joseph-von Eichendorff-Schule die geringsten 

Schülerzahlen (siehe Grafik). Seit dem Schuljahr 2005/6 sind die Schüler/innenzahlen (640 

insgesamt, 107 pro Jahrgang) kontinuierlich gesunken. Im Jahrgang 5 sind die Einwahlzahlen 

der Joseph-von-Eichendorff-Schule am stärksten rückläufig: 
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Vergleich der drei Gesamtschulen mit Auflagen
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Schule
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Schule Einwahl 

2011/12 

Aufnahme 

2011/12 

Einwahl 

2012/13 

Aufnahme 

2012/13 

Einwahl 

2013/14 

Aktuell 

im 

Jahrg. 

5 

Carl-Schomburg- 

Schule 

51 63 80 93 74 87 

Schule Hegelsberg 75 79 62 76 63 72 

Joseph-von-

Eichendorff-Schule 

53 58 33 28 22 26 

 

Informationen zu den Schulen 

 

Schule Hegelsberg 

Die Schule Hegelsberg ist eine kooperative Gesamtschule mit Förderstufe in der 

Planungsregion Nord/Warteberg/Unterneustadt/Wesertor. Nach dem Stadtteil West ist die 

Nordstadt der bevölkerungsreichste Stadtteil, der zudem den geringsten Altersdurchschnitt 

aller Stadtteile Kassels aufweist. Der Jugendanteil des Stadtteils ist entsprechend 

überdurchschnittlich hoch. Der hohe Ausländeranteil bzw. der Anteil an Menschen mit 

Migrationshintergrund im Stadtteil findet seine Entsprechung in den Kitas und Schulen, sowie 

in allen anderen Lebens- und Arbeitsbereichen (Anteil der Bevölkerung im Stadtteil mit 

Migrationshintergrund in 2013 bei 57,9 %, Durchschnitt in Kassel 31,6%). Der prozentuale 

Anteil an arbeitslosen Erwerbsfähigen liegt mit 18,0 % der Einwohner/innen an 2. Stelle der 

Stadtteile im Jahr 2013 (Durchschnitt Kassel 9,2 %). Der Anteil der Leistungsberechtigten nach 

dem SGB II (Hartz IV) ist mit 21,8 % der Einwohner in 2012 entsprechend hoch (Durchschnitt 

Stadt Kassel 10,0 %). 

 

Seit 1999/2000 werden Teilbereiche der Nordstadt aus dem Bund-Länder-Programm 

„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“ und dem Europäischen 

Programm URBAN II gefördert. Ein Großteil der verschiedenen baulichen und 

freiraumplanerischen Maßnahmen sind umgesetzt. Die Projekte sind vernetzt mit 

sozialarbeiterischen Maßnahmen und Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen. 
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Die im Schulentwicklungsplan angestrebte Jahrgangsbreite von 90 bis 100 Schüler/innen für 

eine KGS wird im Augenblick, auch durch mehr Quereinsteiger/innen, knapp erreicht  

(571 Schüler/innen verteilt auf 6 Jahrgänge, Durchschnitt 95 Schüler/innen pro Jhg.). Dabei  

sind der Haupt- und der Realschulzweig deutlich stärker als der Gymnasialzweig. Die 

Schülerzahlen in den zuliefernden Grundschulen bleiben voraussichtlich stabil:  

 

Zuliefernde 

Grundschule 
Schuljahr 

  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Am Warteberg 151 145 151 158 158 

Carl-Anton-

Henschel 
387 372 385 386 388 

Fasanenhofschule 226 210 203 204 220 

Summe 764 727 739 748 766 

 

Die Schule Hegelsberg ist in den Stadtteilen Region Nord und Warteberg/Philippinenhof gut  

verankert. So arbeitet die Schule mit den Ortsbeiräten (Stadtteilfeste, Säuberungsaktionen  

etc.), Vereinen, Trägern der Jugendhilfe, dem Schlachthof und Betrieben der Stadtteile gut 

 vernetzt zusammen. 

 

Die Schule Hegelsberg kooperiert eng mit den zuliefernden Grundschulen. So finden  

regelmäßig 

- Schnuppertage für die Grundschüler/innen , 

- fachliche Absprachen zwischen den Kolleginnen und Kollegen der Grundschule und 

dem Kollegium der Schule Hegelsberg,  

- Unterstützungen bei Veranstaltungen wie z.B. den Bundesjugendspielen, 

- Austausche zwischen den Sozialpädagogen beider Schulen und 

- Einladungen zu Schulfesten oder sonstigen Veranstaltungen wie Weihnachtskonzerten  

statt.  
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Die Kooperation mit den zuliefernden Grundschulen ist weiter zu verstärken, um einer 

weiteren Abwanderung in nahegelegene Landkreisschulen, insbesondere in die Ahnatalschule  

in  Vellmar, vorzubeugen. 

 

Zukünftig soll die Verzahnung durch organisatorische und inhaltliche Absprachen, wie  

- Weiterführung des Elterncafés  an der Schule Hegelsberg, 

- vermehrte Lesestunden für die Grundschüler/innen an den Grundschulen, 

- schulübergreifende Angebote wie eine AG NaWi – Experimentieren für 

Grundschüler/innen, eine AG Patenschaften – Große Schüler/innen unterstützen kleine 

und einer AG Chor, 

- Schnuppertage auch für Eltern und 

- Abordnungen von Lehrerinnen und Lehrern an die Grundschulen erfolgen. 

 

Die Stadt Kassel hat Gespräche mit dem Landkreis Kassel als Schulträger der nahegelegenen 

Ahnatalschule geführt mit dem Ziel, die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern aus Kassel 

zu verringern. Der Landkreis Kassel beabsichtigt darauf hin eine Aufnahmebegrenzung der 

Schule auf eine 7-Zügigkeit festzulegen. Um auch den abgehenden Schülerinnen und Schülern 

Perspektiven zu ermöglichen, arbeitet  die Schule Hegelsberg eng im Schulverbund Ost mit der 

Herderschule als aufnehmendes Gymnasium zusammen.  Darüber hinaus kooperiert die Schule 

Hegelsberg in der Lehrerausbildung mit dem Hessenkolleg und der Elisabeth-Knipping-Schule. 

 

Intensive Gespräche mit den Schulleitungen der umliegenden Grundschulen und Abfragen  

der Eltern haben gezeigt, dass die Akzeptanz der Eltern im Stadtteil für eine kooperative  

Gesamtschule mit Förderstufe im Jahrgang 5/6 für alle Zweige schwierig ist. Viele Eltern aus 

der Kasseler Nordstadt wünschen sich einen gymnasialen Abschluss für ihre Kinder. Die Schule 

Hegelsberg hat sich daher entschieden, ab dem Schuljahr 2015/16 im Jahrgang 5 gymnasiale 

Eingangsklassen zu bilden. Die Förderstufe soll als Konzept für potentielle Haupt- und 

Realschüler erhalten bleiben. Schülerinnen und Schülern, die beim Eintritt in den Jahrgang 5 

noch keine eindeutige Tendenz für den gymnasialen Bildungsweg vorweisen, sollen weiterhin 

die Möglichkeit haben, bei positiver Leistungsentwicklung die Gymnasialklasse ab dem 

Jahrgang 7 zu besuchen. 
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Der Schulträger beantragt, dass die Schule Hegelsberg als kooperative Gesamtschule  

mit Förderstufe weitergeführt wird.  Zusätzlich wird beantragt, die Schule Hegelsberg ab 

dem Schuljahr 2015/16 als kooperative Gesamtschule mit Förderstufe und gymnasialen 

Eingangsklassen zu führen. Zur Sicherung des Standortes in der Nordstadt und unter 

besonderer Berücksichtigung der Entwicklungen im Rahmen der Inklusion muss die Schule 

sich noch stärker den Themen individuelle Förderung und Binnendifferenzierung widmen. 

 

Carl-Schomburg-Schule 

Die Carl-Schomburg-Schule ist eine kooperative Gesamtschule mit Förderstufe in der 

Planungsregion Nord/Warteberg/Unterneustadt/Wesertor. Der Haupteinzugsbereich der 

Schule im Stadtteil Wesertor ist von der Struktur mit dem Stadtteil Nord-Holland vergleichbar. 

Der Altersdurchschnitt der Menschen ist unterdurchschnittlich, der Anteil der jungen 

Menschen überdurchschnittlich. Ein hoher Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund (in 

2013 insgesamt 50,2 %) lebt im Bezirk Wesertor (Durchschnitt Stadt Kassel 31,6 %). Der 

prozentuale Anteil an arbeitslosen Erwerbsfähigen liegt mit 17,3 % der Einwohner/innen an 3. 

Stelle der Stadtteile im Jahr 2013 gleich hinter Nord/ Holland (Durchschnitt Kassel 9,2 %).  Der 

Anteil der Leistungsberechtigten nach dem SGB II (Hartz IV) ist mit 17,9 % der Einwohner 

entsprechend hoch (Durchschnitt Stadt Kassel 10,0 %). 

 

2008 startete das Programm "Soziale Stadt - Investitionen im Quartier" im Kasseler Stadtteil 

Wesertor. Durch die Aufnahme in das Programm wird der Stadtteil über einen Zeitraum von 

10 Jahren mit Fördermitteln unterstützt.  

 

Die Schülerzahlen sind, auch durch immer mehr Quereinsteiger/innen, in den  

Gesamtschülerzahlen stabil. Es wird mit einer leichten Erhöhung der Schülerzahlen für die  

folgenden Jahre gerechnet, da die Schülerzahlen in den zuliefernden Grundschulen  

leicht zunehmen: 
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Zuliefernde Grundschule 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Am Wall 219 249 249 265 285 

Carl-Anton-Henschel 387 372 385 386 388 

Fasanenhofschule 226 210 203 204 220 

Bossental 152 145 144 149 153 

Wolfsanger/Hasenhecke 228 231 225 250 259 

Unterneustädter Schule 202 206 233 232 236 

Summe 1414 1413 1439 1486 1541 

 

Die im Schulentwicklungsplan angestrebte Jahrgangsbreite von 90 bis 100 Schüler/innen für 

eine KGS wird im Augenblick knapp erreicht (545Schüler/innen verteilt auf 6 Jahrgänge, 

Durchschnitt 90,83 Schüler/innen). 

 

Die Carl-Schomburg-Schule ist gut im Stadtteil verankert. Im Rahmen des 

Städtebauprogramms „Soziale Stadt“ arbeitet die Schule zunehmend vernetzt mit 

verschiedenen Institutionen wie Kirchen, Vereinen, Trägern der Jugendhilfe und Unternehmen. 

Die enge Kooperation mit den Grundschulen im Stadtteil und in den Nachbarstadtteilen zeigt 

weiter Wirkung.  

 

Die Zukunft der Schule liegt nach Ansicht des Schulträgers in einer engen Zusammenarbeit  

mit dem benachbarten Goethe-Gymnasium. So  können die Schülerinnen und Schüler auch  

in Zukunft auf bekannte, aufeinander abgestimmte Konzepte der Sekundarstufe 1 und der  

Oberstufe zählen. Das Goethe-Gymnasium ist so auch bei sinkenden Schülerzahlen in der Lage, 

eine ausreichend große gymnasiale Oberstufe mit vielfältigen Angeboten sicherzustellen. Die 

Zusammenarbeit der Carl-Schomburg-Schule mit dem benachbarten Goethe-Gymnasium 

umfasst bereits folgende Bereiche: 

- Abordnung von Lehrkräften (Darstellendes Spiel/Physik) 

- Gemeinsame Referendarausbildung (CSS übernimmt den Sek I-Bereich, das 

Goethe-Gymnasium die Oberstufenausbildung, der Referendar arbeitet an beiden 

Schulen) 
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- Kooperation im Bereich der Lehrerfortbildung (Kompetenzorientierter 

Englischunterricht) 

- Kooperation im DaZ-Bereich (Deutsch als Zweitsprache). Dabei nehmen einzelne 

Schüler jüngerer Jahrgänge des Goethe-Gymnasiums bei Bedarf an SEISOP-Kursen 

(Deutsch-Intensivkurs) in der CSS teil. 

- Schnuppertag für CSS-Schüler am Goethe-Gymnasium vor dem Übertritt in die 

Oberstufe 

- Einwahlmöglichkeiten für Schüler der Carl-Schomburg-Schule in die Kanu-AG des  

Goethe-Gymnasiums 

- Aufnahme von Quereinsteigern durch Querversetzung in die CSS 

- Gemeinsame Unterrichtsveranstaltungen (Großveranstaltungen für 10 Klassen in Powi 

„fair future“) und gemeinsame Fortbildungen 

 

Der Schulträger beantragt, die Carl-Schomburg-Schule als kooperative Gesamtschule 

mit Förderstufe zu erhalten. Eine enge Kooperation mit dem benachbarten 

Goethe-Gymnasium ist angelegt, zeigt gute Erfolge und soll in der Zukunft weiter  

ausgebaut werden. 

 

Joseph-von-Eichendorff-Schule 

Die Joseph-von-Eichendorff-Schule ist eine kooperative Gesamtschule mit Förderstufe im 

Stadtteil Bettenhausen in der Planungsregion Waldau/Forstfeld. Die Einzugsbereiche 

Bettenhausen und Forstfeld sind von den sozialen Strukturdaten her betrachtet 

durchschnittliche Bezirke in Kassel (In 2013 Altersdurchschnitt Bettenhausen 42,1 Jahre, 

Forstfeld 44,7 Jahre, Durchschnitt Kassel 42,9 Jahre;  Anteil der Menschen mit 

Migrationshintergrund: 20,9 % in Bettenhausen und 31,9 % in Forstfeld, in 2013 Durchschnitt  

in Kassel 31,6 % ). Leicht überdurchschnittlich ist die Zahl der Einwohner mit 

Leistungsberechtigung nach dem SGB II (Bettenhausen 11,8 %, Forstfeld 14,2 %, Durchschnitt 

in Kassel 10,0 %). Ebenfalls leicht überdurchschnittlich ist die Zahl der Arbeitslosen in den 

beiden Stadtteilen  (Bettenhausen 11,3 %, Forstfeld 12,0 %, Durchschnitt der Stadt Kassel 9,2 

%).Die Bevölkerungsentwicklung in den beiden Stadtteilen war bis 2009 rückläufig, seit 2010 

steigen die Einwohnerzahlen wieder leicht an. Dies wird im Zusammenhang mit der  
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Ansiedlung von neuen Industriebetrieben im Kasseler Osten (SMA u.a.) gesehen. 

 

Bereits im Genehmigungserlass zur 5. Fortschreibung des Schulentwicklungsplans mit  

Datum 8. November 2004 hat das hessische Kultusministerium erste Auflagen erteilt und für  

die Joseph-von-Eichendorff-Schule festgestellt, dass die Jahrgangsbreite der Schule zu  

gering für den Erhalt des Gymnasialzweigs ist. Auch die in gemeinsamen Zukunftswerkstätten 

mit großer Beteiligung erarbeiteten Konzepte, die dem Hessischen Kultusministerium 

daraufhin in der 6. Teilfortschreibung für die Mittelstufe an allgemeinen Schulen vorgelegt und 

mit Erlass vom 9. Februar 2006 genehmigt wurden, waren nur vorübergehend erfolgreich und 

haben nur zwischenzeitlich zu ausreichenden Schülerzahlen geführt.  

 

Der Schulentwicklungsplan der Stadt Kassel, 7. Fortschreibung, wurde mit Erlass  

vom Januar 2010 genehmigt, der Teilbereich „Bildungsgänge der Mittelstufe“ (mit Ausnahme  

der Gymnasien) wurde jedoch von der Zustimmung ausgenommen. Neben der Aufhebung  

der Mittelstufen der Friedrich-Wöhler-Schule und der Fasanenhofschule wurden weitere  

Auflagen für die Gesamtschulen Hegelsberg, Carl-Schomburg-Schule und Joseph-von- 

Eichendorff-Schule erteilt. 

 

Mit der 8. Teilfortschreibung zum Schulentwicklungsplan 7. Fortschreibung für die 

Bildungsgänge der Mittelstufe, hat der Schulträger Stadt Kassel eine Sondergenehmigung zur 

Umwandlung der Joseph-von-Eichendorff-Schule in eine Integrierte Gesamtschule beantragt, 

mit dem Auftrag an die Schule, im Rahmen der Modellregion Integration ein besonderes 

Modell zur Förderung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund weiter zu entwickeln und 

zu erproben. Mit Erlass vom 02. Juli 2013 stimmte  die hessische Kultusministerin der 8. 

Teilfortschreibung „gemäß § 145 Abs. 6 HSchG mit der Einschränkung zu, dass die planerische 

Vorbereitung für die Umwandlung der kooperativen Gesamtschule Joseph-von-Eichendorff-

Schule in eine integrierte Gesamtschule von der Zustimmung ausgeschlossen ist.“ Eine 

Sondergenehmigung zum Zweck der Entwicklung und Erprobung eines speziellen 

Integrationskonzepts wurde nicht erteilt. Außerdem war die Zustimmung mit der Auflage 

versehen, „dass die planerische Grundlage für die Aufhebung einer der drei kooperativen 



Entwurf vom  24.04.2014                        

10 
 

Gesamtschulen, Joseph-von-Eichendorff-Schule, Schule Hegelsberg oder Carl-Schomburg-

Schule zu schaffen ist“.  

 

Die geringen Aufnahmezahlen von Schülerinnen und Schülern in die Joseph-von-Eichendorff-

Schule  in den Schuljahren 2012/13 und 2013/14 führen dazu, dass die Vorgaben des 

Hessischen Schulgesetzes nach § 144 a (Schulorganisation) nicht mehr gegeben sind. Danach 

sollen Schulen eine Größe haben, die eine Differenzierung des Unterrichts ermöglicht und eine 

sinnvolle Unterrichts- und Erziehungsarbeit erlaubt. Außerdem müssen in den Klassen 5 bis 10 

die Mindestwerte für die Größen der Klassen erreicht werden. Für eine schulformbezogene 

(kooperative) Gesamtschule wie die Joseph-von-Eichendorff-Schule bedeutet das, dass die 

Förderstufe mindestens zweizügig geführt werden muss. Ab dem Jahrgang 7 müssen die 

Vorgaben des § 26 HSchG berücksichtigt werden, d.h. die Bildungsgänge der Hauptschule, der 

Realschule sowie die Mittelstufe des gymnasialen Bildungsgangs werden als aufeinander 

bezogene eigene Schulzweige geführt. Dies setzt  ab dem Jahrgang 7 mindestens eine 

Dreizügigkeit voraus. Bei einer Schülerzahl von unter 30 in der Jahrgangsbreite kann das unter 

der Vorgabe der Mindestwerte für die Größen der Klassen nicht organisiert werden. Da andere 

Gesamtschulen ebenfalls freie Kapazitäten haben, kann hier auch keine Umlenkung erfolgen, 

zumal der Elternwille nach § 77 HSchG zu berücksichtigen ist.  

 

Die Schülerzahlen der zuliefernden Grundschulen in den beiden Stadtteilen werden in den  

nächsten Jahren leicht ansteigen. Insbesondere die drei Grundschulen im Kasseler Osten haben 

aber in den letzten Jahren immer weniger Kinder an die Förderstufe der Joseph-von 

Eichendorff-Schule weitergegeben. 

Zuliefernde 

Grundschule 
Schuljahr 

  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Am Lindenberg 230 219 233 270 258 

Losseschule 117 111 105 110 121 

Eichwäldchen 126 127 139 134 134 

Summe 473 457 477 514 513 
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Seit einigen Jahren bestätigt sich der Trend, dass Grundschüler/innen aus dem eigenen  

Stadtteil zunehmend auf andere weiterführende Schulen der Stadt und des Landkreises  

wechseln: 

 

 

 

  

Zahlen aus HESIS (Stand 04/2013)

Übergangsquoten der abgebenden Schulen

Aufnehmende Schule Abgebende Schule 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Schüler gesamt Einwahl Schüler gesamt Einwahl Schüler gesamt Einwahl

Joseph-von-Eichendorff-Schule Schule Am Lindenberg 58 31 42 8 56 13
Joseph-von-Eichendorff-Schule Losseschule 22 7 22 11 28 9
Joseph-von-Eichendorff-Schule Eichwäldchen 29 3 31 7 21

JES Summe 109 41 95 26 105 22

Einwahlverhalten Übergang 4-5 (Daten aus HESIS) Schuljahr 2013/2014    

Abgebende Schule Anzahl Schüler Typ Aufnehmende Schule PLZ Ort Schulträger Einwahl

Schule Am Lindenberg 56 KGS Söhre-Schule 34253 Lohfelden KSL 16

Schule Am Lindenberg 56 KGS Joseph-von-Eichendorff-Schule 34123 Kassel KSS 13

Schule Am Lindenberg 56 IGS Gesamtschule Kaufungen 34260 Kaufungen KSL 11

Schule Am Lindenberg 56 IGS Offene Schule Waldau 34123 Kassel KSS 7

Schule Am Lindenberg 56 GYM Goethe-Gymnasium 34125 Kassel KSS 6

Schule Am Lindenberg 56 GYM Albert-Schw eitzer-Schule 34119 Kassel KSS 2

Schule Am Lindenberg 56 KGS Theodor-Heuss-Schule 34225 Baunatal KSL 1

Losseschule 28 KGS Joseph-von-Eichendorff-Schule 34123 Kassel KSS 9

Losseschule 28 IGS Gesamtschule Kaufungen 34260 Kaufungen KSL 6

Losseschule 28 GYM Goethe-Gymnasium 34125 Kassel KSS 4

Losseschule 28 GYM Albert-Schw eitzer-Schule 34119 Kassel KSS 2

Losseschule 28 Sonstige Bundesländer/Ausland 2

Losseschule 28 R Luisenschule 34119 Kassel KSS 1

Losseschule 28 GYM Engelsburg-Gymnasium Kassel 34117 Kassel SONS 1

Losseschule 28 GYM Wilhelmsgymnasium 34131 Kassel KSS 1

Losseschule 28 IGS Offene Schule Waldau 34123 Kassel KSS 1

Losseschule 28 IGS Wilhelm-Leuschner-Schule 34266 Niestetal KSL 1

Grundschule Eichw äldche 21 IGS Wilhelm-Leuschner-Schule 34266 Niestetal KSL 10

Grundschule Eichw äldche 21 GYM Albert-Schw eitzer-Schule 34119 Kassel KSS 3

Grundschule Eichw äldche 21 R Luisenschule 34119 Kassel KSS 2

Grundschule Eichw äldche 21 GYM Engelsburg-Gymnasium Kassel 34117 Kassel SONS 2

Grundschule Eichw äldche 21 IGS Gesamtschule Kaufungen 34260 Kaufungen KSL 2

Grundschule Eichw äldche 21 GYM Goethe-Gymnasium 34125 Kassel KSS 1

Grundschule Eichw äldche 21 Sonstige Bundesländer/Ausland 1
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Aufgrund der geringen Einwahlzahlen bereits im Schuljahr 2012/13 sah auch das Staatliche  

Schulamt für den Landkreis und die Stadt Kassel  die notwendige Differenzierung des  

Unterrichts nach Beendigung der Förderstufe nicht mehr gewährleistet und hat die Eltern der  

aufgenommen Schüler/innen darüber informiert, dass „möglicherweise in zwei Jahren,  

nachdem also ihr Kind die Förderstufe durchlaufen hat, kein Unterricht in der Klasse 7 mehr  

aufgenommen werden kann. Zumindest wird aber eine Differenzierung auf drei Niveaus  

(Hauptschul-, Real-, Gymnasialniveau) aufgrund der fehlenden Mindestschülerzahl nicht  

möglich sein. Dies kann für Ihr Kind einen Schulwechsel an ein andere Schule bedeuten.“ 

 

Die Stadt Kassel hat durch den Rückgang der Schülerzahlen in den letzten Jahren derzeit in 

den Bildungsangeboten der Sekundarstufe I mehr Plätze als erforderlich sind. Für Eltern gibt  

es auch ohne die Joseph-von-Eichendorff-Schule ein breites Spektrum an Wahlmöglichkeiten 

für die Schulwahl. Die Kapazitäten der Kasseler Schulen  reichen auf absehbare Zeit für ein 

ausgewogenes Schulangebot nach § 144 HSchG aus. 

 

Der Erhalt des Schulstandortes im Rahmen einer Verbundschule mit einer der anderen  

Kooperativen Gesamtschulen wurde geprüft. Dazu hat das Schulverwaltungsamt gemeinsam  

mit der Dezernentin, dem Staatlichen Schulamt Kassel und der Carl-Schomburg-Schule, der  

Schule Hegelsberg und der Söhre-Schule Lohfelden jeweils mehrere Gespräche geführt.  

Nach Rücksprache mit dem Staatlichen Schulamt Kassel, der Schulleitung der Söhre-Schule  

und dem Landkreis Kassel wird die Söhre-Schule aufgrund ihres besonderen Profils in der  

Förderstufe als kein geeigneter Verbundpartner gesehen. Die Schule selbst lehnt einen  

Verbund ab.  

 

Die Carl-Schomburg-Schule und die Schule Hegelsberg wurden gebeten, in ihren Gremien zu 

beraten, zu prüfen und zu beschließen, ob sie eine Verbundlösung eingehen wollen. Beide 

Schulen haben einstimmig die Ablehnung aller Gremien hinsichtlich einer Verbundlösung mit 

der Joseph-von-Eichendorff-Schule mitgeteilt. Letztendlich befürchten sie eine Gefährdung 

des eigenen Schulstandortes, weil sie in einer Verbundlösung keine pädagogischen Vorteile 

sehen.    
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Das Staatliche Schulamt für den Landkreis und die Stadt Kassel hat in einer Stellungnahme  

vom 04. November 2013 mitgeteilt, dass aus schulfachlicher Sicht Synergieeffekte einer  

Verbundlösung nicht erkennbar sind. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat daher mit Beschluss vom  24.  

Februar 2014 den Auftrag erteilt, eine Teilfortschreibung des Schulentwicklungsplanes  

vorzulegen, die die planerische Voraussetzung für die Aufhebung der Joseph-von- 

Eichendorff-Schule schafft. Beginnend zum Schuljahr 2014/15 sollen keine neuen 

Schülerinnen und Schüler mehr in die Jahrgangsstufe 5 aufgenommen werden. Die 

Schülerinnen und Schüler im jetzigen Jahrgang 6 sollen nach Beendigung der Förderstufe an 

andere Schulen in Kassel wechseln, da eine Differenzierung des Unterrichts für diesen 

Jahrgang nicht mehr sinnvoll umsetzbar ist. Das Staatliche Schulamt für den Landkreis und die 

Stadt Kassel bereitet eine entsprechende Einwahl vor und hat den Eltern der betroffenen 

Schülerinnen und Schülern im März 2014 mitgeteilt, welche Schulen voraussichtlich freie 

Kapazitäten im Jahrgang 7 haben werden. Allen Schülerinnen und Schülern ab der jetzigen 8. 

Klasse soll die Möglichkeit gegeben werden, an der Joseph-von-Eichendorff-Schule ihren 

Abschluss zu machen. Quereinsteiger von anderen Schulen können bis dahin in Absprache mit 

dem Staatlichen Schulamt analog der üblichen Verfahren aufgenommen werden, sofern 

dadurch keine neue Klasse gebildet werden muss. 

 

Der Schulträger beantragt, das Angebot der Joseph-von-Eichendorff-Schule nach dem 

Auslaufen des letzten Jahrgangs zum Ende des Schuljahres 2016/17 aufzuheben. 



 
 
 
 
 
 

 
Datenblätter 

 
9. Teilfortschreibung 

 
 

 
 
 
 
 



E-Mail: poststelle@hegelsberg.kassel.schulverwaltung.hessen.de 

Die Schule Hegelsberg arbeitet seit 1965 als Ganztagsschule (Profil 3). Die Schule Hegelsberg  
bezieht 1 Stelle Sozialarbeit aus städtischen Mitteln durch das Projekt "Schulbezogene 
Sozialarbeit" (SchubS), welches bis zum 31.12.2014 befristet ist. Eine halbe Stelle 
Schulsozialarbeit finanziert die Schule aus eigenen Mitteln. Seit dem Schuljahr 2009/10 steht der 
Schule außerdem eine Sozialpädagogin mit einer ganzen Stelle im Rahmen des Kasseler 
Übergangsmanagements Schule-Beruf zur Verfügung. Das sozialpädagogische Team wird durch 
eine Praktikantin und eine FSJ´lerin ergänzt. Daneben gibt es verschiedene Projekte, die 
gemeinsam mit der Jugendhilfe durchgeführt werden (z. B. "PIT"). 

Die Schule Hegelsberg ist mit dem Gütesiegel "Berufs- und Studienorientierung"  ausgezeichnet.  
In den letzten zwei Jahren hat die Schule ihre Kooperationen mit örtlichen Firmen (SMA, Daimler 
Benz, JAFKA und Deutsche Bahn) intensiviert. Die Kooperation mit den zwei beruflichen Schulen 
(Elisabeth-Knipping-Schule und Oskar-von-Miller-Schule) ist ein fester Bestandteil der 
Berufsorientierung an der Schule geworden und soll weiter ausgebaut werden. Als zusätzlicher 
Kooperationspartner konnte die Max-Eyth-Schule in Kassel gewonnen werden. Darüber hinaus 
pflegt die Schule Hegelsberg einen engen Austausch und eine intensive Zusammenarbeit (z.B. 
Betreuung SPS1 und 2, Unterrichtsauswertung und Weiterentwicklung im Rahmen einer 
Promotionsstudie, Besprechung und Erprobung von Unterricht, Abfragen, Interviews und 
Ergebnisbesprechung von Studien) mit der Universität Kassel.

Quellhofstraße 140
34127 Kassel

Die Schule Hegelsberg arbeitet als Kooperative Gesamtschule mit Förderstufe im Stadtteil 
Philippinenhof/Warteberg. Der gymnasiale Bildungsgang wird in G9 angeboten. Im 
Hauptschulzweig wird die H 10 angeboten, um Hauptschülerinnen und Hauptschülern auf diesem 
Weg den mittleren Schulabschluss zu ermöglichen. In der Schule wurden im Schuljahr 2013/14 
insgesamt 571 Schülerinnen und Schüler in 27 Klassen unterrichtet. Der Anteil ausländischer 
Kinder an der Schule liegt mit über 45 % deutlich über dem städtischen Durchschnitt. An der 
Schule wird herkunftssprachlicher Unterricht in Türkisch angeboten. Die Schule Hegelsberg 
kooperiert mit der Carl-Anton-Henschel-Schule, der Schule Am Warteberg und der 
Fasanenhofschule als zuliefernde Grundschulen.  Insgesamt kommen fast 80 % aller 
Schülerinnen und Schüler von diesen drei Grundschulen. 

Schule Hegelsberg

Kurzbeschreibung

  0561-85077 
Fax 0561-85078

Kooperative Gesamtschule mit Förderstufe

Schulleiterin: Lydia Gundlach

Die Schule nimmt an dem Landesprogramm für Seiteneinsteiger und Seiteneinsteigerinnen teil 
und hat ein neues Konzept erstellt, welches gute Erfolge bei der Integration von ausländischen 
Schülerinnen und Schülern in die Stammklassen erzielt. Insgesamt wurden im Schuljahr 2013/14 
vier Intensivkurse für ausländische Schülerinnen und Schüler eingerichtet.  Die Schule 
Hegelsberg ist eine der Schulen in Kassel die, auch aufgrund ihres Standortes, verstärkt von 
Schülerinnen und Schülern mit einem Flüchtlingshintergrund besucht werden.  
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Stadt 70 76 146
Landkreis 2 4 6
andere 0 0 0
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Klasse/Kurs 3 3 6
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Klasse/Kurs 2 2 3 2 9

7 8 9 10
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5 6 7 8 9 10 Ges.
Stadt 70 76 90 98 111 72 517
Landkreis 2 4 9 10 16 10 51
andere 0 0 0 0 1 2 3
Gesamt 72 80 99 108 128 84 571
Klasse/Kurs 3 3 5 6 6 4 27

Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2013/14

36,4%

Realschulzweig

Gymnasialzweig

44,4%

19,2%

gesamte Schule

Förderstufe

Hauptschulzweig

Schüler- und Klassenzahlen am 01. November 2013



Einwahlverhalten 
Schuljahr Diff.

abgebende Grundschule 
2014/
15

2015/
16

2016/
17

2017
/18

2018
/19

1 Am Heideweg 0 65 0 64 0% 0 0 0 0 0
2 Am Lindenberg 0 42 0% 0 56 0% 0% 0 0 0 0 0
3 Am Wall 0 51 0% 1 44 2% 2% 1 0 1 1 1
4 Am Warteberg 10 32 31% 17 41 41% 10% 13 15 12 14 13
5 Auefeldschule 0 52 0% 0 44 0% 0% 0 0 0 0 0
6 Brückenhof-Nordshsn. 0 62 0% 0 75 0% 0% 0 0 0 0 0

7
Carl-Anton-Henschel-
Schule * 42 79 53% 44 89 49% -4% 42 52 53 46 47

8 Dorothea-Viehmann-Schule 0 101 0% 0 81 0% 0% 0 0 0 0 0
9 Eichwäldchen 0 31 0% 0 21 0% 0% 0 0 0 0 0

10 Ernst-Leinius-Schule 0 46 0% 1 40 3% 3% 1 1 1 1 1

11 Fasanenhofschule** 4 54 7% 0 41 0% -7% 2 1 2 2 1
12 Fridtjof-Nansen-Schule 0 61 0% 0 54 0% 0% 0 0 0 0 0
13 Friedrich-Wöhler-Schule 0 25 0% 0 25 0% 0% 0 0 0 0 0
14 Grundschule Bossental 0 35 0% 0 29 0% 0% 0 0 0 0 0

15 Grundschule Harleshausen 0 65 0% 0 83 0% 0% 0 0 0 0 0
16 Grundschule Kirchditmold 0 61 0% 0 51 0% 0% 0 0 0 0 0
17 Grundschule Waldau 0 91 0% 0 89 0% 0% 0 0 0 0 0

18
Grundschule 
Wolfsanger/Hasenhecke 1 44 2% 0 61 0% -2% 0 0 0 0 0

19 Herkulesschule 0 37 0% 0 41 0% 0% 0 0 0 0 0
20 Hupfeldschule 1 48 2% 0 50 0% -2% 0 0 0 0 0
21 Jungfernkopf 0 65 0% 0 67 0% 0% 0 0 0 0 0
22 Königstor 0 39 0% 0 33 0% 0% 0 0 0 0 0
23 Losseschule 0 22 0% 0 28 0% 0% 0 0 0 0 0
24 Reformschule 0 48 0% 0 52 0% 0% 0 0 0 0 0
25 Schenkelsberg 0 61 0% 0 71 0% 0% 0 0 0 0 0
26 Unterneustädter 0 56 0% 0 44 0% 0% 0 0 0 0 0
27 Valentin-Traudt-Schule 0 45 0% 0 55 0% 0% 0 0 0 0 0

Sonstige Stadt Kassel
0%

Summe Stadt Kassel 58 4% 63 4% 0% 59 69 69 65 64
von 1418 von 1429 0%

Summe Landkreis

Nachrücker 18 9 13 16 16 15 14

Summe Stadt und 
Landkreis 76 72 72 85 85 80 78
Kapazität 145 145 145 145 145 145 145

freie/fehlende Schulplätze 69 73 73 60 60 65 67

2013/14

Anzahl/ Prozent

aus Landkreis gesamt

Prognose Einwahlverhalten

Anzahl/ Prozent

2012/13

Übergangsprognosen



Prognose Schülerzahlen 

Jahrgang
2014
/15

2015
/16

2016
/17

2017
/18

2018
/19

5 72 85 85 80 78
6 74 73 87 86 82
7 92 86 85 101 100
8 108 98 89 90 108
9 112 116 106 98 99

10 122 102 107 95 87
Gesamt 580 560 559 550 554

2014/15 5 6 7 8 9 10

Schüler/-innen 72 74
Klassen 3 3

Schüler/-innen 35 40 36 32
Klassen 2 2 2 2

Schüler/-innen 35 49 39 71
Klassen 2 2 2 3

Schüler/-innen 22 19 37 19
Klassen 1 1 2 1
Schüler/-innen insgesamt 72 74 92 108 112 122
Klassen insgesamt 3 3 5 5 6 6

2015/16 5 6 7 8 9 10

Schüler/-innen 85 73
Klassen 4 3

Schüler/-innen 34 38 42 23
Klassen 2 2 2 1

Schüler/-innen 32 39 55 44
Klassen 2 2 2 2

Schüler/-innen 20 21 19 35
Klassen 1 1 1 2
Schüler/-innen insgesamt 85 73 86 98 116 102
Klassen insgesamt 4 3 5 5 5 5

Schuljahr

Prognose mit  Seiteneinsteiger (Durchschnitt letzte 6 Jahre hochgerechnet)

Gesamt
Förderstufe

7
Hauptschulzweig

7
Realschulzweig

8

27

97
5

580
28

158

Gesamt
Förderstufe

194

Gymnasialzweig

Hauptschulzweig

8
Realschulzweig

9

560

95

170

143

146
6

Gymnasialzweig

5

137



2016/17 5 6 7 8 9 10

Schüler/-innen 85 87
Klassen 4 4

Schüler/-innen 33 36 39 26
Klassen 2 2 2 2

Schüler/-innen 32 34 46 63
Klassen 2 2 2 3

Schüler/-innen 20 19 21 18
Klassen 1 1 1 1
Schüler/-innen insgesamt 85 87 85 89 106 107
Klassen insgesamt 4 4 5 5 5 6

2017/18 5 6 7 8 9 10

Schüler/-innen 80 86
Klassen 3 4

Schüler/-innen 37 35 38 23
Klassen 2 2 2 1

Schüler/-innen 39 35 40 52
Klassen 2 2 2 2

Schüler/-innen 25 20 20 20
Klassen 1 1 1 1
Schüler/-innen insgesamt 80 86 101 90 98 95
Klassen insgesamt 3 4 5 5 5 4

2018/19 5 6 7 8 9 10

Schüler/-innen 78 82
Klassen 3 4

Schüler/-innen 38 41 37 21
Klassen 2 2 2 1

Schüler/-innen 37 43 42 47
Klassen 2 2 2 2

Schüler/-innen 25 24 20 19
Klassen 1 1 1 1
Schüler/-innen insgesamt 78 82 100 108 99 53
Klassen insgesamt 3 4 5 5 5 4

7
Hauptschulzweig

4

175

26

Gesamt

169

88
4

Realschulzweig

8
Gymnasialzweig

172

Gesamt
Förderstufe

160

26

137

Gesamt
Förderstufe

7
Hauptschulzweig

Förderstufe

85

7

554

4
550

8
134

8
Hauptschulzweig

29

78

7
Realschulzweig

8
Gymnasialzweig

166

133

166

559

Realschulzweig

9
Gymnasialzweig



Baujahr: 1980/1982/1986

Grundstücksgröße: 23000 m²

Hauptnutzfläche: 5819 m² (ohne Sporthalle und Gymnastikraum)

Unterrichtsräume insgesamt: 68

davon 37
7
2
1
2
2

24
1
2
2
2
3
1
1
2
1
3
3
1
1

Verwaltungsräume: 13
3

Lehrerzimmer 2
1
2
1
1
1
1
1
9
1
1

1Räume für Betreuung:

Kartenzimmer
Abteilungsleitungszimmer

Stellv. Schulleitungszimmer

Nadelarbeit

Video

Grundstücks- und Gebäudedaten

Raumbestand

Lehrwerkstätten

Schulleitung

für Holz
für Ton

Hauswirtschaftsraum

Kunst

Physik
Chemie
Biologie

Fachräume:

Fotolabor

(27 x 45 m)

Aula:

Elternsprechzimmer

Geschäftszimmer

Lehrküche

Schülerbibliothek

Nebenräume:

Turnhalle:

Klassenräume:

Maschinenraum:

Hausmeisterzimmer
Lehrmittelbücherei

EDV

Musik

Filmraum

Werkräume:



Das Hessische Kultusministerium hat mit Erlass vom 02. Juli 2013 zur 8. Teilfortschreibung 
des Schulentwicklungsplanes festgelegt, dass die planerische Grundlage für die Aufhebung 
einer der drei kooperativen Gesamtschulen (Schule Hegelsberg, Carl-Schomburg-Schule und 
Joseph-von-Eichendorff-Schule) zu schaffen ist. Die Möglichkeit einer Verbundlösung von 
zwei Schulen wurde in Aussicht gestellt. Alle drei genannten Schule liegen in Stadtteilen mit 
einer schwierigen soziodemografischen Struktur. Anders als bei anderen Schulen der 
Sekundarstufe I erfolgt die Einwahl in der Jahrgangsstufe 5 überwiegend aus den 
umliegenden kooperierenden Grundschulen und weniger aus dem gesamten Stadtgebiet. Als 
Schule in einem Sozialraum mit einem hohen Ausländer- bzw. Migrantenanteil in der 
Wohnbevölkerung hat die Schule Hegelsberg eine wichtige soziale und integrative  Funktion 
ergänzend zum bildungspolitischen Auftrag. Die Schule Hegelsberg hat ihre konzeptionelle 
Ausrichtung zum Erhalt des Schulstandortes auf eine Strategie der Kooperation mit den 
zuliefernden Grundschulen (Schule Am Warteberg, Carl-Anton-Henschel-Schule) 
ausgerichtet. Die Kooperation wurde in den vergangenen Jahren intensiviert und die 
Einwahlzahlen in die 5. Klasse der Schule zeigen, dass die Ausrichtung prinzipiell richtig ist. 

Bei den letzten Prognosen  sind wir von einem Anstieg der Einwahlzahlen durch Kinder der 
Fasanenhofschule ausgegangen, da der dortige SEK I Bereich seit 2012/13 keine 
Schülerinnen und Schüler mehr aufgenommen hat. Diese Erwartungen haben sich jedoch 
nicht erfüllt. Profitiert haben das im Einzugsbereich der Fasanenhof liegende 
Goethegymnasium und die Carl-Schomburg-Schule. Die Schule Hegelsberg verzeichnet seit 
dem Schuljahr 2011/12 einen leichten Rückgang der Schülerzahlen in der Klasse 5, was (trotz 
einer großen Zahl von Quereinsteigern) zu einem leichten Rückgang der 
Gesamtschülerzahlen geführt hat.                                                                                                 
In den vergangenen fünf  Jahren  sind verstärkt Kinder aus dem Einzugsgebiet der Schule 
Hegelsberg in die nahegelegene Ahnatalschule im Landkreis Kassel gewechselt (pro 
Jahrgang circa eine Klassengröße). Die Stadt Kassel hat deshalb Gespräche mit dem 
Landkreis Kassel als Schulträger der  Ahnatalschule geführt mit dem Ziel, die Aufnahme von 
Schülerinnen und Schülern aus Kassel zu verringern. Der Landkreis Kassel beabsichtigt 
darauf hin eine Aufnahmebegrenzung der Schule auf eine 7-Zügigkeit festzulegen.                    
Um die Akzeptanz der Eltern im Stadtteil für alle Zweige der Schule zu verstärken und dem 
Wunsch der Eltern nach einem gymnasialen Bildungsweg noch stärker als bisher zu 
entsprechen, hat sich die Schule Hegelsberg entschieden, ab dem Schuljahr 2015/16 im 
Jahrgang 5 gymnasiale Eingangsklassen zu bilden. Die Förderstufe soll als Konzept für 
potentielle Haupt- und Realschüler erhalten bleiben. Schülerinnen und Schülern, die beim 
Eintritt in den Jahrgang 5 noch keine eindeutige Tendenz für den gymnasialen Bildungsweg 
vorweisen, sollen weiterhin die Möglichkeit haben, bei positiver Leistungsentwicklung die 
Gymnasialklasse ab dem Jahrgang 7 zu besuchen.
                                                                                                                                                       
Eine Verbundlösung mit der Joseph-von-Eichendorff-Schule wurde in den Schulgremien 
ausführlich diskutiert und einstimmig abgelehnt. Seitens der Schule Hegelsberg kann kein 
pädagogischer Vorteil bei einem Verbund beider Schulen gesehen werden. Dieser Ansicht hat 
sich auch das Staatliche Schulamt für den Landkreis und die Stadt Kassel in seiner 
schulfachlichen Stellungnahme vom 04. November 2013 angeschlossen.                                   
Nachteilig ist auch zu sehen, dass die Standorte der beiden Schulen räumlich weit 
voneinander entfernt liegen.                                                                                                           

Entwicklung und Prognosen



Notwendige Maßnahmen

Der Schulträger beantragt, die Schule Hegelsberg als kooperative Gesamtschule mit 
Förderstufe weiterzuführen. Zusätzlich wird beantragt, die Schule Hegelsberg ab dem 
Schuljahr 2015/16 als kooperative Gesamtschule mit Förderstufe und gymnasialen 
Eingangsklassen zu führen.
Zur Sicherung des Standortes in der Nordstadt und unter besonderer Berücksichtigung der 
Entwicklungen im Rahmen der Inklusion muss die Schule sich noch stärker den Themen 
individuelle Förderung und Binnendifferenzierung widmen. 



  0561-873052 
Fax 0561-873081

Schulleiterin: Kerstin Ihde 

Die Schule liegt im Stadtteil Wesertor, einem Stadtteil im sozialen Brennpunkt von Kassel mit 
einem hohen Anteil an Einwohnern aus unterschiedlichsten Nationen sowie einer hohen 
Einwohnerfluktuation. 75,5 % der Schülerinnen und Schüler haben einen Migrationshintergrund 
und sprechen zu Hause eine andere Muttersprache als Deutsch. In der Schule wird 
herkunftssprachlicher Unterricht in Türkisch angeboten.

Die Schule arbeitet seit 1957 als Ganztagsschule (Profil 3). Beginnend zum Schuljahr 2013/14 
wurde eine neue Rythmisierung mit einem zusätzlichen Unterrichtsfach Per Le (persönliches 
Lernen) eingeführt, um die Unterrichtsentwicklung auch zeitlich optimal mit dem 
Ganztagskonzept Profil 3 abzustimmen.                                                                                             
Die Schule legt einen Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die Berufsorientierung der Schülerinnen und 
Schüler und kooperiert in diesem Bereich mit dem Berufswahlbüro der IHK, der Agentur für 
Arbeit sowie verschiedenen Betrieben in Kassel wie der Uni, Daimler, SMA, VW u.a.  Daneben 
gibt es verschiedene Projekte, die gemeinsam mit der Jugendhilfe durchgeführt werden (z. B: 
"Schulverweigerung - die 2. Chance", Mediationsprogramme).  In Zusammenarbeit mit dem 
Übergangsmanagement Schule-Beruf steht der Schule eine Sozialpädagogin mit einer durch die 
Stadt Kassel finanzierten ganzen Stelle zur Verfügung. Zusätzlich hat die Carl-Schomburg-
Schule 1,5 Stellen Sozialarbeit aus städtischen Mitteln durch das Projekt "Schulbezogene 
Sozialarbeit" (SchubS), welches bis zum 31.12.2014 befristet ist.                                                      

Die Carl-Schomburg-Schule ist gut im Stadtteil vernetzt. Sie kooperiert mit vielen  Institutionen 
(Kirchen, Vereinen, Trägern der Jugendhilfe, Staatstheater Kassel u.a.) in Kassel und bringt sich 
aktiv ins Stadtteilleben ein. Die Carl-Schomburg-Schule ist hessische Kultur-Forscher-Schule 
und hat sich für die Zertifizierung als "Kulturschule Hessen" beworben. Mittlerweile ist die Schule 
auch über den Stadtteil hinaus bekannt und wird vereinzelt aus dem gesamten Stadtgebiet sowie 
aus dem umliegenden Landkreis angewählt.  Der überwiegende Teil der Schülerinnen und 
Schüler die die Schule in der fünften Klasse anwählen, besuchte vorher eine der kooperierenden 
Grundschulen.

Carl-Schomburg-Schule

Kurzbeschreibung

Kooperative Gesamtschule mit Förderstufe

E-Mail: poststelle@schomburg.kassel.schulverwaltung.hessen.de

Josephstraße 18
34125 Kassel

Die Carl-Schomburg-Schule arbeitet als kooperative Gesamtschule mit Förderstufe. Der 
gymnasiale Bildungsgang wird in G9 angeboten. Zum Schuljahr 2013/14 wurden 545 
Schüler/innen in 25 Klassen beschult.

Die Carl-Schomburg-Schule hat Kooperationen mit den Grundschulen Am Wall,  Unterneustädter 
Schule,  Wolfsanger/Hasenhecke, Bossental, der Fasananhofschule und dem 
Goethegymnasium geschlossen. 



5 6
Stadt 87 86 173
Landkreis 1 4 5
andere 0 0 0
Gesamt 88 90 178
Klasse/Kurs 4 4 8

7 8 9 10
Gesamt 27 23 44 0 94
Klasse/Kurs 2 1 2 0 5

7 8 9 10
Gesamt 35 44 58 41 178
Klasse/Kurs 2 2 2 2 8

7 8 9 10
Gesamt 19 25 26 25 95
Klasse/Kurs 1 1 1 1 4

5 6 7 8 9 10 Ges.
Stadt 87 86 75 88 121 58 515
Landkreis 1 4 6 4 7 8 30
Gesamt 88 90 81 92 128 66 545
Klasse/Kurs 4 4 5 4 5 3 25

Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2013/14

43,2%

23,5%

Förderstufe

Hauptschulzweig

gesamte Schule

Realschulzweig

Gymnasialzweig

Schüler- und Klassenzahlen am 01.November 2013

33,3%



Einwahlverhalten 
Schuljahr Diff.

abgebende Grundschule 
2014
/15

2015
/16

2016
/17

2017
/18

2018
/19

1 Am Heideweg 65 64 0 0 0 0 0
2 Am Lindenberg 42 56 0 0 0 0 0
3 Am Wall 22 51 43% 19 44 43% 0% 22 16 26 28 24
4 Am Warteberg 1 32 3% 0 41 0% -3% 0 0 0 0 0
5 Auefeldschule 52 44 0 0 0 0 0
6 Brückenhof-Nordshsn. 62 75 0 0 0 0 0

7
Carl-Anton-Henschel-
Schule 7 79 9% 4 89 4% -4% 3 4 4 4 4

8
Dorothea-Viehmann-
Schule 101 81 0 0 0 0 0

9 Eichwäldchen 31 21 0 0 0 0 0
10 Ernst-Leinius-Schule 1 46 2% 0 40 0% -2% 0 0 0 0 0
11 Fasanenhofschule 5 54 9% 9 41 22% 13% 10 8 10 11 8
12 Fridtjof-Nansen-Schule 61 54 0 0 0 0 0
13 Friedrich-Wöhler-Schule 25 25 0 0 0 0 0
14 Grundschule Bossental 5 35 14% 4 29 14% 0% 5 6 4 5 6

15 Grundschule Harleshausen 65 83 0 0 0 0 0
16 Grundschule Kirchditmold 61 51 0 0 0 0 0

17 Grundschule Waldau 89 0 0 0 0 0

18
Grundschule 
Wolfsanger/Hasenhecke 9 44 20% 15 61 25% 4% 14 13 17 13 14

19 Herkulesschule 37 41 0 0 0 0 0
20 Hupfeldschule 48 50 0 0 0 0
21 Jungfernkopf 65 67 0 0 0 0 0
22 Königstor 39 33 0 0 0 0 0
23 Losseschule 1 22 5% 0 28 0% -5% 0 0 0 0 0
24 Reformschule 48 52 0 0 0 0 0
25 Schenkelsberg 61 71 0 0 0 0 0
26 Unterneustädter 26 56 46% 20 44 45% -1% 21 18 20 26 27
27 Valentin-Traudt-Schule 45 55 0 0 0 0 0

Sonstige Stadt Kassel 0 3 3 3 3 3 3

Summe Stadt Kassel 77 6% 74 5% 78 68 84 90 86
von 1327 von 1429

Summe Landkreis

Nachrücker 16 14 15 13 16 17 16

Übergänge Summe Stadt 
und Landkreis 93 88 93 81 100 107 102
Kapazität 145 145 145 145 145 145 145
freie/fehlende 
Schulplätze 52 57 52 64 45 38 43

Anzahl/ ProzentAnzahl/ Prozent

2012/13 2013/14 Prognose Einwahlverhalten

Übergangsprognosen



Prognose Schülerzahlen 

Jahrgang 2014/15
2015
/16

2016
/17

2017
/18

2018
/19

5 93 81 100 107 102
6 91 96 83 103 110
7 98 99 105 92 114
8 88 107 109 115 101
9 94 96 115 118 124

10 110 81 79 91 92
Gesamt 574 560 591 626 643

2014/15 5 6 7 8 9 10

Schüler/-innen 93 91
Klassen 4 4

Schüler/-innen 32 29 24 31
Klassen 2 2 1 2

Schüler/-innen 39 40 46 54
Klassen 2 2 2 2

Schüler/-innen 27 19 24 25
Klassen 1 1 1 1
Schüler/-innen insgesamt 93 91 98 88 94 110
Klassen insgesamt 4 4 5 5 4 5

2015/16 5 6 7 8 9 10

Schüler/-innen 81 96
Klassen 3 4

Schüler/-innen 33 34 31 16
Klassen 2 2 2 1

Schüler/-innen 39 46 47 43
Klassen 2 2 2 2

Schüler/-innen 27 27 18 22
Klassen 1 1 1 1
Schüler/-innen insgesamt 81 96 99 107 96 81
Klassen insgesamt 3 4 5 5 5 4

Prognose mit  Seiteneinsteiger (Durchschnitt letzte 6 Jahre hochgerechnet)

Gymnasialzweig
94
4

560
26

Hauptschulzweig
114
7

Realschulzweig
175
8

574
27

Gesamt
Förderstufe

177
7

Realschulzweig
179
8

Gymnasialzweig
95
4

116
7

8
Hauptschulzweig

Förderstufe
184

Schuljahr

Gesamt



2016/17 5 6 7 8 9 10

Schüler/-innen 100 83
Klassen 4 4

Schüler/-innen 35 36 37 19
Klassen 2 2 2 1

Schüler/-innen 43 45 51 44
Klassen 2 2 2 2

Schüler/-innen 27 28 27 16
Klassen 1 1 1 1
Schüler/-innen insgesamt 100 83 105 109 115 79
Klassen insgesamt 4 4 5 5 5 4

2017/18 5 6 7 8 9 10

Schüler/-innen 107 103
Klassen 4 4

Schüler/-innen 31 37 39 18
Klassen 2 2 2 1

Schüler/-innen 37 50 52 49
Klassen 2 2 2 2

Schüler/-innen 24 28 27 24
Klassen 1 1 1 1
Schüler/-innen insgesamt 107 103 92 115 118 91
Klassen insgesamt 4 4 5 5 5 4

2018/19 5 6 7 8 9 10

Schüler/-innen 102 110
Klassen 4 5

Schüler/-innen 37 32 41 18
Klassen 2 2 2 1

Schüler/-innen 47 44 56 49
Klassen 2 2 2 2

Schüler/-innen 30 25 27 25
Klassen 1 1 1 1
Schüler/-innen insgesamt 102 110 114 101 124 53
Klassen insgesamt 4 5 5 5 5 4

7
Realschulzweig

196

Förderstufe
212
9

Hauptschulzweig
128

626

643
28

8
Gymnasialzweig

107
4

4

Hauptschulzweig
125
7

Realschulzweig

27

Gesamt

188
8

Gymnasialzweig
103

591
27

Gesamt
Förderstufe

210
8

Realschulzweig
183
8

Gymnasialzweig
98
4

Förderstufe
183
8

Hauptschulzweig
127
7

Gesamt



Baujahr:

Grundstücksgröße:

Hauptnutzfläche:

34

davon Klassenräume 29
Werkräume: 5

Küche (27m²) 1

sowie Verwaltungsräume: 11
Nebenräume: 13 incl. Toiletten

Sporthalle 0 (Schule nutzt 

nahegelegene Sporthallen)
7

15
2
2
2
1
1
1
3EDV-Räume

Fachräume:

Chemie

Unterrichtsräume insgesamt:               

Kellerräume

Physik

Biologie
Musik
Zeichnen

1983 / 1987 / 2006

13753 m²

Grundstücks- und Gebäudedaten

Raumbestand

4779 m² 

Nadelarbeitsraum



Der Schulträger beantragt, die Carl-Schomburg-Schule als kooperative Gesamtschule 
mit Förderstufe zu erhalten. Eine enge Kooperation mit dem benachbarten 
Goethegymnasium ist angelegt und soll in der Zukunft weiter ausgebaut werden. 

Notwendige Maßnahmen

Eine Verbundlösung mit der Joseph-von-Eichendorff-Schule wurde in den Schulgremien 
ausführlich diskutiert und einstimmig abgelehnt. Seitens der Carl-Schomburg-Schule kann 
kein pädagogischer Vorteil bei einem Verbund beider Schulen gesehen werden. Dieser 
Ansicht hat sich auch das Staatliche Schulamt für den Landkreis und die Stadt Kassel in 
seiner schulfachlichen Stellungnahme vom 04. November 2013 angeschlossen.

Entwicklung und Prognosen

Das Hessische Kultusministerium hat mit Erlass vom 02. Juli 2013 zur 8. Teilfortschreibung 
des Schulentwicklungsplanes festgelegt, dass die planerische Grundlage für die Aufhebung 
einer der drei kooperativen Gesamtschulen (Schule Hegelsberg, Carl-Schomburg-Schule und 
Joseph-von-Eichendorff-Schule) zu schaffen ist. Die Möglichkeit einer Verbundlösung von 
zwei Schulen wurde in Aussicht gestellt. Alle drei genannten Schule liegen in Stadtteilen mit 
einer schwierigen soziodemografischen Struktur. Anders als bei anderen Schulen der 
Sekundarstufe I erfolgt die Einwahl in der Jahrgangsstufe 5 überwiegend aus den 
umliegenden kooperierenden Grundschulen und weniger aus dem gesamten Stadtgebiet.         
Die Carl-Schomburg-Schule hat ihre Kooperationen mit den zuliefernden Grundschulen Am 
Wall, Bossental, Unterneustädter Schule und Wolfsanger/Hasenhecke intensiviert und durch 
Kooperationsverträge gesichert. Ab dem Schuljahr 2012/13 wurde die Fasanenhofschule als 
zuliefernde Grundschule mit aufgenommen. Bei den letzten Prognosen  sind wir von einem 
Anstieg der Einwahlzahlen durch Kinder der Fasanenhofschule ausgegangen, da der dortige 
SEK I Bereich seit 2012/13 keine Schülerinnen und Schüler mehr aufgenommen hat. Diese 
Erwartungen haben sich für die Carl-Schomburg-Schule auch erfüllt. Die Schule nimmt 
zudem immer mehr Quereinsteiger (z.B. Abbrecher aus Gymnasien) auf. Die Schülerzahlen 
sind, auch durch die Aufnahme der Quereinsteiger, in den Gesamtschülerzahlen stabil. Es 
wird mit einer leichten Erhöhung der Schülerzahlen für die folgenden Jahre gerechnet, da die 
Schülerzahlen in den zuliefernden Grundschulen zunehmen.
Die Einwahlzahlen in den Jahrgang 5 sind seit dem Schuljahr 2012/13 wieder leicht 
angestiegen. Aufgrund der guten Kooperationen mit den umliegenden Grundschulen ist trotz 
der Einführung von G 9 an den Gymnasien mit stabilen Einwahlzahlen im Jahrgang 5 zu 
rechnen. Die in den vorangegangenen Schulentwicklungsplänen angestrebte Jahrgangszahl 
von 90 Schülerinnen und Schülern wird überwiegend erreicht.                                                     
Eine engere Kooperation mit dem nahen Goethegymnasium soll insbesondere den 
Gymnasialzweig weiter qualifizieren und bei insgesamt zurückgehenden Schülerzahlen in der 
Sekundarstufe I zu stabilen Schülerzahlen dieses Schulzweiges führen.



Eichwaldstraße 108

Die Joseph-von-Eichendorff-Schule arbeitet als Kooperative Gesamtschule mit Förderstufe im 
Stadtteil Bettenhausen. Der gymnasiale Bildungsgang wird in G9 angeboten. Zum Schuljahr 
2013/14 wurden 357 Schüler/innen in 18 Klassen beschult. Die Schule wird hauptsächlich von 
Kindern der nahe liegenden Grundschulen  Am Lindenberg,  Losseschule und wenigen von der 
Grundschule Eichwäldchen angewählt. Der Anteil der ausländischen Bevölkerung in dem Stadtteil 
liegt bei 15 % und damit etwas über dem städtischen Durchschnitt. Der Anteil der ausländischen 
Schüler/innen liegt bei  25 %. An der Schule wird Unterricht in der Herkunftssprache Türkisch 
angeboten.

Die Joseph-von-Eichendorff-Schule arbeitet als Schule mit Ganztagsangebot (Profil 2). Die Schule 
ist mit 1,5 Stellen Schulsozialarbeit ausgestattet. Seit dem Schuljahr 2009/10 steht der Schule 
außerdem eine Sozialpädagogin mit einer halben Stelle im Rahmen des Kasseler 
Übergangsmanagements Schule-Beruf zur Verfügung. Daneben gibt es verschiedene Projekte, die 
gemeinsam mit der Jugendhilfe durchgeführt werden (z. B. "Waggonprojekt", "Schulverweigerung - 
die 2. Chance", Suchtprävention u. a.). Die Schule bietet  in Jahrgang 8 und 9 SchuB an. Sie ist 
außerdem anerkannte "Club of Rome Schule".

Die Joseph-von-Eichendorff-Schule ist im Stadtteil vernetzt. Sie kooperiert mit anderen  Institutionen 
(Trägern der Jugendhilfe, Agentur für Arbeit, Staatstheater Kassel u. a.) und bringt sich aktiv ins 
Stadtteilleben ein. 

34123 Kassel

Joseph-von-Eichendorff-Schule

Kurzbeschreibung

Kooperative Gesamtschule mit Förderstufe

  0561-92003300 

E-Mail: poststelle@eichendorff.kassel.schulverwaltung.hessen.de
Fax: 0561-92003319

Schulleiter: Jörg Hapke

Für die  große Schülergruppe der Kinder und Jugendlichen aus Zuwanderer- und Flüchtlingsfamilien 
arbeitet die Schule in den letzten Jahren mit dem Integrationskonzept "Lernen-Potenziale-
Gemeinschaft". Es ist Teil des Projektes "Interkulturelle Angebote in einer Bildungslandschaft 
Kassel Ost". Dieses Projekt wurde gefördert durch das Hessische Landesprogramm 
"Modellregionen Integration".



5 6
Stadt 24 23 47
Landkreis 2 2 4
andere 0 0 0
Gesamt 26 25 51
Klasse/Kurs 1 1 2

7 8 9 10
Schüler/innen 22 34 38 20 114
Klasse/Kurs 1 2 2 1 6

7 8 9 10
Schüler/innen 23 38 19 35 115
Klasse/Kurs 1 2 1 2 6

7 8 9 10
Schüler/innen 15 22 22 18 77
Klasse/Kurs 1 1 1 1 4

5 6 7 8 9 10 Ges.
Stadt 24 23 58 83 70 62 320
Landkreis 2 2 2 11 7 8 32
andere 0 0 0 0 2 3 5
Gesamt 26 25 60 94 79 73 357
Klasse/Kurs 1 1 3 5 4 4 18

Förderstufe

Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2013/14

Hauptschulzweig

38,3%

25,0%

Gymnasialzweig

Realschulzweig

Schüler- und Klassenzahlen am 01.November 2013

In den Jahrgängen 8 und 9 ist jeweils 
eine Schub-Klasse enthalten.

36,7%

gesamte Schule



Einwahlverhalten 
Schuljahr Diff.

abgebende Grundschule 
2014
/15

2015
/16

2016
/17

2017
/18

2018
/19

1 Am Heideweg 0 65 0 64 0% 0 0 0 0 0
2 Am Lindenberg 8 42 19% 13 56 23% 4% 11 14 15 15 13
3 Am Wall 1 51 2% 0 44 0% -2% 0 0 0 0 0
4 Am Warteberg 0 32 0% 0 41 0% 0% 0 0 0 0 0
5 Auefeldschule 0 52 0% 0 44 0% 0% 0 0 0 0 0
6 Brückenhof-Nordshsn. 0 62 0% 0 75 0% 0% 0 0 0 0 0

7
Carl-Anton-Henschel-
Schule 0 79 0% 0 89 0% 0% 0 0 0 0 0

8 Dorothea-Viehmann-Schule 0 101 0% 0 81 0% 0% 0 0 0 0 0
9 Eichwäldchen 7 31 23% 0 21 0% -23% 0 0 0 0 0

10 Ernst-Leinius-Schule 1 46 2% 0 40 0% -2% 0 0 0 0 0
11 Fasanenhofschule 0 54 0% 1 41 2% 2% 1 1 1 1 1
12 Fridtjof-Nansen-Schule 0 61 0% 0 54 0% 0% 0 0 0 0 0
13 Friedrich-Wöhler-Schule 0 25 0% 0 25 0% 0% 0 0 0 0 0
14 Grundschule Bossental 0 35 0% 0 29 0% 0% 0 0 0 0 0

15 Grundschule Harleshausen 0 65 0% 0 83 0% 0% 0 0 0 0 0
16 Grundschule Kirchditmold 0 61 0% 0 51 0% 0% 0 0 0 0 0
17 Grundschule Waldau 0% 0 89 0% 0% 0 0 0 0 0

18
Grundschule 
Wolfsanger/Hasenhecke 0 44 0% 0 61 0% 0% 0 0 0 0 0

19 Herkulesschule 0 37 0% 0 41 0% 0% 0 0 0 0 0
20 Hupfeldschule 0 48 0% 1 50 2% 2% 1 1 1 1 1
21 Jungfernkopf 0 65 0% 0 67 0% 0% 0 0 0 0 0
22 Königstor 0 39 0% 0 33 0% 0% 0 0 0 0 0
23 Losseschule 11 22 50% 9 28 32% -18% 8 12 9 12 9
24 Reformschule 0 48 0% 0 52 0% 0% 0 0 0 0 0
25 Schenkelsberg 0 61 0% 0 71 0% 0% 0 0 0 0 0
26 Unterneustädter 3 56 5% 2 44 5% -1% 3 3 2 2 3
27 Valentin-Traudt-Schule 0 45 0% 0 55 0% 0% 0 0 0 0 0

0% 0 0 0 0 0
Sonstige Stadt Kassel 0 101 0% 0 110 0% 0% 0 0 0 0 0

0%
Summe Stadt Kassel 31 2% 26 2% 0% 23 30 28 32 27

von 1428 von 1539 0%

Summe Landkreis 1 3 3 3 3 3 3

Summe Stadt und 
Landkreis 32 29 26 33 31 35 30
Kapazität 145 145 145 145 145 145 145

freie/fehlende Schulplätze 113 116 119 112 114 110 115

Anzahl/ ProzentAnzahl/ Prozent

aus Landkreis gesamt

Übergangsprognosen

Prognose Einwahlverhalten2012/13 2013/14



Prognose Schülerzahlen 

Jahrgang
2014/

15
2015/

16
2016/

17
2017/

18
5 0 0 0 0
6 26 0 0 0
7 0 0 0 0
8 77 0 0 0
9 94 75 0 0

10 63 79 59 0
Gesamt 260 154 59 0

2014/15 5 6 7 8 9 10

Schüler/-innen 0 26
Klassen 0 1

Schüler/-innen 0 37 33 23
Klassen 0 2 2 1

Schüler/-innen 0 25 39 19
Klassen 0 1 2 1

Schüler/-innen 0 15 22 21
Klassen 0 1 1 1
Schüler/-innen insgesamt 0 26 0 77 94 63
Klassen insgesamt 0 1 0 4 5 3

2015/16 5 6 7 8 9 10

Schüler/-innen 0 0
Klassen 0 0

Schüler/-innen 0 0 35 20
Klassen 0 0 2 1

Schüler/-innen 0 0 25 39
Klassen 0 0 1 2

Schüler/-innen 0 0 15 20
Klassen 0 0 1 1
Schüler/-innen insgesamt 0 0 0 0 75 79
Klassen insgesamt 0 0 0 0 4 4

2016/17 5 6 7 8 9 10

Schüler/-innen 0 0
Klassen 0 0

Schüler/-innen 0 0 0 21
Klassen 0 0 0 1

Schüler/-innen 0 0 0 25
Klassen 0 0 0 1

Schüler/-innen 0 0 0 13
Klassen 0 0 0 1
Schüler/-innen insgesamt 0 0 0 0 0 59
Klassen insgesamt 0 0 0 0 0 3

25

59

Gymnasialzweig
13

Gesamt

0

1

Förderstufe

Hauptschulzweig

1

Realschulzweig

1

8

Gymnasialzweig
35

13

2

3

0

55

Realschulzweig

Gesamt

Hauptschulzweig

93

Förderstufe

21

154

0

Gesamt

Schuljahr

Prognose mit  Seiteneinsteiger (Durchschnitt letzte 6 Jahre hochgerechnet)

26

260

64

5

4
83

3

1

3

0

Gymnasialzweig
58

Hauptschulzweig

Förderstufe

Realschulzweig

3



Baujahr:

Grundstücksgröße:

Hauptnutzfläche:

Unterrichtsräume insgesamt: 42

davon Klassenräume: 21
3
1
1
1

18
2
2
3
1
2
1
0
0
1
2
2
1
1

12
13

1
0

Aula:

Lehrküche

EDV-Raum

Fotolabor
              für herkunftssprachl. Unterricht

Schülerbibliothek

Turnhalle

für Gestaltung

Nadelarbeitsraum

Vorbereitung Physik/Chemie

Schule nutzt nahegelegene städtische Sporthalle.

Nebenräume:
sowie Verwaltungsräume

Fachräume:
Physik

Chemie

für Pappe

26000 m²

Zeichensaal

Hauswirtschaftsraum

Werkräume:

Musikraum

4298 m² ohne Sporthalle

1978 / 1980

Grundstücks- und Gebäudedaten

Biologie

für Holz

Raumbestand



Das Hessische Kultusministerium hat mit Erlass vom 02. Juli 2013 zur 8. Teilfortschreibung 
des Schulentwicklungsplanes festgelegt, dass die planerische Grundlage für die 
Aufhebung einer der drei kooperativen Gesamtschulen (Schule Hegelsberg, Carl-
Schomburg-Schule und Joseph-von-Eichendorff-Schule) zu schaffen ist. Die Möglichkeit 
einer Verbundlösung von zwei Schulen wurde in Aussicht gestellt. Alle drei genannten 
Schule liegen in Stadtteilen mit eine schwierigen soziodemografischen Struktur. Anders als 
bei anderen Schulen der Sekundarstufe I erfolgt die Einwahl in der Jahrgangsstufe 5 
überwiegend aus den umliegenden kooperierenden Grundschulen und weniger aus dem 
gesamten Stadtgebiet. Die Carl-Schomburg-Schule und auch die Schule Hegelsberg 
konnten in den vergangenen Jahren eingegangene Kooperationen mit den umliegenden  
Grundschulen vertiefen und neue Kooperationen aufbauen. Dies hat, neben anderen 
Schwerpunkten (wie z.B. Berufsorientierung) dazu geführt, dass trotz allgemein sinkender 
Schülerzahlen in den Grundschulen stabile Einwahlzahlen in den Jahrgang 5 erreicht 
werden konnten. Trotz der Bemühungen der Joseph-von-Eichendorff-Schule, ihre 
Kooperationsbeziehungen zu verbessern und die Öffentlichkeitsarbeit zu optimieren, 
konnte keine Stabilisierung der Einwahlzahlen erzielt werden. Die Schülerzahlen entwickeln 
sich seit zehn Jahren schwankend mit einem kontinuierlichem Abwärtstrend. In den 
vergangenen zwei Jahren wurde aufgrund der geringen Einwahlzahlen jeweils nur eine 5. 
Klasse gebildet. Eine Fortführung als kooperative Gesamtschule mit Förderstufe hat aus 
schulfachlicher Sicht keine Perspektive mehr, da eine Differenzierung der Klassen nach 
der Förderstufe nicht mehr erreicht werden kann und so alle Schülerinnen und Schüler 
nach der Klasse 6 einen Schulwechsel vornehmen müssen.

Der jetzige Jahrgang 6 soll nach Beendigung der Förderstufe in andere Schulen in Kassel 
wechseln, da eine Differenzierung des Unterrichts für diesen Jahrgang nicht mehr sinnvoll 
umsetzbar ist. Allen Schülerinnen und Schülern ab der jetzigen 8. Klasse soll die Möglichkeit 
gegeben werden, an der Schule ihren Abschluss zu machen. Der Schulträger beantragt, die 
Joseph-von-Eichendorff-Schule nach dem Auslaufen des letzten Jahrgangs, spätestens zum 
Ende des Schuljahres 2016/17 aufzuheben.

Entwicklung und Prognosen

Notwendige Maßnahmen

Der Schulträger sieht keine Möglichkeit mehr, das Angebot der kooperativen Gesamtschule an 
der Joseph-von-Eichendorff-Schule aufrecht zu erhalten. Andere Lösungen, wie die 
Umwandlung in eine andere Schulform oder eine Verbundlösung, müssen nach ausgiebiger 
Prüfung ausgeschlossen werden. Die Schule wird daher bereits zum Schuljahr 2014/15 keine 
neuen Schülerinnen und Schüler mehr in die 5. Klasse aufnehmen.

Die Umwandlung in eine Haupt- und Realschule, eine Realschule oder eine 
Mittelstufenschule haben an diesem Standort ebenfalls keine Perspektive. Etwa ein Drittel 
der Eltern möchte für ihre Kinder ausdrücklich die Möglichkeit der gymnasialen Einstufung. 
Sollte dies am Standort nicht mehr möglich sein, würden sich diese Eltern für andere 
Schulen entscheiden. Die Möglichkeit einer Verbundlösung mit der Carl-Schomburg-
Schule, der Schule Hegelsberg oder der Söhreschule in Lohfelden wurde ausführlich 
verhandelt und geprüft. Eine Verbundlösung wurde von diesen in Frage kommenden 
Schulen abgelehnt, da sie darin keine pädagogischen Vorteile sehen konnten. Das 
Staatliche Schulamt für den Landkreis und die Stadt Kassel hat in seiner Stellungnahme 
vom 04. November 2013 mitgeteilt, dass aus schulfachlicher Sicht Synergieeffekte einer 
Verbundlösung nicht ersichtlich sind und diese daher nicht befürwortet werden kann.
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Vorstellung Jugendbus "B-Weg-Punkt" 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, Vertreterinnen und Vertreter des Ev. 

Stadtjugendpfarramtes und der anderen Träger in den Ausschuss einzuladen, damit sie 

dort ihr Projekt Jugendbus „B-Weg-Punkt“ vorstellen können, das u.a. als Ersatz für 

das durch Streichung städtischer Zuschüsse nichterhaltene Jugendcafé in der 

Treppenstraße eine temporäre Nutzungsgenehmigung für das offene Jugendangebot in 

der Innenstadt beantragt hatte. 

 

 

 

 

Begründung: 

 

In der letzten Stadtverordnetenversammlung vor der Sommerpause erklärte die 

Dezernentin in der Fragestunde, dass ihr das Projekt noch nicht ausreichend bekannt sei 

und man die Chance der Vorstellung im zuständigen Ausschuss noch nicht genutzt habe. 

Dies wollen wir gerne nachholen und ermöglichen. Der B-Weg-Punkt ist ein Angebot für 

Jugendliche von 12 bis 16 Jahren. Es handelt sich um einen gebrauchten, umgebauten 

Mercedes-Bus. Er ist ausgestattet mit einer Sitzgruppe, einer Musikanlage, PC, einer Wii-

Konsole, Spielen, Kreativ- und Sportmaterial, Sitzgarnitur für drinnen und draußen sowie 

einer Heizung. Der Bus macht hauptsächlich in den Stadtteilen Waldau/Forstfeld und 

Südstadt/Niederzwehren Station. Feste Orte der Bustour sind jeweils dienstags von 18 bis 

22 Uhr vor der Grundschule Waldau und freitags 18 bis 22 Uhr am Fahrradhof 

Niederzwehren. Außerdem gibt es Specials und Events zu verschiedenen Anlässen. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Jutta Schwalm 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 
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Planung zur Umgestaltung des Georg-Stock-Platzes 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, unter Beteiligung der Öffentlichkeit bis zum 

Jahresende eine konkrete Kosten-, Ausführungs- und Zeitplanung zur 

Umgestaltung des Georg-Stock-Platzes in Wehlheiden mit dem Ziel vorzulegen, 

diese Fläche als öffentlich nutzbaren Raum attraktiv zu gestalten sowie seine 

Begehbarkeit und Erreichbarkeit zu verbessern. 

 

 

Begründung: 

 

Der Georg-Stock-Platz hat sich in vielen Jahren zu einem echten Stadtteilplatz 

entwickelt, der nicht nur für die Wehlheider Kirmes sondern auch bei anderen 

Veranstaltungen genutzt wird. Damit dies auch in Zukunft möglich ist, soll er als 

öffentlicher Platz erhalten und umgestaltet werden. Neben der Verbesserung der 

Erreichbarkeit des Platzes von der Schönfelder Str. durch eine Treppenanlage 

könnten eine entsprechende Begrünung, die Schaffung von Sitzgelegenheiten 

sowie die Anlage von Wegen zu einer Attraktivitätssteigerung des Platzes 

beitragen. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 
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Öffnung des Brüder Grimm Museums bis zur Eröffnung der GRIMMWELT Kassel 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Kultur 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, dafür zu sorgen, dass die Dauerausstellung im Brüder 

Grimm Museum bis zur Eröffnung der GRIMMWELT Kassel 2015 gezeigt und nicht – 

wie laut Medien geplant – im Herbst 2014 geschlossen wird. Für die GRIMMWELT 

vorzeitig aus der Dauerausstellung benötigte Ausstellungsstücke werden durch 

Gegenstände aus dem reichhaltigen Fundus ersetzt oder eine inhaltliche Alternative für 

die 2010 und 2011 grundlegend sanierten Räume geplant. Es ist sicherzustellen, dass 

für Einheimische und Touristen das Thema „Brüder Grimm“ im Palais Bellevue bis zur 

Eröffnung der GRIMMWELT ausreichend präsent und nutzbar ist. Dafür reicht die Schau 

im Erdgeschoss als Hinführung in die GRIMMWELT weder kultur- noch 

tourismuspolitisch aus. 

 

Begründung: 

 

Ursprünglich war geplant, dass es einen fließenden Übergang geben soll und das Museum 

erst mit der Eröffnung der neuen Grimmwelt auf dem Weinberg im Sommer 2015 schließt. 

Das wurde auch bei allen Konzeptvorstellungen der GRIMMWELT betont. Bei 

Bekanntwerden der vorzeitigen Schließungspläne waren weder Hinweise auf der 

Homepage des Grimm-Museums noch bei anderen touristischen Stellen zu finden (Stand 

2.9.14). Wenige Wochen vor der geplanten vorzeitigen Schließung gibt es also für jetzt 

geplante Kasselreisen in der Vorweihnachts- und Frühjahrszeit für Privatpersonen und 

Reiseveranstalter keinen Hinweis, dass das Museum nicht geöffnet sein wird. 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Marcus Leitschuh 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 

 

 

4. September 2014 

1 von 1 

Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.1431 

 

 

 

Keine Beteiligung Kassels an den Gemeinwohlkosten des Flughafens Calden 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die Stadt Kassel wird sich weder im laufenden Betriebsjahr der Flughafengesellschaft 

Kassel-Calden noch in den Folgejahren an den sogenannten Gemeinwohlkosten 

beteiligen. Der Magistrat wird beauftragt, das Hessische Finanzministerium und die 

Landesregierung entsprechend zu unterrichten. 

 

Begründung: 

 

Die Beteiligung der kommunalen Mitgesellschafter an den sogenannten Gemeinwohlkosten 

des Flughafens Kassel-Calden (Luftsicherheit, Luftraumüberwachung und Feuerwehr etc.) 

entsprechend der Gesellschafteranteile (= 13 % Stadt Kassel) wird wegen der 

angespannten Haushaltslage Kassels und der defizitären Lage des Flughafens strikt 

abgelehnt. Für die Abdeckung des Betriebsdefizits der Flughafen GmbH hat die Stadt Kassel 

inzwischen genug Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Eine echte Kostenreduzierung 

lässt sich nur durch eine Herabstufung von Kassel-Calden zum Verkehrslandeplatz 

erreichen. Dies gilt es anzustreben, statt „gutes Geld schlechtem hinterher zu werfen“. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Axel Selbert 

 

 

 

gez. Norbert Domes 

Fraktionsvorsitzender 
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Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/72 „Westlich der Oberzwehrener Straße" 

(Aufstellungsbeschluss) 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Für das Gelände der ehemaligen hessischen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau 

und Floristik in Oberzwehren und angrenzende Flächen zwischen Oberzwehrener 

Straße, Heinrich-Plett-Straße, den Straßen Entenbühl und Auf dem Angel und dem 

Dönchebach soll gemäß § 30 Baugesetzbuch (BauGB) ein Bebauungsplan aufgestellt 

werden. Das Bebauungsplan-Verfahren wird beschleunigt nach § 13a BauGB 

durchgeführt. 

 

Ziel der Planung ist es, im nördlichen Abschnitt des Geltungsbereichs eine Reihenhaus-

Wohnbebauung und ergänzende gemischt nutzbare Baufelder zu ermöglichen. Zudem 

sollen Standorte für einen Gartenbaubetrieb und für eine Berufsschule geschaffen 

werden. Zur Erschließung sollen Wegeverbindungen und ein öffentlicher Grünzug mit 

unterschiedlichen Nutzungsangeboten das Gebiet durchqueren und für das umgebende 

Stadtgebiet öffnen.  

 

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. VIII/72 ‚Ökologische Siedlung 

Oberzwehren‘ vom 03.09.2007 wird hiermit aufgehoben.“ 

 

 

Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 

23.07.2014 und 15.09.2014 der Vorlage zugestimmt. 

 

Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), ein Lageplan (Anlage 2) und ein städtebauliches 

Konzept für den nördlichen Teilbereich (Anlage 3) sind beigefügt. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/72 „Westlich der Oberzwehrener Straße"

(Aufstellungsbeschluss)

E r l ä u t e r u n g

Die Stadtverordnetenversammlung hat im Juli 2007 den Beschluss gefasst, für das Gelände der ehema-

ligen hessischen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Floristik in Oberzwehren und angren-

zende Flächen einen Bebauungsplan aufzustellen. Ziel war die Realisierung eines ökologischen Sied-

lungsprojektes gemeinsam mit der hessischen Landgesellschaft HLG. Die HLG vertritt das Land Hessen

als Grundstückseigentümer. Das Projekt musste jedoch insbesondere aufgrund der unerwartet hohen

Lärmbelastung durch die östlich gelegene Bahntrasse aufgegeben werden, so dass das Bebauungs-

plan-Verfahren seit 2011 ruht.

In Zusammenarbeit mit der HLG besteht nun die Möglichkeit, mit einer an die Lärmsituation angepass-

ten neuen städtebaulichen Planung die geplante Wohnentwicklung doch noch einzuleiten. Reihenhaus-

Zeilen schirmen die Gartenbereiche der Grundstücke gegen den Lärm ab und bieten als attraktiver

Siedlungsbereich etwa 30 Wohnungen. Dieses familienfreundliche Angebot zur Eigentumsbildung in

stadträumlich integrierter Innenlage ist ein Beitrag zur Deckung der vorhandenen Wohnraumnachfrage

in Kassel. Die Vermarktung erfolgt durch die HLG.

Gleichzeitig wird mit dem Bebauungsplan die rechtliche Grundlage geschaffen zur Realisierung des seit

längerem geplanten ca. 1,4 ha großen öffentlichen Grünzugs im südwestlichen Abschnitt des Plange-

bietes. Der Park ist ein Projekt im Förderprogramm „Stadtumbau in Hessen“. Fördermittel stehen für

die nächsten Jahre bereit, die Herstellung ist für 2016 vorgesehen.

Der Bebauungsplan schafft auch die planungsrechtliche Grundlage für die im Zuge der Neuentwicklung

des Standortes bereits angesiedelten Folgenutzungen. Dies sind zum einen der Gartenbaubetrieb der

Kasseler Werkstatt (Sozialgruppe Kassel e.V.) und zum anderen die Willy-Brandt-Schule des Landkrei-

ses.

Dem Ortsbeirat wurde das städtebauliche Konzept in seiner Sitzung am 5. Juni 2014 erfolgreich vorge-

stellt. Auf Grundlage der einstimmigen Zustimmung des Ortsbeirates erfolgt nun die erneute Einleitung

des Bebauungsplan-Verfahrens. Der Geltungsbereich umfasst ca. 8,5 ha Fläche, davon etwa 1 ha neues

Bauland. Das Verfahren wird aufgrund der geringen Bauflächengröße als „Bebauungsplan der Innen-

entwicklung“ im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch durchgeführt.

gez.

Flore

Kassel, 18. Juni 2014







Magistrat 

-VI-/-63- 
 

15. September 2014 
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Vorlage Nr. 101.17.1434 

 

 

 

Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/25 „Wegelänge", 

1. Änderung (Aufstellungsbeschluss) 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Der rechtsverbindliche Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/25 ‚Wegelänge‘ soll 

geändert werden. Das Verfahren soll gemäß § 13a Baugesetzbuch im beschleunigten 

Verfahren erfolgen. Das Gebiet wird wie folgt eingegrenzt: Im Norden durch die 

Straßenmitte der ‚Korbacher Straße‘, im Osten durch die Straßenmitte der 

Felchenstraße, im Süden durch die Straßenmitte der „Wegelänge“, die östliche Grenze 

des Flurstückes 62/1 sowie eine ca. 160 m lange Linie 30 m südlich der 

Straßenbegrenzungslinie der ‚Wegelänge‘, im Westen durch die Straßenmitte der 

‚Wegelänge‘ sowie eine ca. 150 m lange Linie 25 m westlich der 

Straßenbegrenzungslinie der ‚Wegelänge‘ durch das Flurstück 72/3 (alle Flur 7, 

Gemarkung Nordshausen).  

 

Der erneute Aufstellungsbeschluss ist notwendig, da sich die städtebaulichen Ziele und 

die Rechtslage gegenüber dem früheren Aufstellungsbeschluss, bekannt gemacht am 

26.06.2002, geändert haben. 

 

Ziel der Planung ist es, auf Grundlage der Zielsetzungen des von der Stadtverordneten-

versammlung am 07.02.2011 beschlossenen ‚Entwicklungskonzeptes Nordshausen‘ die 

Festsetzungen des Bebauungsplanes den tatsächlichen Gegebenheiten im Plangebiet 

anzupassen sowie noch unbebaute Grundstücke entwickeln zu können.“ 

 

 

Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 

23.07.2014  und 15.09.2014 der Vorlage zugestimmt. 

 

Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1) und ein Lageplan (Anlage 2) sind beigefügt. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz Anlage 1
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Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/25 „Wegelänge", 1. Änderung

(Aufstellungsbeschluss)

E r l ä u t e r u n g

Für das Gebiet zwischen der Korbacher Straße, der Wegelänge und der Felchenstraße im Stadtteil

Nordshausen soll der rechtsverbindliche Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/25 geändert werden.

Ziel und Zweck der Änderung ist es, die Festsetzungen des Bebauungsplanes an die tatsächlichen Ge-

gebenheiten im Plangebiet und an eine geänderte Rechtslage anzupassen sowie noch unbebaute

Grundstücke zu entwickeln. Im Detail handelt es sich um folgende Aspekte:

- Im nördlichen Teil des Geltungsbereiches ist in den siebziger Jahren eine Stichstraße zur

schnellen Entwicklung der Grundstücke privat hergestellt worden, die nicht den Festsetzungen

des Bebauungsplanes entspricht. Sie ist nach erfolgreicher Klage des Grundstückseigentümers

und Erschließungsträgers von der Stadt später übernommen worden. Für eine Abrechnung der

Erschließungsbeiträge ist eine Erschließung, die den Festsetzungen des Bebauungsplanes ent-

spricht erforderlich.

- Im nordöstlichen Teil des Plangebietes ist ein „Dorfgebiet“ festgesetzt, Landwirtschaft als

Hauptnutzung einer solchen Festsetzung allerdings nicht mehr vorhanden. Da die Festsetzung

eines „Dorfgebietes“ in einem Bereich, in dem land- und forstwirtschaftliche Betriebe weder

vorhanden sind noch sich in absehbarer Zukunft ansiedeln werden, unzulässig ist und zur

Funktionslosigkeit der Festsetzung führt, soll hier eine Nutzung festgesetzt werden, deren

Hauptnutzung das Wohnen ist.

- Das als „Reines Wohngebiet“ festgesetzte Gebiet westlich der „Wegelänge“ wird derzeit land-

wirtschaftlich genutzt. Diese Situation soll gemäß „Entwicklungskonzept Nordshausen“ erhal-

ten bleiben. Aufgrund der topografischen Lage bietet sich eine Bebauung hier nicht an.

- Eine im Jahr 1988 zwischen der Stichstraße ‚Wegelänge‘ und der Korbacher Straße auf pri-

vatem Grund errichtete Wegeverbindung soll planungsrechtlich gesichert werden.

- Im Geltungsbereich befinden sich noch einige unbebaute Grundstücke, deren geordnete städ-

tebauliche Entwicklung planungsrechtlich gesichert werden soll.

- Der Bebauungsplan bezieht sich auf Festsetzungen des alten Bebauungsplanes der Stadt Kassel

im Maßstab 1 : 5.000, der 1978 vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof aufgehoben wurde.



- 2 -

- Da sich nach dem derzeitig gültigen, am 26.06.2002 bekannt gemachten Aufstellungsbeschluss

die Rechtslage durch das am 01.01.2007 in Kraft getretene „Gesetz zur Erleichterung von Pla-

nungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte“ verändert hat, soll das Verfahren nun

gemäß § 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren ohne die Durchführung einer Umweltprü-

fung und die Erstellung eines Umweltberichtes fortgeführt werden. Die Kriterien des § 13a

Abs. 1, Satz 1 BauGB werden erfüllt, da die zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2

BauNVO voraussichtlich unter 20.000 m² liegen wird (ca. 17.000 m²). Eine Beschleunigung des

Verfahrens kann somit erreicht werden.

gez.

Flore

Kassel, 18.06.2014





Magistrat 

-II-/-20- 
 

17. September 2014 
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Vorlage Nr. 101.17.1439 

 

 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO 

für das Jahr 2014; - Liste 3/2014 - 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung bewilligt gemäß § 100 Abs. 1 HGO die in der 

beigefügten Liste 3/2014 enthaltene überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung 

 

im Ergebnishaushalt in Höhe von 32.000,00 € 

 

Begründung: 

 

Die Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung bzgl. der Bewilligung über- und 

außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen ergibt sich aus den am 24.02.2014 

beschlossenen „Richtlinien über die Bewilligung über- und außerplanmäßiger 

Aufwendungen und Auszahlungen“. Danach obliegt die Zuständigkeit der 

Stadtverordnetenversammlung 

 bei Bewilligungen über 50.000 € je Einzelfall 

 unabhängig von Wertgrenzen (Einzelbewilligung > 50.000 €) auch dann, wenn  

 nicht zweckgebundene Mehreinnahmen zur Deckung verwendet werden müssen 

 Verpflichtungen für zukünftige Haushaltsjahre eingegangen werden  

 Einzelmaßnahmen betroffen sind, die sich auf mehrere Haushaltsjahre auswirken 

und eine dieser Maßnahmen 50.000 € bzw. in Fällen, die keinen Aufschub dulden, 

100.000 € übersteigt 

 ein Zuschuss an Dritte gezahlt werden soll  

Die beantragte Mehraufwendungen/-auszahlungen und der Deckungsvorschlag sind auf 

der Rückseite des Einzelantrags begründet. 

 

Die beantragte Mehraufwendung/-auszahlung hat keine Auswirkungen auf den Fehlbedarf 

des Ergebnishaushaltes. 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 15.09.2014 beschlossen. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



Zusammenstellung von Einzelanträgen auf Bewilligung  

über - und außerplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen 
 

hier: Liste 3/2014 
 

       

      
   

      
   

         

 
        

1. Ergebnishaushalt       

    Empfangende Seite Deckende Seite 

Nr. Dez. KST SK Invest.Nr. Betrag KST SK Invest.-Nr. Betrag 

1 I 410 00 201 728 80 00   32.000,00 900 04 101 620 02 00   32.000,00 

     
32.000,00 
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29. September 2014 

1 von 3 

Vorlage Nr. 101.17.1444 

 

 

 

Zusammenlegung der Gesundheitsämter von Stadt und Landkreis Kassel - Übertragung 

der Behördenzuständigkeit für § 10 Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz (HFEG) 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadträtin Anne Janz 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung stimmt der in dem beigefügten öffentlich-

rechtlichen Vertrag beschriebenen Verfahrensweise der Bildung eines gemeinsamen 

örtlichen Ordnungsbehördenbezirkes nach § 85 Abs. 2 HSOG zur Übertragung der 

Behördenzuständigkeit für Anordnung und Vollzug der sofortigen Ingewahrsamnahme 

nach § 10 HFEG zwischen der Stadt Kassel und den Städten und Gemeinden des 

Landkreises Kassel zu.“ 

 

 

Begründung: 

 

Das Gesundheitsamt Region Kassel beabsichtigt aus fachlich-inhaltlichen Gründen und als 

einen weiteren Baustein hin zu einer Gleichbehandlung aller Menschen der Region die 

Behördenzuständigkeit für den § 10 des Gesetzes über die Entziehung der Freiheit 

geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen (HFEG) von 

den 29 kreisangehörigen Kommunen zu übernehmen. Nach § 10 HFEG können die 

allgemeine Ordnungsbehörde oder die Polizeibehörde die sofortige Ingewahrsamnahme 

von „geisteskranken, geistesschwachen, rauschgift- oder alkoholsüchtigen Personen“, wie 

es im Gesetzestext noch heißt, anordnen und vollziehen, sofern die entsprechenden 

Voraussetzungen für eine Unterbringung (u. a. erhebliche Fremd-/Selbstgefährdung) mit 

hoher Wahrscheinlichkeit vorliegen und Gefahr im Verzug ist. 

 

Voraussetzung für die Übertragung der Behördenzuständigkeit ist die Bildung eines 

gemeinsamen örtlichen Ordnungsbehördenbezirkes, dem die Anordnung und der Vollzug 

der sofortigen Ingewahrsamnahme nach § 10 HFEG übertragen werden soll. Die Aufgabe 

der Ordnungsbehörde in dem gemeinsamen örtlichen Ordnungsbehördenbezirk soll vom 

Oberbürgermeister der Stadt Kassel wahrgenommen werden. 

 

Innerhalb der Stadt Kassel hat der Oberbürgermeister als örtliche Ordnungsbehörde die 

Aufgaben-wahrnehmung nach § 10 HFEG schon seit dem Jahr 1965 organisatorisch an das 

Gesundheitsamt übertragen. Alle Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter des 

Sozialpsychiatrischen Dienstes sind persönlich bevollmächtigt, die sofortige 

Ingewahrsamnahme im Sinne des § 10 HFEG anzuordnen und zu vollziehen.  
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2 von 3 Diese Vollmacht erstreckt sich derzeit noch ausschließlich auf das Gebiet der Stadt Kassel. 

Für das Gebiet des Landkreises Kassel bzw. der kreisangehörigen Kommunen ist eine 

Zuständigkeit des Gesundheitsamtes Region Kassel für die sofortige Ingewahrsamnahme 

nach § 10 HFEG (noch) nicht gegeben.  

 

Fachlicher Hintergrund dieser gesetzlichen Regelung ist Folgender: Gerät ein Mensch in 

eine akute psychische Krise (2013: 705 dokumentierte Fälle von Kriseninterventionen im 

Gesundheitsamt Region Kassel), ist häufig die sofortige Unterbringung in einer geeigneten 

psychiatrischen Einrichtung die Folge. Im Landkreis Kassel muss der Sozialpsychiatrische 

Dienst in diesen Fällen auf das Eintreffen des Richters oder der Polizei warten, die die 

Unterbringung dann anordnen. Die Erreichbarkeit der Richter wird zunehmend schwierig, 

die Zusammenarbeit mit der Polizei ist nicht immer konfliktfrei. In jedem Fall bedeutet dies 

für alle Beteiligten am Ort des Geschehens Wartezeiten und Belastungen, die teilweise sehr 

extrem ausfallen können. Mit der Befugnis - wie im Stadtgebiet - notfalls selbst eine 

Unterbringung nach § 10 HFEG vornehmen zu können, wären diese Situationen 

vermeidbar.  

 

Erste Wahl bei der Unterbringung ist immer die Anordnung durch den Richter, der diese 

entweder nach Betreuungsrecht (§ 1906 BGB) oder nach § 1 HFEG vollzieht. Es besteht 

nachgeordnet dazu aber bei Gefahr in Verzug die Möglichkeit, dass nach § 10 HFEG die 

allgemeine Ordnungsbehörde oder die Polizeibehörde die sofortige Ingewahrsamnahme 

anordnen und vollziehen können. Die richterliche Entscheidung muss dann allerdings 

unverzüglich nachgeholt werden. Eine Unterbringung nach § 10 HFEG wird deshalb nur 

dann vorgenommen, wenn ein Richter nicht/nicht rechtzeitig vor Ort sein kann. Für 

Maßnahmen nach § 10 HFEG im Landkreis sind neben der Polizei rechtlich die 

Bürgermeister der einzelnen Landkreiskommunen als örtliche Ordnungsbehörden 

zuständig. In der Realität jedoch nehmen die Ordnungsämter der kreisangehörigen Städte 

und Gemeinden diese Aufgabe (so gut wie) nicht wahr bzw. wissen häufig gar nicht darum.  

 

Trotz der beabsichtigten Übernahme dieser Aufgabe durch die Stadt Kassel ist ein 

Kostenersatz nicht nur nicht vorgesehen, sondern auch nicht erforderlich bzw. wäre er 

argumentativ den Kommunen gegenüber kaum zu belegen. Es geht hier vorrangig darum, 

die Abläufe für die Mitarbeiter/innen des Sozialpsychiatrischen Dienstes und die in der 

Situation betroffenen Menschen durch Angleichung der Vorgehensweise in Stadt und 

Landkreis Kassel zu vereinfachen und Akutsituationen besser zu deeskalieren. Für die 

Sozialarbeiter/innen entsteht hier kein zusätzlicher (Zeit)aufwand, da sie ohnehin immer 

diejenigen sind, die die Situation vor Ort bis zum Schluss begleiten. 

 

Für die praktische Arbeit auf dem Weg zu dem Selbstverständnis, als Mitarbeiter/in des 

Gesundheitsamtes Region Kassel in gleicher Weise Dienstleister für die Gesundheit aller 

Menschen in der Region zu sein, ist es zudem ein fälliger Schritt, die Ermächtigung der 

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes für Maßnahmen 

nach § 10 HFEG auf die gesamte Region zu erweitern. 

 

Im Vorfeld dieser Vorlage hat eine umfangreiche Einbindung, Information und Klärung von 

Rechts- und Verfahrensfragen mit den nachfolgend genannten Ämtern, Dezernenten, 

Institutionen bzw. Gremien stattgefunden: -11-/-I-, -20-/-II-, -30-, Landkreis 

Kassel/Zentralbereich sowie Fachbereich Ordnung und Aufsicht, Bürgermeister-

Dienstversammlung mit den kreisangehörigen Gemeinden, Regierungspräsidium Kassel.  



 

Magistratsvorlage Vorlage-Nr. 101.17.1444 

 

3 von 3  

Nach der Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel 

stehen die Gremienbeschlüsse der kreisangehörigen Kommunen 

(Gemeindevorstände/Magistrate), die Unterzeichnung des ÖRV, die Vorlage an das 

Regierungspräsidium Kassel mit der Bitte um Zustimmung sowie die Veröffentlichung im 

Staatsanzeiger an. 

 

Die Überlegungen zur Übertragung der Behördenzuständigkeit nach § 10 HFEG 

beschäftigen -53- schon seit der Zusammenlegung der Gesundheitsämter im Jahr 2008. Es 

wurden viele Gespräche und Abstimmungsprozesse in dieser Angelegenheit geführt. Es 

erscheint jetzt zum ersten Mal möglich, diese aus fachlicher Sicht sehr sinnträchtige 

Veränderung umzusetzen. 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 29. September 2014 beschlossen. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 



 E N T W U R F Anlage 

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Bildung eines örtlichen 

Ordnungsbehördenbezirkes 

zwischen 

der Stadt Kassel 

-vertreten durch den Magistrat- 

und 

der Stadt/der Gemeinde………… 

-vertreten durch den Magistrat/vertreten durch den 

Gemeindevorstand- 

 

Präambel 

Der Sozialpsychiatrische Dienst des Gesundheitsamtes Region Kassel wirkt regelmäßig bei der 

Unterbringung von psychisch kranken Menschen aus der Stadt Kassel und den Städten und 

Gemeinden des Landkreises Kassel mit. 

Bei Gefahr im Verzug kann neben der Polizeibehörde die allgemeine Ordnungsbehörde die 

sofortige Ingewahrsamnahme von Personen anordnen und vollziehen. 

Allgemeine Ordnungsbehörden sind gemäß § 85 Abs. 1 Nr. 4 des Hessischen Gesetzes über die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung der Oberbürgermeister der Stadt Kassel und die 

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Städte und Gemeinden des Landkreises Kassel als 

örtliche Ordnungsbehörden. Für den Oberbürgermeister nimmt das in der Trägerschaft der 

Stadt Kassel stehende bevollmächtigte Gesundheitsamt Region Kassel die genannte Aufgabe 

wahr. Innerhalb des Landkreisgebietes verfügt das Gesundheitsamt nicht über die 

entsprechenden Befugnisse und ist auf das Eingreifen der Polizei oder der örtlichen 

Bürgermeister/innen angewiesen. 

Mit dem Ziel einer effizienteren Aufgabenerledigung vereinbaren die Stadt Kassel sowie die 

Städte und Gemeinden ………………….. vorbehaltlich der Anordnung des Regierungspräsidiums 

Kassel die Bildung eines gemeinsamen örtlichen Ordnungsbehördenbezirkes gemäß § 85 Abs. 2 

des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) in der Fassung 

vom 14. Januar 2005 (GVBl. I. S. 14), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Juni 2013  

(GVBl. S. 444). 

 



 E N T W U R F Anlage 

§ 1 

Dem gemeinsamen örtlichen Ordnungsbehördenbezirk werden Anordnung und Vollzug der 

sofortigen Ingewahrsamnahme nach § 10 des Hessischen Gesetzes über die Entziehung der 

Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen vom 

19. Mai 1952 (GVBl. I S. 111), zuletzt geändert mit Gesetz vom  15. Juli 1997 (GVBl. I S. 217, 

225), übertragen. 

Gleiches gilt für gesetzliche Regelungen, welche die vorstehende Rechtsvorschrift ersetzen. 

§ 2 

Die Aufgabe der Ordnungsbehörde in dem gemeinsamen örtlichen Ordnungsbehördenbezirk 

wird vom Oberbürgermeister der Stadt Kassel wahrgenommen. 

Der Sitz des gemeinsamen örtlichen Ordnungsbehördenbezirkes ist die Stadt Kassel. 

Einer Kostenregelung im Sinne des § 106 Abs. 1 Nr. 4 HSOG bedarf es nicht, da der bereits 

bisher beim Gesundheitsamt Region Kassel entstandene Aufwand unverändert bleibt. 

§ 3 

Der Vertrag wird unbefristet abgeschlossen. 

Er kann von jedem Beteiligten zum Ende eines jeden Kalenderjahres fristgemäß spätestens zum 

1. April des betreffenden Kalenderjahres schriftlich gekündigt werden. Maßgeblich ist der 

Zeitpunkt des Zugangs der Kündigungserklärung.  

Das Recht der Beteiligten zur außerordentlichen fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund 

bleibt hiervon unberührt. 

§ 4 

Dieser Vertrag tritt mit dem Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung der Anordnung des 

gemeinsamen örtlichen Ordnungsbehördenbezirkes durch das Regierungspräsidium Kassel im 

Staatsanzeiger für das Land Hessen in Kraft. 

 

 

Unterschriften 
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Vorlage Nr. 101.17.1446 

 

 

 

Einleitung eines Wegeeinziehungsverfahrens nach § 6 des Hessischen Straßengesetzes 

für den öffentlichen Parkplatz Kurt-Wolters-Straße/Ecke Mönchebergstraße in der 

Gemarkung Kassel, Flur 1, Teilstück des Flurstücks 305/20 und Flur 17, Teilstück des 

Flurstücks 90/24 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Der Einziehung der in dem beigefügten Lageplan fett umrandet dargestellten 

öffentlichen Verkehrsfläche (Parkplatz mit Zufahrten) im Bereich der Kurt-Wolters-

Straße / Mönchebergstraße in der Gemarkung Kassel, Flur 1, Teilstück des Flurstücks 

305/20 und Flur 17, Teilstück des Flurstücks 90/24 für jeglichen Verkehr zum Wohl der 

Allgemeinheit wird zugestimmt.  

Das Wegeeinziehungsverfahren nach den Bestimmungen des Hessischen 

Straßengesetzes vom 09.01.1962 ist einzuleiten.“ 

 

 

Begründung: 

 

Es ist vorgesehen, die im beigefügten Lageplan fett umrandet dargestellte öffentliche 

Verkehrsfläche gemäß § 6 des Hessischen Straßengesetzes für jeglichen Verkehr 

einzuziehen. Es handelt sich um den öffentlichen Parkplatz mit Zufahrten im Bereich Kurt-

Wolters-Straße/Ecke Mönchebergstraße. Das Wohl der Allgemeinheit erfordert die 

Einziehung. 

 

Das Land Hessen möchte im Bereich des Grundstücks Mönchebergstraße 2 (ehemalige 

Esso-Tankstelle) ein Institutsgebäude für die Universität Kassel errichten. In das 

Bauvorhaben muss auch der jetzige Parkplatz einbezogen werden.  

 

Im Umfeld der Universität Kassel stehen sonst keine Grundstücke für ein derartiges 

Bauvorhaben zur Verfügung. Um dem Auftrag nach Entwicklung, Forschung und Lehre 

auch in Zukunft gerecht werden zu können – insbesondere im Hinblick auf die deutlich 

gestiegene Zahl von Studierenden -, ist die Erweiterung der Universität im direkten Umfeld 

des Standortes Holländischer Platz dringend erforderlich. 

 

Die Stadt Kassel beabsichtigt in einem Bebauungsplanverfahren und einen das 

Planverfahren begleitenden Vertrag mit dem Vorhabenträger (Städtebaulicher Vertrag oder 

Durchführungsvertrag) zu erreichen, dass möglichst auch künftig öffentlich 

bewirtschaftete Stellplätze an dieser Stelle angeboten werden können. 
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Zur Sicherung der Erschließung der rückwärtigen Grundstücke, die zur Zeit zum Teil über 

die einzuziehende Fläche und weiter über die Flurstücke 70/1, 70/9, 71/6, 71/8, 71/9 und 

71/12 erfolgt, ist vorgesehen im Rahmen der Bauleitplanung ein Geh-, Fahr- und 

Leitungsrecht festzusetzen.  

 

Die betroffenen Fachämter und städtischen Eigenbetriebe, die Versorgungsträger und die 

Polizei wurden beteiligt. Es wurden keine grundsätzlichen Einwände erhoben. Die 

Anforderungen der Telekom, der Städtische Werke Netz und Service AG, der Eigenbetriebe 

„Die Stadtreiniger Kassel“ und „KasselWasser“ sowie der Feuerwehr Kassel werden 

beachtet. 

 

Der Ortsbeirat Wesertor hat die geplante Wegeeinziehung in seiner Sitzung am 15.07.2014 

zur Kenntnis genommen. Die Bau- und Planungskommission hat der Vorlage in ihrer 

Sitzung am 23.07.2014 zugestimmt, der Magistrat am 15.09.2014. 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.1448 

 

 

 

Erhaltungs- und Gestaltungssatzung für die Villenkolonie Mulang 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 

 

Mitberichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 

 

Antrag 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Erhaltungs- und Gestaltungssatzung 

für die Villenkolonie Mulang in der aus der Anlage zu dieser Vorlage ersichtlichen 

Fassung.“ 

 

Begründung: 

 

Heutige Situation 

Der Mulang ist eine Villenkolonie der Gründerzeit und die älteste Gartenstadt Kassels. Sie 

ist ein heterogenes Villenviertel am südlichen Rand des Bergparks, dessen Bebauung um 

1880 einsetzte und durch den Ersten Weltkrieg zunächst zum Erliegen kam. Erst in den 

zwanziger und dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts wurden die noch unbebauten 

Grundstücke zum großen Teil bebaut. Stadtbildprägend sind daher die Villen des 19. und 

frühen 20. Jahrhunderts im Cottage-Stil, im Stil des Historismus, im Landhausstil der 20er 

und 30er Jahre sowie die typischen kubischen Walmdachformen der 40er Jahre. Hinzu 

kommt das städtebauliche Grundprinzip der freistehenden Einzelgebäude auf großen 

begrünten Grundstücken, die, zusammen mit einer individuellen hochwertigen 

Architektursprache, den Wert der Villenkolonie ausmachen. 

 

Mit der Attraktivität des Standortes hat jedoch der Entwicklungsdruck seit Jahren 

zugenommen. Verstärkt wirtschaftliche Aspekte, die eine maximale bauliche Ausnutzung 

der Grundstücke anstreben, haben bereits örtlich zu nachteiligen Veränderungen des 

Ortsbildes geführt. Mit dem Verlassen des Typus der Villa zugunsten des 

Mehrfamilienhauses und der weiteren baulichen Verdichtung verliert die Villenkolonie an 

Qualität, Attraktivität und damit an Wert. 

 

Auftrag und Anlass 

Die Idee zur Erarbeitung einer Erhaltungs- und Gestaltungssatzung wurde bereits 2001 

vom Ortsbeirat Bad Wilhelmshöhe vorgetragen. Anlass war eine bauliche Verdichtung, die 

sich in Form von zusätzlichen Gebäuden auf den großzügig gestalteten 

Grundstücksfreiflächen bis heute vollzieht. Zudem hat die Ernennung des Bergparks zum 

UNESCO Weltkulturerbe im Juni 2013 den Fokus unter anderem auf den Schutz des direkt 

benachbarten Mulang gerichtet. Die im Managementplan zum Welterbeantrag verankerte 

Erarbeitung eines „Leitkonzeptes Bergpark“ ist der städtische Beitrag zum zukünftigen 
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Maßnahmen zum präventiven Schutz des Bergparks zusammengefasst. Eine dieser 

Maßnahmen sieht unter anderem eine Satzung für das Gebiet der Villenkolonie vor. 

 

Die städtebauliche Aufgabe besteht nun darin, den Mulang an zeitgemäße Nutzungen 

anzupassen und dabei die städtebaulichen, historischen und gestalterisch prägenden 

Qualitäten zu respektieren und zu bewahren.  

 

Ziele 

Die Satzung dient dazu, das Ziel der behutsamen auf Ausgleich zwischen Bewahrung und 

Veränderung bedachten Stadtplanung und Stadtentwicklung unter Einbeziehung und 

Respektierung des bau-, kunst- und stadtgeschichtlichen Erbes zu verwirklichen. Die 

Satzung für die Villenkolonie Mulang verfolgt nachstehende Zielsetzungen: 

 

 Schutz der bestehenden offenen Baustruktur mit ihrem besonderen Maßverhältnis 

zwischen überbauten und unbebauten Grundstücksflächen 

 Erhalt überkommener First- und Traufhöhen sowie der Abstandsflächen zu 

benachbarten Gebäuden in ihrer Verhältnismäßigkeit des typischen Bestandes der 

Umgebungsbebauung 

 Sicherung des vorhandenen Erscheinungsbildes der Straßen, Wege und Plätze sowie 

ihrer straßenzugewandten Grundstückseinfriedungen 

 Bewahrung charakteristischer Freiflächen im Randbereich zum Landschaftsraum des 

Bergparks Wilhelmshöhe, des Naturparks Habichtswald und des Bachlaufes der Drusel 

 Sensible Einfügung von Neubauten in den Bestand und Einbeziehung wertvoller Bau- 

und Natursubstanz in die städtebauliche Entwicklung 

 Einfügung von Anbauten und Nebenanlagen in die jeweilige charakteristische 

Bestandssituation 

 Fachgerechte Sanierung und Modernisierung im denkmalgeschützten Gebäudebestand 

 

Zum besseren Verständnis des Satzungstextes und zur Konkretisierung seiner Ziele wurde 

begleitend der „Ratgeber für das Bauen in der Villenkolonie Mulang in Kassel - Bad 

Wilhelmshöhe“ erarbeitet. Die Satzung positiv unterstützend, will der Ratgeber Auskunft zu 

prägenden Gebäudetypen und städtebaulichen Strukturprinzipien geben. Er will 

praxisorientiert Eigentümern, Architekten und Investoren, die hier baulich tätig werden, 

Hilfestellung anbieten, angefangen von Vorschlägen zu Bebauungsmöglichkeiten bis hin zu 

Gestaltungshinweisen zu Fassaden, Dächern, Einfriedungen oder Vorgartenzonen. 

 

Regelungsbedarf 

Für das Gebiet der Villenkolonie Mulang bestehen die qualifizierten Bebauungspläne Nr. 

III/23 Anthoniweg, III/25a Brabanter Straße und III/27 Druseltalstraße sowie der einfache 

Bebauungsplan Nr. 3 West i. M. 1: 5000, noch geltende Fluchtlinienpläne sowie 

nachrichtliche Eintragungen zum Denkmal- und Landschaftsschutz. 

 

Die Bebauungspläne enthalten keine Festsetzungen zur Sicherung des städtebaulichen 

Ensembles.  Schematische Regelungen des einfachen Bebauungsplanes i. M. 1:5000 über 

Art und Maß baulicher Nutzung bieten keine angemessene Grundlage für eine nachhaltige 

städtebauliche Entwicklung der fast vollständig bebauten Ortslage. Baulinien und 

Baugrenzen zur räumlichen Ordnung wurden nicht festgesetzt, eine Begrenzung 

rückwärtiger Bebauung ist im Einzelnen nicht erfolgt. 
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Notwendig ist ein städtebaulich wirkendes Instrumentarium, um die offenen Bau- und 

Landschaftsstrukturen vor unverträglichen Veränderungen, unangemessenen 

Verdichtungen und unmaßstäblichen Höhenentwicklungen zu bewahren. 

 

Anstelle einer Integration vorwiegend objektbestimmter gestalterischer Textfestsetzungen 

in die vorliegenden Bebauungspläne wird eine selbständige Satzung vorgelegt, die den 

Bestand der Bebauungspläne unberührt lässt und gezielt ensemblebezogene 

Anforderungen der Stadtgestaltung und Belange der Entwicklung und Erhaltung 

städtebaulicher Strukturen bündelt. 

 

Im Interesse der nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung schafft die Satzung nach § 172 

Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB)  in Kombination mit § 81 Hessische Bauordnung (HBO) 

die Grundlage für die Erhaltung der städtebaulichen Eigenart der Villenkolonie Mulang und 

eine zukunftsfähige Gestaltung ihrer baulichen Anlagen. 

 

Entschädigungsansprüche 

Entschädigungsansprüche nach § 42 BauGB entstehen durch die Erhaltungssatzung nicht. 

Nach der – nicht unstreitigen – herrschenden Meinung ändert die Erhaltungssatzung nach 

§ 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB nicht die planungsrechtliche Zulässigkeit eines Vorhabens als 

solches. Durch die Versagung einer Genehmigung nach § 172 Abs. 3 BauGB könnte jedoch 

ein eigenständiger Übernahmeanspruch nach §§ 173 Abs. 2 Satz 1, 40 Abs. 2 BauGB eines 

Eigentümers gegenüber der Gemeinde entstehen, sofern die tatbestandlichen 

Voraussetzungen vorliegen. Nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB kann ein Eigentümer die 

Übernahme der Flächen jedoch nur verlangen, wenn und soweit ihm mit Rücksicht auf die 

Festsetzungen oder Durchführung des Bebauungsplan wirtschaftlich nicht mehr 

zuzumuten ist, das Grundstück zu behalten und es in der bisherigen oder in einer anderen 

zulässigen Art zu nutzen. Für Entschädigungsansprüche gemäß § 42 BauGB besteht 

daneben aber kein Raum. 

 

Personalbedarf 

Durch die Erhaltungs- und Gestaltungssatzung für die Villenkolonie Mulang entsteht kein 

personeller Mehrbedarf beim Amt Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz. 

 

Der Ortsbeirat Bad Wilhelmshöhe ist in seinen Sitzungen am 03.07.2014 und 28.08.2014 

beteiligt worden. 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 15.09.2014 beschlossen 

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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ERHALTUNGS- UND GESTALTUNGSSATZUNG 

 

für die Villenkolonie Mulang 

 

vom 

 

 

Aufgrund der §§ 5, 50, 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 07.03.2005 (GVBl. I 2005, S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2014 (GVBl. S. 178) 

und in Verbindung mit § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Abs. 3 des Baugesetzbuches in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

15.07.2014 (BGBl. I S. 954) und mit § 81 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 3 und 5 der Hessischen Bauordnung in 

der Fassung vom 15.01.2011 (GVBl. I 2011 S. 46, 180) zuletzt geändert durch Artikel 40 des Gesetzes 

vom 13.12.2012 (GVBl. S. 622) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel in ihrer Sitzung 

am _______ folgende Satzung beschlossen: 

 

 

Teil I 

Allgemeiner Teil 
 

 

§ 1 

Zwecke und Ziele 

 

(1) Die Satzung dient der Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebietes auf Grund seiner 

städtebaulichen Gestalt. Das Gebiet verfügt über Stadtbildqualitäten in einer größeren Anzahl 

baulicher Anlagen von künstlerischem und von geschichtlichem Wert, die im Zusammenhang als 

Ensemble oder Einzelobjekte die Gestalt des durchgrünten Villenviertels am Bergpark 

Wilhelmshöhe prägen. Der baukulturelle Charakter des Villengebiets mit seiner offenen, stark 

durchgrünten Bebauungsstruktur soll trotz weiterer Entwicklungen erhalten bleiben. Mit der 

Satzung wird das Ziel der Sicherung und Entwicklung des baukulturellen Charakters des 

Villengebietes verfolgt. 

 

(2) Die Satzung dient außerdem der äußeren Gestaltung der baulichen Anlagen, wie Wohngebäude 

und deren Nebenanlagen.  Die hohe Architekturqualität, ausgehend von der typischen 

Villenstruktur des 19. Jahrhunderts, soll zusammen mit den Privatgärten als gestalterische Einheit 

im öffentlichen Raum erlebbar sein. Bauliche Entwicklungen sollen die prägenden 

Strukturelemente nicht stören, sondern respektieren und entsprechend qualitätsvoll ergänzen.  

 

 

§ 2 

Räumlicher und sachlicher Geltungsbereich 

 

(1) Der räumliche Geltungsbereich der Satzung umfasst die Villenkolonie Mulang einschließlich des 

Hugo-Preuß-Ensembles im Stadtteil Bad Wilhelmshöhe. Die Grenzen des räumlichen 

Geltungsbereichs ergeben sich aus dem Lageplan (Anlage), der wesentlicher Bestandteil dieser 

Satzung ist. 
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(2) Die nach § 30 Abs. 1 und Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) bestehenden Bebauungspläne gelten 

unbeschadet der Gestaltungssatzung weiter. 

 

(3) Die Satzung ist anzuwenden bei Rückbau, Änderung, Nutzungsänderung und der Errichtung 

baulicher Anlagen sowie der Anlage von Gärten. 

 

 

Teil II 

Erhaltungssatzung 

 

 
§ 3 

Genehmigungspflicht und Versagungsgründe 

 

(1) Der Rückbau, die Änderung, die Nutzungsänderung und die Errichtung baulicher Anlagen 

bedürfen im Geltungsbereich dieser Satzung einer Genehmigung nach § 172 Abs. 1 BauGB.  

 

(2) Die Genehmigung des Rückbaus, der Änderung oder der Nutzungsänderung darf nur versagt 

werden, wenn die bauliche Anlage allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen 

das Ortsbild, die Stadtgestalt oder das Landschaftsbild prägt oder sonst von städtebaulicher, 

insbesondere geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung ist (§ 172 Abs. 3 Satz 1 BauGB). 

 

(3) Die Genehmigung zur Errichtung der baulichen Anlage darf nur versagt werden, wenn die 

städtebauliche Gestalt des Gebietes durch die beabsichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt wird (§ 

172 Abs. 3 Satz 2 BauGB). 

 

 

§ 4 

Allgemeine Anforderungen 

 

Im Satzungsbereich sind bauliche Anlagen nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen so zu 

gestalten, dass sie sich in das Orts- und Landschaftsbild des historisch gewachsenen Villenviertels 

harmonisch einfügen. Dabei ist auf Bauten und Ensembles von geschichtlicher, künstlerischer und 

städtebaulicher Bedeutung besondere Rücksicht zu nehmen. 

 

 

§ 5 

Baukörper und unbebaute Freiflächen 

 

(1) Neubauten müssen sich in der Bauweise, der Verteilung der Baumassen, der Dachausbildung, der 

Gebäudehöhe und der Gestaltung der Gebäudefronten einschließlich der Farbgebung in die 

vorhandene Bebauung so einfügen, dass die Eigenart des Gebiets nicht beeinträchtigt und das 

prägende Umfeld berücksichtigt wird. 

 

(2) Die überkommene Parzellenstruktur ist zu erhalten. Zur Wahrung der baugeschichtlichen 

Bedeutung eines Ensembles und zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des gewachsenen 

Gebietes kann im Einzelfall die Beibehaltung der bisher prägenden Freiflächen gefordert werden. 

Hierzu zählt auch das vorhandene Maß der seitlichen und rückwärtigen Abstände zu 

Grundstücksgrenzen. 
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(3) Zur Erhaltung des gewachsenen Ortsbildes und zur Wahrung des historischen Straßenraumes ist 

bei Neu- und Umbaumaßnahmen die Stellung der Gebäude zur Straße hin unverändert 

beizubehalten. 

 

(4) Werden Gebäude oder Gärten geändert oder erneuert, sind die prägenden Architekturelemente 

beizubehalten oder wiederherzustellen. An- und Umbauten sollen den Charakter des 

bestehenden Gebäudes respektieren, moderne Architektur soll nicht in Konkurrenz zu ihnen 

treten. 

 

(5) Parkähnliche Gartenanlagen und sonstige den Gebietscharakter prägende Gartenanlagen 

einschließlich ihrer Ausstattungs- und Landschaftselemente wie z. B. Terrassen, Freitreppen und 

Bepflanzungen sind zu erhalten. 

 

 

Teil III 

Gestaltungssatzung 

 

 

§ 6 

Abweichungen 

 

Im Geltungsbereich dieser Satzung bedürfen Abweichungen von den gestalterischen Vorschriften der 

Zulassung nach § 63 Hessische Bauordnung (HBO). 

 

 

§ 7 

Dächer 

 

(1) Die Dächer sind nach Form, Firstrichtung und Dachneigung sowie in der Art und Farbe der 

Dachdeckung und Dachaufbauten der das Villengebiet prägenden Nachbarbebauung anzupassen. 

Solaranlagen sind so zu gestalten und zu integrieren, dass sie weder für das betreffende Gebäude 

noch für die Umgebung beeinträchtigend wirken. Straßenseitige Solaranlagen sind 

ausgeschlossen.  

 

(2) Die Gesamtlänge der Dachaufbauten (wie z. B. Dachterrassen, Wintergärten, technische 

Aufbauten) darf 1/4 der Länge der zugehörigen Gebäudeseite nicht überschreiten. 

Dachflächenfenster und Dacheinschnitte sind straßenseitig unzulässig. 

 

(3) Dachgauben sind nur als Einzel- oder Doppelgauben zulässig. Sie müssen in Proportion und 

Gliederung auf die Proportion und Gliederung der Fassade bezogen sein und sich ihr optisch 

unterordnen. Dachgauben sind nur zulässig, wenn die Dachneigung des Hauptdaches >35° 

beträgt. 

 

 

§ 8 

Fassaden 

 

(1) Zur Erhaltung historisch prägender Bausubstanz und der städtebaulich bedeutsamen Eigenart des 

Mulang sind die überkommenen Dachformen und Dachneigungen der Proportion der 

Fassadengliederung zugrunde zu legen.  

- 4 - 



- 4 - 

 

 

(2) Die Fassadengestaltung muss einem einheitlichen Konzept folgen (z. B. Fenster- und Türformate, 

Schmuckelemente der Fassaden, Materialien, wie Naturstein, Putzart und Farbe, die der 

entsprechenden Stilrichtung zuzuordnen sind) und sich in das Straßenbild einfügen. 

 

(3) Jalousien, Rollläden und Markisen müssen sich der Fassadengliederung unterordnen. Die 

vorgenannten sowie technischen Einrichtungen (z. B. Klimaanlage, Alarmanlage) dürfen das 

Gesamtbild des Gebäudes nicht beeinträchtigen.  

 

 

§ 9 

Balkone und andere Vorbauten 

 

Balkone und andere Vorbauten dürfen nicht in den notwendigen seitlichen Mindestabstandsflächen 

errichtet werden. 

 

 

§ 10 

Gestaltung unbebauter Flächen, Einfriedungen 

 

(1) Vorgärten sind in Bereichen und Straßenabschnitten, die eine räumliche Einheit bilden und damit 

besonders gebietsprägend sind, so zu gestalten, dass sie sich in ihre Umgebung einfügen. Sie sind 

von jeglicher Bebauung freizuhalten. 

 

(2) Einfriedungen sind offen (z. B. Eisengitterzäune) herzustellen. Sie müssen sich hinsichtlich Höhe, 

Baustoff und Farbe der Eigenart der näheren Umgebung anpassen. 

 

(3) Standplätze für bewegliche Abfallbehälter sind durch bauliche oder gärtnerische Maßnahmen zu 

integrieren und gegen Einsicht von den öffentlichen Verkehrsflächen abzuschirmen. 

 

(4) Das natürliche Gelände bebauter Grundstücke darf durch Abgrabungen oder Aufschüttungen 

nicht verändert werden. Kellergeschosse dürfen nicht durch Abgrabungen oder Abböschungen 

freigelegt werden. 

 

(5) Die mit Bäumen bewachsenen nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke dürfen nicht 

unterbaut werden. 

 

(6) Tiefgaragen sind unter dem Gebäude anzuordnen. 

 

 

Teil IV 

Schlussbestimmung 

 

 

§ 11 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

entgegen § 3 Abs. 1 eine bauliche Anlage ohne Genehmigung zurückbaut oder ändert. 
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(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 76 Abs. 1 Nr. 20 HBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

1. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 1 Dächer nach Form, Firstrichtung, Dachneigung, in der Art oder 

Farbe der Dachdeckung oder der Dachaufbauten nicht der, das Villengebiet prägenden 

Nachbarbebauung anpasst; 

2. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 2 Solaranlagen so gestaltet, dass sie für das betreffende Gebäude 

oder für die Umgebung beeinträchtigend wirken; 

3. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 3 straßenseitig Solaranlagen anbringt; 

4. entgegen § 7 Abs. 2 Satz 1 die Gesamtlänge der Dachaufbauten von 1/4 der Länge der 

zugehörigen Gebäudeseite überschreitet; 

5. entgegen § 7 Abs. 2 Satz 2 Dachflächenfenster oder Dacheinschnitte straßenseitig einbaut 

bzw. vornimmt; 

6. entgegen § 7 Abs. 3 Satz 2 und 3 Dachgauben einbaut, die sich in Proportion oder Gliederung 

nicht auf die Proportion oder Gliederung der Fassade bezieht, sich ihr nicht optisch 

unterordnet oder die Dachneigung des Hauptdaches < 35° beträgt; 

7. entgegen § 8 Abs. 1 überkommenen Dachformen oder Dachneigungen nicht der Proportion 

der Fassadengliederung zugrunde legt; 

8. entgegen § 8 Abs. 2 die Fassadengestaltung keinem einheitlichen Konzept folgt oder sich 

nicht in das Straßenbild einfügt; 

9. entgegen § 8 Abs. 3 Satz 1 Jalousien, Rollläden oder Markisen nicht der Fassadengliederung 

unterordnet; 

10. entgegen § 8 Abs. 3 Satz 2 mit Jalousien, Rollläden, Markisen oder andere technische 

Einrichtungen das Gesamtbild des Gebäudes beeinträchtigt; 

11. entgegen § 9 Balkone oder andere Vorbauten in den notwendigen seitlichen 

Mindestabstandsflächen errichtet; 

12. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 1 Vorgärten in Bereichen oder Straßenabschnitten, die eine 

räumliche Einheit bilden und damit besonders gebietsprägend sind, so gestaltet, dass sie sich 

nicht in ihre Umgebung einfügen;  

13. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 2 Vorgärten in Bereichen oder Straßenabschnitten, die eine 

räumliche Einheit bilden und damit besonders gebietsprägend sind, nicht von jeglicher 

Bebauung freihält; 

14. entgegen § 10 Abs. 2 Satz 1 Einfriedungen nicht offen herstellt; 

15. entgegen § 10 Abs. 2 Satz 2 Einfriedungen herstellt, die sich hinsichtlich Höhe, Baustoff oder 

Farbe nicht der Eigenart der näheren Umgebung anpassen; 

16. entgegen § 10 Abs. 3 Standplätze für bewegliche Abfallbehälter nicht durch bauliche oder 

gärtnerische Maßnahmen integriert oder nicht gegen Einsicht von den öffentlichen 

Verkehrsflächen abschirmt; 

17. entgegen § 10 Abs. 4 Satz 1 das natürliche Gelände bebauter Grundstücke durch 

Abgrabungen oder Aufschüttungen verändert;  

18. entgegen § 10 Abs. 4 Satz 2 Kellergeschosse durch Abgrabungen oder Abböschungen 

freilegt; 

19. entgegen § 10 Abs. 5 die mit Bäumen bewachsenen nicht überbauten Flächen der bebauten 

Grundstücke unterbaut; 

20. entgegen § 10 Abs. 6 Tiefgaragen nicht unter dem Gebäude anordnet. 

 

(3) Die Ordnungswidrigkeiten i.S.v. Abs. 1 können mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet 

werden (§ 213 Abs. 2 BauGB). Die Ordnungswidrigkeiten i.S.v. Abs. 2 können mit einer Geldbuße 

bis zu 15.000 Euro geahndet werden (§ 76 Abs. 3 HBO). 
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§ 12 

Denkmalschutz 

 

Bestimmungen zum Denkmalschutz werden durch diese Erhaltungs- und Gestaltungssatzung nicht 

berührt. 

 

 

§ 13 

Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt mit dem Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt 3 Jahre nach 

ihrem Inkrafttreten außer Kraft. 

 

 

 

Kassel, den  

 

Stadt Kassel - Der Magistrat  

 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 
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Jahresbericht Sozialamt vorstellen 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird gebeten im nächsten Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 

den Jahresbericht des Sozialamts für das Jahr 2013 vorzustellen. 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Vera Kaufmann 

 

 

 

gez. Norbert Domes 

Fraktionsvorsitzender 
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